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Gesetz 

zur Anpassung der Landesbimordnung 

an die Änderung des Bundesbaugesetzes 

Vom 21. Juni 1977; 

Der Landtag hat am 15. Juni 1977 das folgende Gesetz 

beschlossen: 

§ 1 

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg - LBO

in der Fassung vom 20. Juni 1972 (Ges.ßl. S.352), zu

letzt geändert durch das Gesetz vom 16. Dezember 1975 

(Ges.BI. S. 864), wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) § 19 Abs. 3 und 4 Satz 3 bis 6, § 20 Abs.2 und 

§ 23 des Bundesbaugesetzes gelten entsprechend.«. 

2. § 111 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Die örtlichen Bauvorschriften werden nach den 

entsprechend geltenden Vorschriften des § 2 Abs.5 

bis 7, des § 2 a Abs. 6, des § 9 Abs.7 und der §§ 12 

und 13 des Bundesbaugesetzes erlassen.«. 

b) Absatz 5 Satz 4 wird gestrichen. 

e) Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 

»(6) örtliche Bauvorschriften nach Absatz 1 und 2 

können in den Bebauungsplan als Festsetzungen 

aufgenommen werden. Auf diese Festsetzungen fin

den diejenigen Vorschriften, die Festsetzungen nach 

§ 9 Abs. 1 des Bundesbaugesetzes betreffen, entspre

chende Anwendung.«. 

§2 

§ 1 der Zweiten Verordnung der Landesregierung zur 

Durchführung des Bundesbaugesetzes vom 27. Juni 1961 

(Ges.W. S. 208) wird aufgehoben. 

§3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

STUTIGART, den 21. Juni 1977 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR. FIWINGER 

WEISER 

DR.HAHN 

GRIESINGER 

TEUFEL 

DR.EnERLE 

ADORNO 

Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

der VCl'waitungsgeriebtsordnung 

Vom.21. Juni 1977 

Der Landtag hat am 15. Juni 1977 das folgende Gesetz 

beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz zur Ausführung der Venvaltungsgerichtsord

nung vom 22. März 1960 (Ges.BI. S. 94), zuletzt geändert 

durch das Landesvenvaltungsvollstreckungsgesetz vom 

12. März 1974 (Ges.ßI. S. 93), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Gerichtsbezirke der Verwaltungsgerichte sind 

der Regierungsbezirk Stuttgart für das >Verwaltungs

geriebt Stuttgart< mit dem Sitz in Stuttgart, 

der Regierungsbezirk Karlsruhe für das )Verwaltungs

gericht Karlsruhe< mit dem Sitz in Karlsruhe, 

der Regierungsbezirk Freiburg für das )Verwaltungs

gericht Freiburg< mit dem Sitz in Freibur:g, 

der Regierungsbezirk Tübingen für das >Verwaltungs

gericht Sigmaringen< mit dem Sitz:in Sigmaringen.« 

2. § 3 wird aufgehoben. 

3. § 5 erhält folgende Fassung: 

»§ 5 

Normenkontrollverfahren 

Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet in der Beset

zung von fünf Richtern im Rahmen seiner Gerichts

barkeit über die Gültigkeit von Satzungen und Rechts

verordnungen der in § 47 Abs.l Nr.l VwGO genann

ten Art sowie von anderen im Range unter dem Lan

desgesetz stehenden Rechtsvorschrffiten.« 

4. § 6 erhält folgende Fassung: 

»§ 6 

Widerspruchsbehörde bei Verwaltungsakten 

einer Polizeidienststelle 

Nächsthöhere Behörde im Sinne von § 73 Abs. 1 Satz 2 

Nr.l VwGO ist bei Verwaltungsakten einer Polizei

dienststelle die unterste nach §§ 59 und 60 des Polizei

gesetzes zur Fachaufsichif: zuständige aUgemeine Poli

zeibehörde.« 

5. § 8 Abs. 2 wird aufgehoben. 

6. § 12 wird aufgehoben. 
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Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wiTd hiermit verkündet. 

STUTIGART, den 21. Juni 1977 

Die Regierung des Landes Baden-WürHemberg: 

DR. FILBINGER 

WEISER 

DR.HAHN 

GRlESINGER 

TEUFEL 

Gesetz 

DR. EBERLE 

ADORNO 

zur Änderung lotterierechtlicher Gesetze 

Vom 21. Juni 1977 

Der Landtag hat am 15. Juni 1977 das folgende Gesetz 

beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über das Zahlenlotto in Baden-Württemberg 

vom 10. März 1958 (Ges.Bt. S. 87) wird wie folgt geän

dert: 

1. Die Gesetzesbezeichnung erhält folgende Fassung: 

»Gesetz über das Zahlenlotto und Zusatzlotterien.« 

2. § 5 erhält folgende Fassung: 

»§ 5 

(1) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung 

bestimmen, daß das Land zu allen vom Land oder der 

Staatlichen Sport-Toto GmbH veranstalteten oder 

durchgeführten Lotterien und Wetten mit gemeinsa

mer Gewinnausschüttung Zusatzlotterien veranstaltet. 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, die erforder

lichen Spielbedingungen festzusetzen. § 1 Abs. 2 und 

§ 3 gelten entsprechend auch für die Zusa.tzlotterien. 

(2) Mindestens ein Drittel der Spieleinsätze ist nach 

Maßgabe der amtlich festgesetzJten Spielbedin.gungen 

als Gewinn an die Spieler auszuschütten. 

(3) Die Verwendung des Reingewinns aus den Zusatz

lotterien erfolgt nach Maßgabe des Staatshaushalts

plans.« 

3. Der bisherige § 5 wird § 6. 

Artikel 2 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, das Gesetz über 

das Zahlenlotto und ZusatzloUerien unter Berücksichti-

gung der Änderungen durch dieses Gesetz mit neuem Da

tum bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des 

Wortlauts zu beseitigen. 

Arrtikel3 

Das Gesetz über die Olympia-Lotterie in Baden-Württem

berg vom 19. September 1967 (Ges.Bl. S. 209), zuletzt ge

ändert durch Gesetz vom 3. April 1973 (Ges.Bt. S.74), 

wird aufgehoben. 

Artikel 4 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

STUTIGART, den 21. Juni 1977 

Die Regierung des Landes Baden-WürHemberg: 

DR. FILBINGER 

WEiSER 

DR.HAHN 

GRIESINGER 

TEUFEL 

DR.EBERLE 

AOORNO 

Verwaltungsvel'fahrensgesetz 

für Baden-WÜl'ttemberg 

(Landesverwaltungsverfahrensgesetz - LVwVfG) 

Vom 21. Juni 1977 

Der Landtag hat am 15. Juni 1977 das folgende Gesetz 

beschlossen: 
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Abschnitt 3 
Amtliche Beglaubigung 

§ 33 Beglaubigung von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfälti
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§ 34 Beglaubigung von Unterschriften 

TEIL III 

Verwaltungsakt 
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§ 35 Begriff des VerwaJtungsaktes 
§ 36 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 

§ 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 
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§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 
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§ 59 Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages 
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§ 73 Anhörungsverfahren 
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§ 83 Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit 
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TEIL VIII 

Besondere Bestimmungen für Gemeinden und Gemeindeverbände 

94 Pflichten der Gemeinden gegenüber den Bürgern 

95 Erfüllung von Aufgaben der Gemeinden durch Verwaltungs
gemeinschaften 

TEIL IX 

SchluDvorschrlrten 

§ 96 Länderübergreifende Verfahren 

§ 97 Sondenegelung für Verteidigungs- und Notstandsangelegen-

heiten 
§ 98 Überleitung von Verfahren 
§ 99 Verwaltungsvorschriften 
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verordnungen 

§ JOJ Änderung des Ersten Gesetzes zur Funktionalreformund 
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§ 103 Inkrafttreten 

TEIL I 

Anwendungsbereich, 

örtliche Zuständigkeit, Amtshilfe 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwal

tungstätigkeit der Behörden des Landes, der Gemeinden 

und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht 

des Landes unterstehenden juristischen Personen des öf

fentlichen Rechts, soweit nicht landesrechtliche Vorschrif

ten inhalts gleiche oder entgegenstehende Bestimmungen 

enthalten. 

(2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die 

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. 

§2 

Ausnahmen vom An wendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, 

der Religionsgesellschaften und WeHanschauungsgemein

schaften sowie ihrer Verbände und Einrichtungen und 

nicht für die Tätigkeit des Süddeutschen Rundfunks und 

des Südwestfunks. 

(2) Dieses Gesetz gilt ferner nicht für 

1. Verfahren, die ganz oder überwiegend nach den Vor

schriften der Abgabenordnung durchZIUführen sind, 

2. die Strafverfolgung, die Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten, die Rechtshilfe für das Aus

land in Straf- und Zivilsachen und, unbeschadet des 

§ 80 Aös. 4, für Maßnahmen des Richterdienstrechts, 

3. die in § 51 des Sozialgerichtsgesetzes bezeichneten An

gelegenheiten sowie das Recht der Ausbitdungsförde

rung, das Schwerbeschädigtenrecht, das Wohngeld

recht und das Recht der Sozialhilfe, der Jugendhilfe 

und der Kriegsopferfürsorge, 

4. das Recht des Lastenausgleichs, 

5. das Recht der Wiedergutmachung. 

(3) Für die Tätigkeit 

1. der Gerichtsverwaltungen und der Behörden der Ju

stizverwaltung einschließlich der ihrer Aufsicht unter

liegenden Körperschaften des öffentlichen Rechts gUt 

dieses Gesetz nur, soweit die Tätigkeit der Nachprü

fung im Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungs

gerichtsbarkeit unterliegt; 

2. der Behörden bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen 

Prüfungen von Personen sowie der Schulen bei Ver

setzungs- und anderen Entscheidungen, die auf einer 

Leistungsbeurteilung beruhen, gelten nur die §§ 4 bis 

13,20 bis 27, 29 bis 38, 40 bis 52, 79, 80 und 98. 

(4) Die oberste Schulbehörde kann durch Rechtsverord

nung Ausnahmen von § 20 zulassen, wenn dies für die 

Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs 

oder bei Abwägung der Interessen der Betroffenen ge

boten ist. Für Berufungsverfahren im Hochschulbereich 

sind die §§ 28, 29 und 39 nicht anzuwenden. 

§3 

Örtliche Zuständigkeit 

(1) Örtlich zuständig ist 

1. in Angelegenheiten, die sich auf unbewegliches Ver

mögen oder ein ortsgebundenes Recht oder Rechtsver

hältnis beziehen, die Behörde, in deren Bezirk das Ver

mögen oder der Ort liegt; 

2. in Angelegenheiten, die sich auf den Betrieb eines Un

ternehmens oder einer seiner Betriebsstätten, auf die 

Ausübung eines Berufes oder auf eine andere dauern

de Tätigkeit beziehen, die Behörde, in deren Bezirk das 

Unternehmen oder die BetriebsstäUe betrieben. oder der 

Beruf oder die Tätigkeit ausgeübt wird oder werden 

soll; 

3. in anderen Angelegenheiten, die 

a) eine natürliche Person betreffen, die Behörde, in 

deren Bezirk die natürliche Person ihren gewöhn

lichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte, 

b) eine juristische Person oder eine Vereinigung be

treffen, die Behörde, in deren Bezirk die juristische 
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Person oder die Vereinigung ihren Sitz hat oder zu

letzt hatte; 

4. in Angelegenheiten, bei denen sich die Zuständigkeit 

nicht aus den Nummern 1 bis 3 ergibt, die Behörde, in 

deren Bezirk der Anlaß für die Amtshandlung hervor

tritt. 

(2) Sind· nach Absatz 1. mehrere Behörden zuständig, so 

entscheidet die Behörde, die zuerst mit der Sache befaßt 

worden ist, es sei denn, die gemeinsame fachlich zustän

dige Aufsichtsbehörde bestimmt, daß eine andere örtlich 

zuständige Behörde zu entscheiden hat. Sie kann in den 

Fällen, in denen eine gleiche Angelegenheit sich auf meh

rere Betriebsstättten eines Betriebes oder Unternehmens 

bezieht, eine der nach Absatz 1 Nr. 2 zuständigen Behör

den als gemeinsame zuständige Behörde bestimmen, wenn 

dies ·unter Wahning der Interessen der Beteiligten zur ein

heitlichen Entscheidung geboten ist. Diese Aufsichtsbe

hörde entscheidet ferner über die örtliche Zuständigkeit, 

wenn sich mehrere Behörden für zuständig oder für un

zuständig halten oder wenn die Zuständigkeit aus ande

ren Gründen zweifelhaft ist. Fehlt eine gemeinsame Auf" 

sichtsbehörde, so treffen die fachlich zuständigen Auf

sich1sbehörden die Entscheidung gemeinsam. 

(3) Anciern sich im Lauf des Verwaltungsverfahrens die 

die Zuständigkeit begründenden Umstände, so kann die 

bisher zuständige Behörde das Verwaltungsverfahren fort

führen, wenn dies unter Wahrung der Interessen der Be

teiligten der einfachen und zweckmäßigen Durchführung 

des Verfahrens dient und die nunmehr zuständige Be

hörde zustimmt. 

(4) Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare Maß

nahmen jede Behörde örtlich zuständig, in deren Bezirk 

der Anlaß für die Amtshandlung hervO'rtritt. Die nach 

Absatz 1 Nr. 1 bis 3 örtlich zuständige Behörde ist unver

züglich :w unterrichten. 

§4 

Amtshilfepflicht 

(1) Jede Behörde leistet anderen Behörden auf Ersuchen 

ergänzende Hilfe (Amtshilfe). 

(2) Amtshilfe liegt nicht vor, wenn 

1. Behörden einander -innerhalb eines bestehenden Wei

sungsverhältnisses Hilfe leisten; 

2. die Hilfeleistung in Handlungen besteht, die der er

suchten Behörde als eigene Aufgabe obliegen. 

§5 
Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe 

(1) Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere dann 

ersuchen, wenn sie 

1. aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht selbst 

vornehmen kann; 

2. aus tatsächlichen Gründen, besonders weH die zur 

Vornahme der Amtshandlung erforderlichen Dienst

kräfte oder Einrichtungen fehlen, die Amtshandlung 

nicht selbst vornehmen kann; 

3. zur Durchführung ihrer Aufgaben auf die Kenntnis 

von Tatsachen angewiesen ist, die ihr unbekannt sind 

und die sie selbst nicht ermitteln kann; 

4. zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder son

stige Beweismittel benötigt, die sich im Besitz der er

suchten Behörde befinden; 

5. die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem Auf

wand vornehmen könnte als die ersuchte Behörde. 

(2) Die ersuchte Behörde darf Hi:lfe nicht leisten, wenn 

1. sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage 

ist; 

2. durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes oder 

eines Landes erhebliche Nachteile bereitet würden. 

Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur Vorlage von U r

kunden oder Akten sowie zur Erteilung von Auskünften 

nicht verpflichtet, wenn die Vorgänge nach einem Gesetz 

oder ihrem Wesen nach geheimgehalten werden müssen. 

(3) Die ersuchte Behörde braucht HHfe nicht zu leisten, 

wenn 

1. eine andere Behörde die Hilfe wesentlich einfacher 

O'der mit wesentlich geringerem Aufwand leisten kann; 

2. sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig großem Auf

wand leisten könnte; 

3. sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchen

den Behörde durch die Hilfeleistung die Erfüllung ih

rer eigenen Aufgaben ernstlich gefährden würde. 

(4) Die ersuch-te Behörde darf die Hilfe nicht deshalb 

verweigern, weil sie das Ersuchen aus anderen als den in 

Absatz 3 genannten Gründen O'der weil sie die mit der 

Amtshilfe zu verwirklichende Maßnahme für unzweck

mäßig hält. 

(5) Hält die ersuchte Behörde sich zur Hilfe nicht für ver

pflichtet, so teilt sie der ersuchenden Behörde ihre Auffas

sung mit. Besteht diese auf der Amtshilfe, sO' entscheidet 

tIber die Verpflichtun'g' zur Amtshilfe die gemeinsame 
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fachlich zuständige Aufsichtsbehörde oder, sofern eine 

solche nicht besteht, die für die ersuchte Behörde fachlich 

zuständige Aufsichtsbehörde. 

§6 

Auswahl der Behörde 

Kommen für die Amtshilfe mehrere Behörden in Betracht, 

so soll nach Möglichkeit eine Behörde der untersten Ver

waltungsstufe des Verwaltungszweiges ersucht werden, 

dem die ersuchende Behörde angehöl't. 

§7 

Durchführung der Amtshilfe 

(1) Die Zulässigkeit der Maßnahme, die durch die Amts

hilfe verwirklicht werden soll, richtet sich nach dem für 

die ersuchende Behörde, die Durchführung der Amtshilfe 

nach dem für die ersuchte Behörde geltenden Recht. 

(2) Die ersuchende Behörde trägt gegenüber der ersuch

ten Behörde die Verantwortung für die Recbtmäßigkeit 

der zu treffenden Maßnahme. Die ersuchte Behörde ist 

für die Durchführung der Amtshilfe verantwortlich. 

§8 

Kosten der Amtshilfe 

(1) Die ersuchende Behörde hat der ersuchten Behörde 

fUr die Amtshilfe keine Verwaltungsgebühr 2iU entrich

ten. Auslagen hat sie der ersuchten Behörde auf Anfor

.derung zu erstatten, wenn sie im Einzelfall fünfzig Deut

sche Mark übersteigen. Leisten Behörden desselben Rechts

trägers einander Amtshilfe, so werden die Auslagen nicht 

erstattet. 

(2) Nimmt die ersuchte Behörde zur Durchführung der 

Amtshilfe eine kostenpflichtige Amtshandlung vor, so ste

hen ihr die von einem Dritten hierfür geschuldeten Ko

sten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und 

Auslagen) zu. 

TEIL 11 

Allgemeine Vorsdtriften 

über das Verwaltuogsverfahren 

Abschnitt 1 

Verfahreosgrondsätze 

§9 

Begriff des Verwaltungsverfahrens 

Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes ist 

die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf 

die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und 

den Erlaß eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluß 

eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist; es 

schließt den Erlilß des Verwaltungsaktes oder den Ab

schluß des öffentlich-rechtlichen Vel'trages ein. 

§ 10 

Nichtfärmlichkeit des Verwaltungsverfahrens 

Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht 

gebunden, soweit keine besonderen Rechtsvorschriften 

für die Form des Verfahrens bestehen. & ist einfach und 

zweckmäßig durchzuführen. 

§ 11 

Beteiligungsfähigkeit 

Hihrgj am Verfahren beteiligt zu sein, sind 

1. natürliche und juristische Personen, 

2. Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann, 

3. Behörden. 

§ 12 

Handlungsfähigkeit 

(1) Fähig rur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind 

1. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht ge

schäftsfähig sind, 

2. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht in 

der Geschäftsflihigkeit beschränkt sind, soweit sie fUr 

den Gegenstand des Verfahrens durch Vorschriften des 

bürgerlichen Rechts als geschäftsflihig oder durch Vor

schriften des öffentlichen Rechts als handlungsfahig an

erkannt sind, 

3. juristische Personen und Vereinigungen (§ 11 Nr.2) 

durch ihre gesetzlichen Vertreter oder durch besonöers 

Beauftragte, 

4. Behörden durch ihre Leiter, deren Vertreter oder Be

auftragte. 

(2) Die §§ 53 und 55 der Zivilprozeßordnung gelten ent

sprechend. 

§ 13 

Beteiligte 

(1) Beteiligte sind 

1. Antragsteller und Antragsgegner, 

2. diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt 

richten will oder gerichtet hat, 

3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich

rechtlichen Vertrag schließen,Will oder geschlossen hat, 
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4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem 

Verfahren hinzugezogen worden sind. 

(2) Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag 

diejenigen, deren rechtliche Jnter~sen durch den Ausgang 

des Verfahrens berührt werden können, als Beteiligte hin

zuziehen. Hat der Ausgang des Verfahrens rechtsgestal

tende Wirkung für einen Dritten, so ist di~er auf Antrag 

als Beteiligter zu dem Verfahren hinzuzuziehen; soweit er 

der Behörde bekannt ist, hat diese ihn von der Einleitung 

des Verfahrens zu benachrichtigen. 

(3) Wer anzuhören i&t, ohne daß die Voraussetzungen des 

Absatzes 1 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter. 

§ 14 

Bevollmächtigte und Beistände 

(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtig

ten vertreten lassen. Die Vollmacht ermächtigt zu allen 

das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshand

lungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes 

ergibt. Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine Voll

macht schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf der Voll

macht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er 

ihr zugeht. 

(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Voll

machtgebers noch durch eine Veränderung in seiner Hand

lungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertretung aufge

hoben; der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den 

Rechtsnachfolger im Verwaltungsverfahren auftritt, des

sen Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubringen. 

(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, so 

soll sich die Behörde an ihn wenden. Sie kann sich an den 

Beteiligten selbst wenden, soweit er zur Mitwirkung ver

pflichtet ist. Wendet sich die Behörde an den Beteiligten, 

so soll der Bevol'lmächtigte verständigt werden. Vorschrif

ten über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben un

beruhrt. 

(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Bespre

chungen mit einem Beistand erscheinen. Das von dem 

Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vor

gebracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht. 

(5) Bevollmächtigte und Bei!!tände sind zurückzuweisen, 

wenn sie geschäftsmäßig fremde Rechtsangelegenheiten 

besorgen, ohne dazu befugt zu sein. 

(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom schrift

lichen Vortrag zurückgewiesen werden, wenn sie hierzu 

ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie 

zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen Vor-

trag nicht (ahig sind. Nicht zurückgewiesen werden kön

nen Personen, die zur geschäftsmäßigen Besorgung frem

der Rechtsangelegenbepten befugt sind. 

(7) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist 

auch dem Beteiligten, dessen Bevollmächtigter oder Bei

stand zurückgewiesen wird, mitzuteilen. Verfahrenshand

lungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Bei

standes, die dieser nach der Zurückweisung vomimmt, 

sind unwirksam. 

§ 15 

Bestellung eines Empfallgsbevollmächtigten 

Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf

enthalt, Sitz oder GeschäftSleitung im Geltungsbereicb 

des Grundgesetzes hat der Behörde auf Verlangen inner

halb einer angemessenen Frist einen Empfangsbevoll

mächtigten im Geltungsbereich des Grundgesetzes zu be

nennen. Unterläßt er dies, so gilt ein an ihn gerichtetes 

Schriftstück am siebenten Tage nach der Aufgabe zur 

Post als zugegangen, es sei denn, daß feststeht, daß das 

Schriftstück den Empfänger nicht oder zu einem späteren 

Zeitpunkt erreicht hat. Auf die Rechtsfolgen der Unter

lassung ist der Beteiligte hinzuweisen, 

§ 16 

Bestellung eines Vertreters von Amts wegen 

(1) Ist ein Vertreter nicht vorhanden, so hat das Vor

mundschaftsgericht auf Ersuchen der Behörde einen ge

eigneten Vertreter zu bestellen 

1. für einen Beteiligten, dessen Person unbekannt ist; 

2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen Aufenthalt 

unbekannt ist oder der an der Besorgung seiner An

gelegenheiten verhindert ist; 

3. für einen Beteiligten ohne Aufenthalt im Geltungsbe

reich des Grundgesetzes, wenn er der Aufforderung 

der Behörde, einen Vertreter zu bestellen, innerhalb 

der ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen ist; 

4, für einen Beteiligten, der infolge körperlicher oder 

geistiger Gebrechen nicht in der La.ge ist, in dem Ver

waItungsverfahren selbst tätig zu werden; 

5. bei herrenlosen Sachen, auf die sich das Verfahren be

zieht, zur Wahrung der sich in bezug auf die Sachen 

ergebenden Rechte und Pflichten. 

(2) Für die Bestellung des Vertreters ist in den Fällen des 

Absatzes 1 Nr. 4 das Vormundschaftsgericht zuständig, in 

dessen Bezirk der Beteiligte seinen Wohnsitz oder bei Feh

len eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; im 
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übrigen ist das Vormundschaftsgericht zuständig, in des

sen Bezirk die ersuchende Behörde ihren Sitz hat. 

(3) Der Vertreter hat gegen den Rechtsträger der Behörde, 

die um seine Bestellung ersucht hat, Anspruch auf eine 

angemessene Vergütung und auf die Erstattung seiner ba

ren Auslagen. Die Behörde kann von dem Vertretenen 

Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen. Sie bestimmt die 

Vel'giitung und stellt die Auslagen und Aufwendungen 

fest. 

(4) Im übrigen gelten für die Bestellung und für das Amt 

des Vertreters die Vorschriften über die Pflegschaft ent

sprechend. 

§17 

Vertreter bei gleichförmigen Eingaben 

(1) Bei Anträgen und Eingaben, die in einem Verwal

tungsverfahren von mehr als 50 Personen auf Unter

schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 

gleichlautender Texte ein.gereicht worden sind (gleichför

mige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unter

zeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der dar

in mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift 

als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als 

Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur 

eine natürliche Person sein. 

(2) Die Behörde kann gleichförmige Eingaben, die die 

Angaben nach Absatz 1 Satz 1 nicht deutlich sichtbar auf 

jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten 

oder dem Erfordernis des Absatzes 1 Satz 2 nicht entspre

chen, unberücksichtigt lassen. Will die Behörde so ver

fahren, so hat sie dies durch ortsübliche Bekanntmachung 

mitzuteilen. Die Behörde ~ann ferner gleichförmige Ein

gaben insoweit unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner 

ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich 

angegeben haben. 

(3) Die Vertretungsmacht erlischt, sobald der Vertreter 

oder der Vertretene dies der Behörde schriftlich erklärt; 

der Vertreter kann eine solche Erklärung nur hinsichtlich 

aller Vertretenen abgeben. Gibt der Vertretene eine solche 

Erklärung ab, so soll er der Behörde 2lUgieich mitteilen, 

ob er seine Eingabe aufrechterhält und ob er einen Be

vollmächtigten besteIlt hat. 

(4) Endet die Verüetungsmacht des Vertreters, so kann 

die Behörde die nicht mehr Vertretenen auffordern, in

nerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen 

Vertreter zu besteIlen. Sind mehr als 300 Personen auf

zufordern, so kann die Behörde die Aufforderung orts-

üblich bekanntmachen. Wird der Aufforderung nicht frist

gemäß entsprochen, so kann die Behörde von Amts we

gen einen gemeinsamen VeItreter bestellen. 

§ 18 

Vertreter tür Beteiligte bei gleichem Interesse 

(1) Sind an einem Verwaltungsverfahren mehr als 50 Per

sonen im gleichen Interesse beteiligt, ohne vertreten zu 

sein, so kann die Behörde sie auffordern, innerhalb einer 

angemessenen Frist einen gemeinsamen Vertreter zu be

steIlen, wenn sonst die ordnungsmäßige Durchführung 

des Verwaltungsverfahrens beeinträchtigt wäre. Kommen 

sie der Aufforderung nicht fristgemäß nach, so kann die 

Behörde von Amts wegen einen gemeinsamen Vertreter 

bestellen. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. 

(2) Die Vertretungsmacht erlischt, sobald der Vertreter 

oder der Vertretene dies der Behörde schriftlich erklärt; 

der Vertreter kann eine solche Erklärung nur hinsichtlich 

aller Vertretenen abgeben. Gibt der Vertretene eine solche 

Erklärung ab, so soll er der Behörde zl1gleich mitteilen, 

ob er seine Eingabe aufrechterhält und ob er einen Bevoll

mächtigten bestellt hat. 

§ 19 

Gemeinsame Vorschritten tür Vertreter bei 

gleichförmigen Eingaben und bei gleichem Interesse 

(1) Der Vertreter hat die Interessen der VeItntenen sorg

fältig wahrzunehmen. Er kann alle das Verwaltungsver

fahren betreffenden Verfahrenshandlungen vornehmen. 

An Weisungen ist er nicht gebunden. 

(2) § 14 Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. 

(3) Der von der Behörde besteHte Vertreter hat gegen 

deren Rechtsträger Anspruch auf angemessene Vergütung 

und auf Erstattung seiner baren Auslagen. Die Behörde 

kann von den Vertretenen zu gleichen Anteilen Ersatz 

ihrer Aufwendungen verlangen. Sie bestimmt die Ver

giitung und stellt die Auslagen und Aufwendungen fest. 

§20 

Ausgeschlossene Personen 

(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde 

nicht tätig werden, 

1. wer selbst Beteiligter ist; 

2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist; 

3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht 

allgemein oder in diesem Verwalrungsverfahren ver

tritt; 
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4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten 

in diesem Verfahren vertritt; 

5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist 

oder bei ihm als Mitglied des Vorstandes, des Auf~ 

sichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig ist; dies 

gilt nicht für den, dessen Anstellungskörperschaft B~ 

teiligte ist; 

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenscbaft in der An

gelegenheit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst 

tätig geworden ist. 

Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder 

durch die Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder 

Nachteil erlangen kann. Dies gilt nicht, wenn der Vor~ 

oder Nachteil nur darauf beruht, daß jemand einer Berufs

oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame 

Interessen durch die Angelegenheit beriihrt werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen 

Tatigkelt und fUr die Abberufung von ehrenamtlich Tä

tigen. 

(3) Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr 

im Verzug unaufschiebbare Maßnahmen treffen. 

(4) Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (§ 88) für 

ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Vorausset

zungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies dem Vor

sitzenden des Ausschusses mitzuteilen. Der Ausschuß ent

scheidet über den Ausschluß. Der Betroffene darf an di~ 

ser Entscheidung nicht mitwirken. Das ausgeschlossene 

Mitglied darf bei der weiteren Beratung und Beschluß

fassung nicht zugegen sein. 

(5) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind 

1. der Verlobte, 

2. der Ehegatte, 

3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 

4. Geschwister, 

5. Kinder der Geschwister, 

6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Eh~ 

gatten, 

7. Geschwister der Eltern, 

8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 

Pflege\lerhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie El

tern und Kind miteinander verbunden sind (Pflege

eltern und Pflegekinder). 

Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch 

dann, wenn 

1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Bezie

hung begründende Ehe nicht mehr besteht; 

2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandt

schaft oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind 

erloschen ist; 

3. im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft 

nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 

Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

§ 21 

Besorgnis der Befangenheit 

(1) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Mißtrauen ge

gen eine unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen, 

oder wird von einem Beteiligten das Vorliegen eines 801-

chen Grundes behauptet, so hat, wer in einem Verwal

tungsverfahren für eine Behörde tätig werden soll, den 

Leiter der Behörde oder den von diesem Beauftragten zu 

unterrichten und sich auf dessen Anordnung der Mitwir

kung zu enthalten. Betrifft die Besorgnis der Befangenheit 

den Leiter der Behörde, so trifft dieseAnordnung die Auf

sichtsbehörde, sofern sich der Behördenleiter nicht selbst 

einer Mitwirkung enthält. 

(2) Für Mitglieder eines Ausschusses (§ 88) gilt § 20 

Abs. 4 entsprechend. 

§22 

Beginn des Verfahrens 

Die Behörde entscheidet naeh pflichtgemäßem Ermessen, 

ob und wann sie ein Verwaltungsverfahren durchführt. 

Dies gilt nicht, wenn die Behörde auf Grund von Rechts

vorschriften 

L von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muß; 

2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht 

vorliegt. 

§23 

Amtssprache 

(1) Die Amtssprache ist deutsch. 

(2) Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache 

Anträge gesteHt oder Eingaben, Belege, Urkunden oder 

sonstige Schriftstücke vorgelegt, soll die Behörde unver

züglich die Vorlage einer Übersetzung verlangen. In be

gründeten Fällen kann die Vorlage einer von einem öf~ 

fentlieh bestellten und beeidigten Urkundenübersetzer an

gefertigten oder beglaubigten Übersetzung verlangt wer

den. Wird die verlangte übersetzung nicht unverzüglich 

vorgelegt, so kann die Behörde auf Kosten des Betetüg

ten selbst eine übersetzung beschaffen. Hat die Behörde 
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Dolmetscher oder übersetzer herangezogen, werden diese 

in entsprechender Anwendung des Gesetzes über die Ent

schädigung von Zeugen -und Sachverständigen entschä

digt. 

(3) Soll durch eine Anzeige, einen Antrag oder die Ab

gabe einer Willenserklärung eine Frist in Lauf gesetzt 

werden, innerhalb deren die Behörde in einer bestimm

ten Weise tätig werden muß, und gehen diese in einer 

fremden Sprache ein, so beginnt der Lauf der Frist erst 

mit dem Zeitpunkt, in dem der Behörde eine übersetzung 

vorliegt. 

(4) Soll durch eine Anzeige, einen Antrag oder eine Wil

lenserklärung, die in fremder Sprache eingehen, zu gun

sten eines Beteiligten eine F-rist gegenüber der Behörde 

gewahrt, ein öffentlich-rechtlicher Anspruch geltend ge

macht oder eine Leistung begehrt werden, so gelten die 

Anzeige, der Antrag oder die Willenserklärung als zum 

Zeitpunkt des Eingangs bei der Behörde abgegeben, wenn 

auf Verlangen der Behörde innerhalb einer von dieser Zu 

setzenden angemessenen Frist eine Übersetzung vorgelegt 

wird. Andernfalls ist der Zeitpunkt des Eingangs der 

übersetzung maßgebend, soweit sich nicht aus zwischen

staatlichen Vereinbarungen etwas anderes ergibt. Auf 

diese RechtsfoLge ist bei der Fristsetzung hinzuweisen. 

§ 24 

Untersuchungsgrundsatz 

(1) Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts we

gen. Sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; an 

das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten 

ist sie nicht gebunden. 

(2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, 

auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu be

rücksichtigen. 

(3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärun

gen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich 

fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung 

oder den Antrag in der Sache für un:rulässig oder unbe

gründet hält. 

§ 25 

Beratung, Auskunft 

Die Behörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stel

lung von Anträgen oder die Berichtigung von Erklärun

gen oder Anträgen anregen, wenn diese offensichtlich nur 

versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder un

richtig abgegeben oder gestellt worden sind. Sie erteilt, 

soweit erforderlich, Auskunft über die den Beteiligten im 

Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die ihnen 

obliegenden Pflichten. 

§ 26 

Beweismittel 

(1) Die Behörde bedient sich der Beweismittel, die sie 

nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sach

verhalts für erforderlich hält. Sie kann insbesondere 

1. Auskünfte jeder Art einholen, 

2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige ver

nehmen oder die schriftliche Äußerung von Beteiligten, 

Sachverständigen und Zeugen einholen, 

3. Urkunden und Akten beiziehen, 

4. den Augenschein einnehmen. 

(2) Die Beteiligten sollen bei der Erm~ttlung des Sachver

halts mitwirken. Sie sollen insbesondere ihnen bekannte 

Tatsachen und Beweismittel angeben. Eine weitergehende 

Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken, 

insbesondere eine Pflicht zum persönlichen Erscheinen 

oder zur Aussage, besteht nur, soweit sie durch Rechts

vorschrift besonders vorgesehen ist. 

(3) Für Zeugen und Sachverständige besteht eine Pflicht 

zur Aussage oder zur ErstaHung vori Gutachten, wenn sie 

durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Falls die Behörde 

Zeugen und Sachverständige herangezogen hat, werden 

sie auf Antrag in entsprechender Anwendung des Geset

zes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverstän

digen entschädigt. 

§ 27 

Versicherung an Eides Statt 

(1) Die Behörde darf bei der Ermittlung des Sachver

halts eine Versicherung an Eides Statt nur verlangen und 

abnehmen, wenn die Abnahme der Versicherung über den 

betreffenden Gegenstand und in den;t betreffenden Ver

fahren durch Gesetz oder Rechtsverordnung vorgesehen 

und die Behörde durch Rechtsvorschrift für zuständig er

klärt worden ist. Eine Versicherung an Eides Statt soll nur 

gefordert werden, wenn andere Mittel zur Erforschung 

der Wahrheit nicht vorhanden sind, zu keinem ErgebnIS 

geführt haben oder einen unverhältnismäßigen Aufwand 

erfordern. Von eidesunfähigen Personen im Sinne des 

§ 393 der Zivilprozeßordnung darf eine eidesstattliche 

Versichel1lI1g nicht verlangt werden. 
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(2) Wird die Versicherung an EideS Statt von einer Be

hörde zur Niederschrift aufgenommen so sind zur Auf

nahme nur der Behördenleiter, sein allgemeiner Vertreter 

sowie Angehörige des öffentlichen Dienstes befugt, wel

che die Befähigung zum Richteramt haben oder die Vor

aussetzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen Richterge

setzes erfüllen. Andere Angehörige des öffentlichen Dien

stes kann der Behördenleiter oder sein allgemeiner Ver

treter hierzu allgemein oder im Einzelfall schriftlich er

mächtigen. 

(3) Die Versicherung besteht darin, daß der Versichernde 

die Richtigkeit seiner Erklärung über den betreffenden 

Gegenstand bestätigt und erklärt: »Ich versichere an Ei

des StaH, daß ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit 

gesagt und nichts verschwiegen habe.« Bevollmächtigte 

und Beistände sind berechtigt, an der Aufnahme der Ver

sicherung an Eides Statt teilzunehmen. 

(4) Vor der Aufnahme der Versicherung an Eides Statt 

ist der Versichernde über die Bedeutung der eidesstatt

lichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen einer 

unrichtigen oder unvollständigen eidesstattlichen Versiche

rung zu belehren. Die Belehrung ist in der Niederschrift 

zu vermerken. 

(5) Die Niederschrift hat ferner die Namen der anwesen

den Personen sowie den Ort und den Tag der Nieder

schrift zu enthalten. Die Niederschrift ist demjenigen, der 

dje eidesstattliche Versicherung abgibt, zur Genehmigung 

.vorzulesen oder auf Verlangen zur Durchsicht vorzulegen. 

Die erteilte Genehmigung ist zu v.ermerken und von dem 

Versichernden zu unterschreiben. Die Niederschrift ist 

sodann von demjenigen, der die Versicherung an Eides 

Statt aufgenommen hat, sowie von dem Schriftführer zu 

unterschreiben. 

§ 28 

Anhörung Beteiligter 

(1) Bevor ein Verwaltungs akt erlassen wird, der in Rechte 

eines Beteiligten eingreift, ist diesem Gelegenheit ru ge

ben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tat

sachen zu äußern. 

(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie 

nach den Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist, 

insbesondere wenn 

1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug 

oder im öffentlichen Interesse notwendig erscheint; 

2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Ent

scheidung maßgeblichen Frist in Fra'ge gestellt würde; 

3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die 

dieser in einem Antrag oder einer Erklärung gemacht 

hat, nicht zu seinen Ungunsten abgewichen werden 

soll; 

4. die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleicharti

ge Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwal

tungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen er

lassen will; 

5. Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen 

werden sollen. 

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes 

öffentliches Interesse entgegensteht. 

§ 29 

Akteneinsicht durdl Beteiligte 

(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das 

Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren 

Kenntnis wr Geltendmachung oder Verteidigung ihrer 

rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum 

kbschluß des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe 

zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittel

baren Vorbereitung. Soweit nach den §§ 17 und 18 eine 

Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter Anspruch 

auf Akteneinsicht. 

(2) Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht 

verpfiichtetj~oweit durch sie die ordnuo'gsgemäße Erfül

lung der :X;Gfgaben der Behörde beeinträchtigt, das Be

kanntwerden des Inhalts der Akten dem Wohle des Bun

des oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder so

weit die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen 

nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der 

Beteiligten oder dritter Personen, geheimgehaIten werden 

müssen. 

(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die 

Akten führt. Im Einzelfall kann die Einsicht auch bei 

einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen 

oder berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik 

Deutschland im Ausland erfOlgen; weitere Ausnahmen 

kann die Behörde, die die Akten führt, gestatten. 

§ 30 

Geheimhaltung 

Die Beteiligten haben Anspruch darauf, daß ihre Geheim

nisse, insbesondere die zum persönlichen Lebensbereich 

gehörenden Geheimnisse sowie die Betriebs- und Ge

schäftsgeheimnisse, von der Behörde nicht unbefugt offen

bart werden. 
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Abschnitt 2 

Fristen, Termine, Wiedereinsetzung 

§ 31 

Fristen und Termine 

(1) Für die Berechnung von Fristen und für die Bestim

mung von Terminen gelten die §§ 187 bis 193 des Bür

gerlichen Gesetzbuches entsprechend, soweit nicht durch 

die Absätze 2 bis 5 etwas anderes> bestimmt ist. 

(2) Der Lauf einer Frist, die von einer Behörde gesetzt 

wird, beginnt mit dem Tag, der auf die Bekanntgabe der 

Frist folgt, außer wenn dem Betroffenen etwas anderes 

mitgeteilt wird. 

(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen 

gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die 

Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktages. 

Dies gilt nicht, wenn dem Betroffenen unter Hinweis auf 

diese Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende der Frist 

mitgeteilt worden ist. 

(4) Hat eine Behörde Leistungen nur für einen bestimm

ten Zeitraum zu erbringen, so endet dieser Zeitraum auch 

dann mit dem Ablauf seines letzten Tages, wenn dieser 

auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag od.er ei

nen Sonnabend fällt. 

(5) Der von einer Behörde gesetzte Termin ist auch dann 

einzuhalten, wenn er auf einen SOImtag,' gesetZ)lichen 

Feiertag oder Sonnabend fällt. 

(6) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden Sonn

tage, gesetzliche Feiertage oder Sonnabende mitgerechnet. 

(7) Fristen, die von einer Behörde gesetzt sind, können 

verlängert werden. Sind solche Fristen bereits abgelaufen, 

so können sie rückwh'kend verlängert werden, insbeson

dere wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf ein

getretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Die Behörde 

kann die Verlängerung der Frist nach § 36 mit einer Ne

benbestimmung verbinden. 

§ 32 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine ge

setzliche Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wieder

einsetzung in den vorigen Stand :ru gewähren. Das Ver

schulden eines Vertreters ist dem Vertretenen zuzurech-

nen. 

(2) Der Antrag ist innerhalb VOll zwei Wochen nach Weg

fall des Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen zur Be-

gründung des Antrages sind bei der AntragsteIlung oder 

im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. In

nerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung nach

zuholen. Ist dies geschehen, so kann Wiedereinsetzung 

auch ohne Antrag gewährt werden. 

(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist 

kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt oder die 

versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden, au

ßer wenn dies vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer 

Gewalt unmöglich war. 

(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die 

Behörde, die über die versäumte Handlung zu befinden 

hat. 

(5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich aus ei

ner Rechtsvorschrift ergibt, daß sie ausgesdrlossen ist. 

Abschnitt 3 

Amtliche Beglaubigung 

§ 33 

Beglaubigung von Abschriften, Ablichtungen, 

Vervieljältigungen und Negativen 

(1) Jede Behörde ist befugt, Abschriften von Urkunden, 

die sie selbst ausgestellt hat, zu beglaubigen. Darüber 

hinaus sind die von den Ministerien in ihrem Geschäfts

bereich durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden be

fugt, Abschriften zu beglaubigen, wenn die Urschrift von' 

einer Behörde ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vor

lage bei einer Behörde benötigt wird, sofern nicht durch 

Rechtsvorschrift die Elteilung beglaubigter Abschriften 

aus amtlichen Registern und Archiven anderen Behörden 

ausschließlich vorbehalten ist. 

(2) Abschriften dürfen nicht beglaubigt werden, wenn 

Umstände zu der Annahme bel'echtigen, daß der ur

sprüngliche Inhalt des Schriftstückes, dessen Abschritt be.

glaubigt werden soll, geändert worden ist, insbesondere 

wenn dieses Schriftstück Lücken, Durchstreichungen, Ein

schaltungen, Änderungen, unleserliche WöNer, Zahlen 

oder Zeichen, Spuren der Beseitigung von Wörtern, Zah

len und Zeichen enthält oder wenn der Zusammenhang 

eines aus mehreren Blättern bestehenden Schriftstückes 

autgehoben ist. 

(3) Eine Abschrift wird beglaubigt durch einen Beglau

bigungsvermerk, der unter die Abschrift zu setzen ist. 

Der Vermerk muß enthalten 

1. die genaue Bezeichnung des Schriftstückes, dessen Ab

schrift beglaubigt wird, 
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2. die FeststellUIl'g, daß die beglaubigte Abschrift mit dem 

vorgelegten Schriftstück übereinstimmt, 

3. den Hinweis, daß die beglaubigte Abschrift nur zur 

Vorlage bei der lmgegebenen Behörde elteilt wird, 

wenn die Urschrift nicht von einer Behörde ausgestellt 

worden ist, 

4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unter

schrift des für die Beglaubigung zuständigen Bedien

steten und das Dienstsiegel. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Be

glaubIgung von 

1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in techni

schen Verfahren hergestellten Vervie1fältigungen, 

2. auf fototechnischem Wege von Schriftstücken herge

stellten Negativen, die bei einer Behörde aufbewahrt 

werden. 

Vervielfältigungen und Negative stehen, sofern sie be

glaubi.gt sind, beglaubigten Abschriften gleich.. 

§34 

Beglaubigung von Unterschriften 

(1) Die von den Ministerien in ihrem Geschäftsbereich 

durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden sind be

fugt, Unterschriften zu beglaubigen, wenn das unterzeich

nete Schriftstück zur Vorlage bei einer Behörde oder bei 

einer sonstigen Stelle, der auf Grund einer Rechtsvor

schrift das unterzeichnete Schriftstück vorzulegen ist, be

nötigt wird. Dies gilt nicht für 

1. Unterschriften ohne zugehörigen Text, 

2. Unterschriften, die der öffentlichen Beglaubigung 

(§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuches) bedürfen. 

(2) Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn 

sie in Gegenwart des beglaubigenden Bediensteten vollzo

gen oder anerkannt wird. 

(3) Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Un

terschrift, die beglaubigt werden soll, anzubringen. Er 

muß enthalten 

1. die Bestätigung, daß die Unterschrift echt ist, 

2. die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen Unterschrift 

beglaubigt wird, sowie die Angabe, ob sich der für die 

:,3eglaubigung zuständige Bedienstete Gewißheit über 

diese Person verschafft hat und öb die Unterschrift in 

seiner Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden 

ist, 

3. den Hinweis, daß die Beglaubigung nur zur Vorlage 

bei der angegebenen Behörde oder Stelle bestimmt ist, 

4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unter

schrift des für die Beglaubigung zmtändigen Bedien

steten und das Dienstsiegel. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Beglaubigung von 

Handzeichen entsprechend. 

TEIL III 

Verwaltungsakt 

Abschnitt 1 

Zustandekommen des Verwaltungsaktes 

§ 35 

BegriD des Verwaltungsaktes 

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder an

dere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Rege

lung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen 

Rechts trifft und die auf unmittelbare Recbtswirkung nach 

außen gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Verwal

tungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen 

bestimmten oder bestimmbaren Personellkreis richtet oder 

die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre 

Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. 

§ 36 

Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 

(1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, 

darf mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden, 

wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn 

sie sicherstellen so11, daß die gesetzlichen Voraussetzungen 

des Verwaltungsaktes erfüllt werden. 

(2) Unbesch.adet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungs akt 

nach pflichtgemäßem Ermessen erlassen werden mit 

1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder 

Belastung 7JU einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, 

endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt (Be

fristung); 

2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Weg

fall einer Vergünstigung oder einer Belastung von dem 

ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses ab

hängt (Bedingung); 

3. einem Vorbehalt des Widerrufs 

oder verbunden werden mit 
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4. einer Bestimmung, durch die dem Begünstigten ein 

Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben wird 
(Auflage); 

5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Än~ 

derung oder Ergänzung einer Auflage. 

(3) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwal

tungsaktes nicht zuwiderlaufen. 

§ 37 

Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 

(1) Ein VerwaItungsakt muß inhaltlich hinreichend be

stimmt sein. 

(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, mündlich oder in 

anderer Weise erlassen werden. Ein mündlicher Verwal
tungsakt ist schriftlich zu bestätigen, wenn hieran ein be

rechtigtes Interesse besteht und der Betroffene dies un

verzüglich verlangt. 

(3) Ein schriftlicher Verwaltungakt muß die erlassende 

Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder die 

Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters 

oder seines Beauftragten enthalten. 

(4) Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe 

automatischer Einrichtungen erlassen wird, können ab
weichend von Absatz 3 Unterschrift und Namenswieder
gabe fehlen. Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen 

verwendet werden, wenn derjenige, für den der Verwal

tungsakt bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, 
auf Grund der daz.u gegebenen Erläuterungen den Inhalt 

des Verwaltungsaktes eindeutig erkeunen kann. 

§ 38 

Zusicherung 

(1) Eine von der zuständigen Behörde erteilte Zusage, ei
nen bestimmten Verwaltun1gsakt später zu erlassen oder 

zu unterlassen (Zusicherung), bedarf zu ihrer Wirksam
keit der schriftlichen Form. Ist vor dem Erlaß des zu

gesicherten Verwaltungsaktes die Anhörung Beteiligter 

oder die Mitwirkung einer anderen Behörde oder eines 

Ausschusses auf Grund einer Rechtsvorschrift erforder~ 

lich, so darf die Zusicherung erst nach Anhörung der Be

teiligten oder nach Mitwirkung dieser Behörde oder des 

Ausschusses gegeben werden. 

(2) Auf die Unwirksamkeit der Zusicherung finden, un

beschadet des Absatzes 1 Satz 1, § 44, auf die Heilung 

von Mängeln bei der Anhömng Beteiligter und der Mit

wirkung anderer Behörden oder Ausschüsse § 45 Am.. 1 

Nt. 3 bis 5 sowie Abs. 2, auf die Rücknahme § 48, auf 

den Widerruf, unbeschadet des Absatzes 3, § 49 entspre

chende Anwendung. 

(3) Ändert sich nach Abgabe der Zusicherung die Sach

oder Rechtslage derart, daß die Behörde bei Kenntnis der 

nachträglich eingetretenen Änderung die Zusicherung 

nicht gegeben hätte oder aus rechtlichen Gründen nicht 

hätte geben dürfen, ist die Behörde an die Zusicherung 

nicht mehr gehunden. 

,§ 39 

Begründung des Verwaltungsaktes 

(1) Ein schriftlicher oder schriftlich bestätigter Verwal

tungsakt ist schriftlich zu begründen. In der Begründung 

sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Grun

de mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung be

wogen haben. Die Begründung von Ermessensentschei

dungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von 

denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens 

ausgegangen ist. 

(2) Einer Begründung bedarf es nicht, 

1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder einer 

Erklärung folgt und der Verwaltungsakt nicht in Rech

te eines anderen eingreift; 

2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt be

stimmt ist oder der von ihm betroffen wird, die Auf

fassung der Behörde über die Sach~ und Rechtslage 

bereits bekannt oder auch ohne schriftliche Begrün

dung für ihn ohne weiteres erkennbar ist; 

3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in grö~ 

ßerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automati

scher Einrichtungen erläßt und die Begründung nach 

den Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist; 

4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt; 

5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekauntgege

ben wird. 

§ 40 

Ermessen 

Ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu han

deln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der 

Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen 

des Ermessens einzuhalten. 

§ 41 
Bekanntgabe des Verwaltungsakte,r 

(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten 00-

kanntzugeben, für den er bestimmt ist oder der von ihm 
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betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so kann 

die Bekanntgabe ihm gegenüber vorgenommen werden. 

(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post 

im Geltungsbereich des Grundgesetzes übermittelt wird, 

gilt mit dem dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als 

bekanntgegeben, außer wenn er nicht oder zu einem spä

teren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Be

hörde den Zugang des Verwahungsaktes und den Zeit

punkt des Zugangs nachzuweisen. 

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekanntgegeben 

werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. 

Eine Allgemeinverfügung darf aUch dann öffentlich be

kanntgegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Be

teiligten untunlich ist. 

(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen Ver

waltungsaktes wird dadurch bewirkt, daß sein verfügen

der Teil ortsüblich bekanntgemacht wird. In der ortsüb

lichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Verwal

tungsakt und seine Begründung eingesehen werden kön

nen. Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der orts

üblichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. In einer 

Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, 

jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende 

Tag bestimmt werden. 

(5) Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungs

aktes mittels Zustellung bleiben unberührt. 

§ 42 

Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt 

Die Behörde kann Schreibfehler, Rechenfehler und ähn

liche offenbare Unrichtigkeiten in einem Verwaltungs akt 

jederzeit berichtigen. Bei berechügtem Interesse des Be

teiligten ist zu berichtigen. Die Behörde ist berechtigt, die 

Vorlage des Schriftstückes zu verlangen, das berichtigt 

werden soll. 

Abschnitt 2 

Bestandskraft des Verwaltungsakte!1 

§ 43 

Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für 

den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in 

dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekanntgegeben 

wird. Der Verwaltungs akt wird mit dem Inhalt wirksam, 

mit dem er bekanntgegeben wird. 

(2) Ein VerwaLtungsakt bleibt wirksam, solange und so

~H Iff flicht z\lr\ick~enQrnmen, widlfrrl,lfen, and~rweiti~ 

aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise 

erledigt ist. 

(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 

§ 44 

Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltrungsakt ist nichtig, soweit er an einem 

besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei ver

ständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Um

stände offenkundig ist. 

(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzun

gen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungs akt nichtig, 

1. der schriftlich erlassen worden ist, die erlassende Be

hörde aber nicht erkennen läßt; 

2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushän

digung einer Urkunde erlassen werden kann, aber die

ser Form nicht genügt; 

3. den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 

Nr. 1 begründeten Zuständigkeit erlassen hat, ohne da

zu ermächtigt zu sein; 

4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen 

kann; 

5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, 

die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht; 

6. der gegen die guten Sitten verstößt. 

(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, 

weil 

1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht ein

gehalten worden sind, außer wenn ein Fall des Absat

zes 2 Nr. 3 vorliegt; 

2. eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr.2 bis 6 ausgeschlos

sene Person mitgewirkt hat; 

3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener 

Ausschuß den für den Erlaß des Verwaltungsaktes vor

geschriebenen Beschluß nicht gefaßt hat oder nicht be

schlußfähig war; 

4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwir-

kung einer anderen Behörde unterblieben ist. 

(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungs

aktes, so ist er im ganzen nichtig, wenn der nichtige Teil

so wesentlich ist, daß die Behörde den Verwaltungsakt oh

ne den nicht.igen Teil nicht erlassen hätte. 

(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts 

wegen feststellen; auf Antrag ist sie festzlUstellen, wenn 

t;1er Antra~steHlfr hilfran ein ber~chtigtes Interesse hat. 
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§ 45 

Heilung von Verfahrens- und Formfehlern 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif

ten, die nicht den Verwaltungsakt nach § 44 nichtig macht, 

ist unbeachtJich, wenn 

1. der für den Erlaß des Verwaltungsaktes erforderliclJ.e 

Antrag nachträglich (gestellt wird; 

2. die erforderliclJ.e Begtiindung nachträglich gegeben 

wird; 

3. die erforderliche Anhörung eines Beteiligten nachge

holt wird; 

4. der Beschluß eines Ausschusses, dessen Mitwirkung 

für den Erlaß des Verwaltungsaktes erforderlich ist, 

nachträglich gefaSt wird; 

5. die erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde 

nachgeholt wird. 

(2) Handlungen des Absatzes 1 Ne. 2 bis 5 dürfen nur bis 

zum Abschluß eines Vorverfahrens oder, falls ein Vor

verfahren nicht stattfindet, bis rur Erhebung der verwal

tungsgerichtlichen Klage nachgeholt werden. 

(3) Fehlt einem Verwaltungs akt die erforderliche Begrün

dung oder ist die erforrlerJ.iche Anhörung eines Beteilig

ten vor Erlaß des Verwaltungs aktes unterblieben und ist 

dadurch die rechtzeitige Anfechtung des Verwaltungsaktes 

versäumt worden, so gilt die Versäumung der Rechts

behelfsfrist als niclJ.t verschuldet. Das für die Wiederein

setzungsfr,ist nach § 32 Abs. 2 maßgebende Ereignis tritt 

im Zeitpunkt der Nachholung der unterlassenen Verfah

renshandlung ein. 

§ 46 

Folgen von Verfahrens- und Formfehlern 

Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach 

§ 44 niclJ.tig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht 

werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über 

das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit 

zustande gekommen ist, wenn keine andere Entscheidung 

in der Sache hätte getroffen werden können. 

§ 47 

Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes 

(1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen an

deren Verwalt11l1Jgsakt umgedeutet werden, wenn er auf 

das gleiche Ziel gerichtet ist, von der erlassenden Behörde 

in der geschehenen Verfahrensweise und Form recht-

mäßig hätte erlassen werden können und wenn die Vor

aussetzungen für dessen Erlaß erfüllt sind. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in den 

der fehlerhafte Verwaltungs akt umzudeuten wäre, der er

kennbaren Absicht der erlassenden Behörde widerspräche 

oder seine Rechtsfolgen für den Betroffenen ungünstiger 

wären als die des fehlerhaften Verwaltungsaktes. Eine 

Umdeutung ist ferner unzulässig, wenn der fehlerhafte 

Verwal~ungsakt nicht zurückgenommen werden dürfte. 

(3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebundene 

Entscheidung ergehen kann, kann nicht in eine Ermes

sensentscheidung 'Uffigedeutet werden. 

(4) § 28 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 48 

Rücknahme eines rechtswidrigen VerwaItungsaktes 

(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nach

dem er unanfechtbar geworden ·ist, ganz oder teilweise 

mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit 

zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein 

Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet 

oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), darf 

nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zu

rückgenommen werden. 

(2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige 

oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung ge

währt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurück

genommen werden, soweit der Begünstigte auf den Be

stand des Verwaltungsaktes vertrllJut h!lJt und sein Ver

trauen 'lmter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an 

einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in 

der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte 

Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition 

getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumut

baren Nachteilen rückgängig machen kann. Auf Ver

trauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, wenn er 

1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Dro

hung oder Bestechung erwirkt hat; 

2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in 

wesent1i:cher Beziehung unrichtig oder unvollständig 

waren; 

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder 

infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungs akt in der 

Regel mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenom

men. Soweit der Verwaltungsakt zurückgenommen wor

den ist, sind bereits gewährte Leistungen :ru erstatten. Für 
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den Umfang der Erstattung gelten die Vorschriften des 

Bürgerlichen GesetZbuches über die Herausgabe einer 

ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Auf den 

Wegfall der Bereicherung kann sich der Erstattungspflich

üge bei Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 3 nicht 

berufen, soweit er die Umstände kannte oder infolge gro

ber Fahrlässigkeit nicht kannte, die die Recbtswidrigkeit 

des Verwaltungsaktes begründet haben. Die zu erstatten

de Leis~ung soll durch die Behörde zugleich mit der Rück

nahme des Verwaltungsaktes festgesetzt werden. 

(3) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht un

ter Absatz 2 fällt, zurückgenommen, so hat die Behörde 

dem Betroffenen auf Antrag den Vennögensnachteil aus

zugleichen, den dieser dadurch erleidet, daß er auf den 

Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein 

Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Inter

esse scbutzWÜTdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. 

Der Vennögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag 

des Interesses hinaus zu ersetzen, das der Betroffene an 

dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der auszuglei

chende Vennögensnachteil wird durch die Behörde fest

gesetzt. Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres 

geltend gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die Be

hörde den Betroffenen auf sie hingewiesen hat. 

(4) Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche 

die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 

rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines 

Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. 

Die..~ gilt nicht im Falle de.~ Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1. 

(5) über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbar

keit des Verwaltungs aktes die nach § 3 zmständige Be

hörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende 

Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen wor

den ist. 

(6) Für Streitigkeiten über die nach Absatz 2 zu erstatten

de Leistung und den nach Absatz 3 auszugleichenden 

Vermögensnachteil ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben, 

sofern nicht eine Entschädigung wegen enteignungsglei

chen Eingriffs in Betracht kommt. 

§ 49 

Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungs

akt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, 

ganz oder teilweise mit Wirkung für d~e Zukunft wider

rufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen 

Inhalts erneut erlassen werden müßte oder aus anderen 

Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 

(2) Ein rechtmäßigerbegüTIstigenderVerwaltungsakt darf, 

auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder 

teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen 

werden, 

1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen 

oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist; 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbun

den ist und der Begünstigte diese nicht oder nicht in

nerhalb einer ihm .gesetzten Frist erfüHt hat; 

3. wenn die Behörde auf Grund nachträglich eingetrete

ner Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt 

nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das 

öffentliche Interesse gefährdet würde; 

4. wenn die Behörde auf Grund einer geänderten Rechts

vorschrift berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht 

zu erlassen, soweit der Begünstigte von der VergÜnsti

w.mg noch keinen Gebrauch gemacht oder auf Grund 

des Verwaltungsaktes noch keine Leistungen empfan

gen halt, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche 

Interesse gefährdet würde; 

5. um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhü-

ten oder zu beseitigen. 

§ 48 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirk

samwerden des Widerrufs unwirksam, wenn die Behörde 

keinen späteren Zeitpunkt bestimmt. 

(4) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit 

des Verwaltungsaktes die nach § 3 zuständige Behörde; 

dies gilt auch dann, wenn der zu widerrufende Verwal

tungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist. 

(5) Wird ein begünstigender Verwaltungs akt in den Fäl

len des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 widerrufen, so hat die Be

hörde den Betroffenen auf Antrag für den Vermögens

nachteIl zu entschädigen, den dieser dadurch erleidet, daß 

er auf den Bestand des Verwaltungsak!l:es vertraut hat, so

weit sein Vertrauen schutzwürdig ist. § 48 Abs.3 Satz 3 

bis 5 gilt entsprechend. Für Streitigkeiten über die Ent

schädigung ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 

§ 50 

Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren 

§ 48 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 sowie § 49 

Abs.2, 3 und 5 gelten nicht, wenn ein begÜrutigenderVer

waltungsakt, der von einem Dritten angefochten worden 
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ist, während des Vorverfahrens oder während des verwal

tungsgerichtlichen Verfahrens aufgehoben wird, soweit 

dadurch dem Widerspruch oder der Klage abgeholfen 

wird. 

§ 51 

Wiederaufgreifen des Verfahrens 

(1) Die Behörde hat auf Antrag des Betroffenen über die 

Aufhebung oder Änderung eines unanfechtbaren V er

waltungsaktes zu entscheiden, wenn 

1. sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach

oder Rechtslage nachträglich zugunsten des Betroffe

nen geändert hat; 

2. neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betroffenen 

gÜnstigere Entscheidung herbeigeführt haben würden; 

3. Wiederallfnahmegründe entsprechend § 580 der Zivil-

prozeßordnung gegeben sind. 

(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene ohne 

grobes Verschulden außerstande war, den Grund für das 

Wiederallfgreifen in dem früheren Verfahren, insbeson

dere durch Rechtsbehelf, geltend zu machen. 

(3) Der Antrag muß binnen drei Monaten gestellt werden. 

Dre Frist beginnt mit dem Tage, an dem der Betroffene 

von dem Grund für das Wiederaufgreifen Kenntnis er

halten hat. 

(4) über den Antrag entscheidet di:e nach § 3 zuständige 

Behörde; dies gilt auch dann, wenn der Verwaltungsakt, 

dessen Aufhebung oder Änderung begehrt wird, von einer 

anderen Behörde erlassen worden ist. 

(5) Die Vorschriften des § 48 Abs.1 Satz 1 und des § 49 

Abs. 1 bleiben unberührt. 

§ 52 

Rüdcgabe von Urkunden und Sachen 

Ist ein Verwaltungsakt unanfechtbar widerrufen oder w
rückgenommen oder ist seme Wirksamkeit aus einem an

deren Grund nicht oder nicht mehr gegeben, so kann die 

Behörde die auf Grund dieses Verwaltungsaktes erteilten 

Urkunden oder Sachen, die zum Nachweis der Rechte aus 

dem Verwaltungsakt oder zu deren Ausübung bestimmt 

sind, zurückfordern. Der Inhaber und, sofern er nicht der 

Besitzer ist, auch der Besitzer dieser Urkunden oder Sa

chen sind zu ihrer Herausgabe verpflichtet. Der Inhaber 

oder der Besitzer kann jedoch verlangen, daß ihm die 

Urkunden oderSachen wieder ausgehändigt werden, nach

dem sie von der Behörde als ungültig gekennzeiclmet sind; 

dies gilt nicht bei Sachen, bei denen eine solche Kenn-

zeichnung nicht oder nicht mit der erforderlichen Offen

sichtlichkeit oder Dauerhaftigkeit möglich ist. 

Abschnitt 3 

VerjährungsrechtUche Wirkungen des VerwaItungsaktes 

§ 53 

Unterbrechung der Verjährung durch Verwaltungsakt 

(1) Ein Verwaltungsakt, der zur Durchsetzung des An

spruchs eines öffentlich-rechtlichen Recht9trägers erlassen 

wird, unterbricht die Verjährung dieses Arupruchs. Die 

Unterbrechung dauert fort, bis der Verwaltungsakt un

anfechtbar geworden ist oder das Verwaltungsverfahren, 

das zu seinem Erlaß geführt hat, anderweitig erledigt ist. 

Die §§ 212 und 217 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind 

entsprechend anzuwenden. 

(2) Ist ein Verwaltungsakt im Sinne des Absatzes 1 un

anfechtbar geworden, so ist § 218 des Bürgerlichen Ge

setzbuches entsprechend anzuwenden. 

TEIL IV 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

§ 54 

Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen 

Rechts kann durch Vertrag begründet, geändert oder auf

gehoben werden (öffentlich-rechtlicher· ,Vertrag), soweit 

Rechtsvorscbriften nicht entgegenstehen. Insbesondere 

kann die Behörde, anstatt einen Verwaltungs akt zu erlas

sen, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit demjenigen 

schließen, an den sie sonst den Verwaltungsakt richten 

würde. 

§ 55 

Vergleichsvertrag 

Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 54 Satz 2, 

durch den eine bei verständiger Würdigung des Sachver

halts oder der Rechtslage bestehende Ungewißheit durch 

gegenseitiges Nachgeben beseitigt wird (Vergleich), kann 

geschlossen werden, wenn die Behörde den Abschluß des 

Vergleichs zur Beseitigung der Ungewißheit nach pflicht

gemäßem Ennessen für zweckmäßig hält. 

§ 56 

Austauschvertrag 

(1) Ein öffentlich-rechtlicher VeITtrag im Sinne des § 54 

Satz 2, m dem sich der Vertragspartner der Behörde zu 
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einer Gegenleistung verpflichtet, kann gescblossen werden, 

wenn die Gegenleistung für einen bestimmten Zweck im 

Vertrag vereinbart wird und der Behörde zur Erfüllung 

ihrer öffentlichen Aufgaben dient. Die Gegenleistung muß 

den gesamten Umständen nach angemessen sein und im 

sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung 

der Behörde stehen. 

(2) Besteht auf die Leistung der Behörde ein Anspruch, so 

kann nur eine solche Gegenleistung vereinbart werden, 

die bei Erlaß eines Verwaltungsaktes Inhalt einer Neben

bestimmung nach § 36 ~ .. ein könnte. 

§ 57 

Schriftform 

Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist schTiftlich zu schlie

ßen, soweit nicht durch Rechtsvorschrift eine andere Form 

vorgeschrieben ist. 

§ 58 

Zustimmung von Dritten und Behörden 

(1) Ein öffentlkh-rechtlicher Vertrag, der in Rechte eines 

Dritten eingreift, wird erst wi'l"ksam, wenn der Dritte 

schriftlich zustimmt. 

(2) Wird anstatt eines Verwaltungsaktes, bei dessen Erlaß 

nach einer Rechtsvorschrift die Genehmigung, die Zu

stimmung oder das Einvernehmen einer anderen Behörde 

erforderlich ist, ein Vertrag geschlossen, so wird dieser 

erst wirksam, nachdem die andere Behörde in der vorge

schriebenen Form mitgewirkt hat. 

§ 59 

Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

(1) Bin öffentlich-rechtlicher VertrClJg ist nichtig, wenn sich 

die Nichtigkeit aus der entsprechenden Anwendung von 

Vorschriften des Bürgerlkhen Gesetzbuches ergibt. 

(2) Ein Vertrag im Sinne des § 54 Satz 2 ist ferner nich

tig, wenn 

1. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nichtig 

wäre; 

2. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht 

nur wegen eines Verfahrens- oder Formfehlers im 

Sinne des § 46 rechtswidrig wäre und dies den Ver

tragschließenden bekannt war; 

3. die Voraussetzungen zum Abschluß eines Vergleichs

vertrages nicht vorlagen und ein Verwaltungsakt mit 

entsprechendem Inhalt nicht nur wegen eines Verfah-

rens- oder Formfehlers im Sinne des § 46 rechtswidrig 

wäre; 

4. sich die Behörde eine nach § 56 unzulässige Gegen-

leistung versprechen läßt. 

(3) Betrifft di:e Nichtigkeit nur einen Teil des Vertrages, 

so ist er im ganzen nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, 

daß er auch ohne den nichtigen Teil geschlossen worden 

wäre. 

§ 60 

Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen 

(1) Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des 

Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, sich seit Ab

scbluß des Vertrages so wesentlich geändeIt, daß einer 

Vertragspartei das Festhalten an der ,ursprünglichen ver

tragl.ichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese 

Vertragsparter eine Anpassung des Vertragsinhalts an die 

geändeIten Verhältnisse verlangen oder, sofern eine An

passung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zu

zumuten ist, den Vertrag kündigen. Die Behörde kann 

den Vertrag auch kündigen, um schwere Nachteile für das 

Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. 

(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform, soweit nicht 

durch Rechtsvorschrift eine andere Form vorgeschrieben 

ist. Sie soll begründet werden. 

§ 61 

Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung 

(1) Jeder Vertragschl,ießende kann sich der sofortigen 

Vollstreckung aus einem öffentlich-rechtlichen Vertrag im 

Sinne des § 54 Satz 2 unterwerfen. Die Behörde muß 

hierbei von dem Behördenleiter, seinem allgemeinen Ver

treter oder einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes, 

der die Befähigung zum Richteramt hat oder die Voraus

setzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes 

erfüllt, vertreten werden. Die Unterwerfung unter die 

sofortige Vollstreckung ist nur wirksam, wenn sie von 

der fachlich zuständigen Aufsichtsbehörde der vertrag

schließenden Behörde genehmi,b>1: worden ist. Die Geneh

migung ist nicht erforderlich, Wenn die Unterwerfung von 

oder gegenüber einer nicht der Fachaufsicht unterliegen

den Behörde oder einer obersten Landesbehörde erklärt 

wird. 

(2) Auf öffentlich-rechtliche Verträge im Sinne des Ab

satzes 1 Satz 1 ist das Landesverwaltungsvollstreckungs

gesetz entsprechend anzuwenden. Will eine natürliche 

oder juristische Person des Privatrechts oder eine nicht-
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rechtsfähige Vereinigung die Vollstreckung wegen einer 

Geldforderung betreiben, so ist § 170 Abs.l bis 3 der 

Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend anzuwenden. 

Richtet sich die Vollstreckung wegen der Erzwingung ei

ner Handlung, Duldung oder Unterlassung gegen eine 

Behörde, so ist § 172 der Verwaltungsgerichtsordnung 

entsprechend arJZ;uwenden. 

§ 62 

Ergänzende Anwendung von Vorschriften 

Soweit sich aus den §§ 54 bis 61 nichts Abweichendes er

gibt, gelten die übrigen Vorschriften diese.<; Gesetzes. Er

gänzend gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz

buches entsprechend. 

TEIL V 

Besondere Verfahrensarten 

Abschnitt 1 

Förmliches Verwaltungsverfahren 

§ 63 

Anwendung der Vorschriften über das 

förmliche Verwaltungsverjahren 

(1) Das förmliche Verwaltungsverfahren nach diesem 

Ges6tz findet statt, wenn es durch Rechtsvorschrift ange

ordnet ist. 

(2) Für das förmliche Verwaltungsverfahren gelten die 

§§ 64 bis 71 und, soweit sich aus ihnen nichts Abwei

chendes ergibt, die übdgen Vorschriften dieses Gesetzes. 

(3) Die Mitteilung nach § 17 Abs.2 Satz 2 und die Auf

fordeFUIlg nach § 17 Abs. 4 Satz 2 sind im förmlichen 

Verwaltungsverfahren öffentlich bekanntzumachen. Die 

öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, daß 

die Behörde die Mitteilung oder die Aufforderung in ih~ 

rem amtlichen Veröffentlichungsblatt und außerdem in 

örtlichen Tageszeitungen, die in dem Bereich verbreitet 

sind, in dem sich die Entscheidung voraussN:htlich auswir

ken wird, bekanntmacht. 

§64 

Form des Antrages 

Setzt das förml·iche Verwaltungsverfabren einen Antrag 

voraus, so ist er schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Behörde:w stellen. 

§ 65 

Mitwirkung von Zeugen und Sachverständigen 

(1) Im förmlichen Verwaltungsverfahren sind Zeugen 

zur Aussage und Sachverständige zur Erstattung von Gut

achten verpfii.chtet. Die Vorschriften der Zivilprozeßord

nung über die Pfiicht, als Zeuge auszusagen oder als Sach

verständiger ein Gutachten zu erstatten, über die Ableh

nung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung 

von Angehörigen des öffentlichen Dienstes als Zeugen 

oder Sachverständdge gelten entsprechend. 

(2) Verweigern Zeugen oder Sachverständige ohne Vorlie

gen eines der in den §§ 376, 383 bis 385 und 408 der Zi

vilprozeßordnung bezeirch.neten Griinde die Aussage oder 

die Erstattung des Gutachtens, so kann die Behörde das 

für den Wohnsitz oder den Aufenthaltsort des Zeugen 

oder des Sachverständigen zuständige Verwaltungsgericht 

um die Vernehmung ersuchen. Befindet sich der Wohnsitz 

oder der Aufenthaltsort des Zeugen oder des Sachver

ständigen nkht am Sitz eines Verwaltungsger:ichts oder 

einer besonders errichteten Kammer, so kann auch das 

zuständige Amtsgericht um die Vernehmung ersucht wer

den. In dem Ersuchen hat di~ Behörde den Gegenstand 

der Vernehmung dal'7lulegen sowie die Namen und An

schriften der Beteiligten anzugeben. Das Gericht hat die 

Beteiligten von den Beweisterminen zu benachrichtigen. 

(3) Hält die Behörde mit Rücksicht auf. die BedeuDung der 

Aussage eines Zeugen oder des Gutachtens eines Sachver

ständigen oder zur Herbeiführung einer wahrheitsgemä

ßen Aussage die Beeidigung für geboten, so kann sie das 

nach Absatz 2 zuständige Gericht um die eidliche Ver

nehmung ersuchen. 

(4) Das Gericht entscheidet über die Rechtmäßigkeit einer 

Verweigerung des Zeugnisses, des Gutachtens oder der 

Eidesleistung. 

(5) Hin Ersuchen nach Ahsati 2 oder 3 an das Gericht darf 

nur von dem BehördenIeiter, seinem allgemeinen Vertre

ter oder einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes ge

stellt werden, der die Befähigung zum Richteramt hat 

oder die Vora,ussetzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen 

Richtergeset7.es erfüllt. 

(6) § 180 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend 

anzuwenden. 

§ 66 

Verpflichtung zur Anhörung von Beteiligten 

(1) Im förmlichen Verwaltungsverfahren ist den Betei

ligten Gelegenheit zu ·geben, sich vor der Entscheidung 

zu äußern. 
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(2) Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, der Verneh

mung von Zeugen und Sachverständigen und der Ein

nahme des Augenscheins beizuwohnen und hierbei sach

dienliche Fragen zu stellen; ein schriftliches Gutachten 

soll thnen zugänglich gemacht werden. 

§ 67 

Erfordernis der mündlichen Verhandlung 

(1) Die Behörde entscheidet nach mündl·icher Verhand

lung. Hierzu sind die Beteiligten mit angemessener Frist 

schr.iftlich zu laden. Bei der Ladung ist darauf hinzuwei

sen, daß bei Ausbleiben emes Beteiligten auch ohne ihn 

verhandelt und entschieden werden kann. Sind mehr als 

300 Ladungen vorzunehmen, so können sie durch öffent

liche Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffentliche Be

kanntmachung wird dadurch bewirkt, daß der Verhand

lungstermin mindestens zwei Wochen vorher im amtlichen 

Veröffentlichungsblatt der Behörde und außerdem in ört

lichen Tageszeitungen, die ,in dem Bereich verbreitet sind, 

in dem sich die Entscheidung voraussichtlich auswirken 

wird, mit dem Hinweis nach Satz 3 bekannt·gemacht wird. 

Maßgebend für die Fr-ist nach Satz 5 ist die Bekanntgabe 

im amtlPchen Veröffentlichungsbla1't. 

(2) Die Behörde kann ohne mündliche Verhandlung ent

scheiden, wenn 

1. einem Antrag im Einvernehmen mit aUen Beteiligten 

in vollem Umfang entsprochen wird; 

2. kein Beteiligter innerhalb einer hierfür gesetzten Frist 

Einwendungen gegen die vorgesehene Maßnahme er

hohen ha1; 

3. die Behörde den Beteiligten mitgeteilt hat, daß sie be

absichtige, ohne mündliche Verhandlung zu entschei

den, und kein Beteiligter innerhalb einer hierfür ge

setzten Frist Einwendungen dagegen erhoben hat; 

4. alle Beteiligten auf sie verzichtet haben; 

5. wegen Gefahr im Verzug eine sofortige Entscheidung 

notwendig ist. 

(3) Die Behörde soll das Verfahren so fördern, daß es 

möglichst in einem Verhandlungstermin erledigt werden 

kann. 

§ 68 

Verlauf der mündlichen Verhandlung 

(1) Die mündliche Verhandlung ist ni<:ht öffentlich. An 

ihr können Vertreter der Aufsichtsbehörden und Perso

nen, die bei der Behörde zur Ausbildung beschäftigt sind, 

teilnehmen. Anderen Personen kann der Verhandlungs-

leiter die Anwesenheit gestatten, wenn kein BeteiJi.gter 

widerspricht. 

(2) Der Verhandlungs leiter hat die Sache mit den Betei

ligten zu erörtern. Er hat darauf hinzuwirken, daß un

klare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, un

genügende Angaben ergänzt sowie alle für die Feststel

lung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgege

ben werden. 

(3) Der Verhandlungsleiter ist für die Ordnung verant

wortlich. Er kann Personen, die seine Anordnungen nicht 

befolgen, entfernen lassen. Die Verhandlung kann ohne 

diese Personen fortgesetzt werden. 

(4) Über die mündliche Verhandlung ist eine Nieder

schrift zu fertigen. Die Niederschrift muß Angaben ent

halten über 

1. den Ort und den Tag der Verhandlung, 

2. die Namen des Verhandlungsleilters, der erschienenen 

Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen, 

3. den behandelten Verfahrens gegenstand und die gestell

ten Anträge, 

4. den wesentIichen Inhalt der Aussagen der Zeugen und 

Sachverständigen, 

5. das Ergebnis eines Augenscheines. 

Die Niederschrift ist von dem Verhandlungsleiter und, 

soweit ein Schriftführer hinzugezogen worden ist, auch 

von diesem zu unterzeichnen. Der Aufnahme in die Ver

handlungsniederschrift steht die Aufnahme in eine Schrift 

gleich, die ihr als Anlage beigefügt und als solche be

zeichnet ist; auf die Anlage ist in der Verhandlungsnieder

schrift hinzuweisen. 

§ 69 

Entscheidung 

(1) Die Behörde entscheidet unter Würdigung des Ge

samtergebnisses des Verfahrens. 

(2) Verwaltungsalcte, die das förmliche Verfahren ab

schließen, sind schriftlich zu erlassen, sdwiftlich zu be

gründen und den Beteiligten 2JUzusteflen; in den Fällen 

des § 39 Abs.2 Nr. 1 und 3 bedarf es einer Begründung 

nicht. Sind mehr als 300 Zustellungen vorzunehmen, so 

können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer

den. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch be

wirkit, daß der verfügende Teil des Verwaltungsaktes und 

die Rechtsbehelfsbelehrung 1m amtlichen Veröffentli

chungsblatt der Behörde und außerdem in örtlichen Ta

geszeitungen bekanntgemacht werden, die in dem Bereich 
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verbreitet sind, in dem sich die Entscheidung voraussicht

lich auswirken wird. Der Verwaltungsakt gilt mit dem 

Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage der Bekannt

machung in dem amtlichen VeIÖffentlichungsblatt zwei 

Wochen verstrichen sind; hierauf ist in der Bekannt

machung hinzuweisen. Nach der öffentlichen Bekannt

machung kann der Verwal!tungsakt bis zum Ablauf der 

R.echtsbehelfsfrist von den BeteiLigten schl'iftlich angefor

dert werden; hierauf ist in der Bekanntmachung gleich

falls hinZiuweisen. 

(3) Wird das förmliche Verwaltungsverfahren auf andere 

Weise abgeschlossen, so sind die Beteiligten hiervon zu be

nachrichtigen. Sind mehr als 300 Benachrichtigungen vor

zunehmen, so können sie durch öffentliche Bekannt

machung ersetzt werden; Absatz 2 Satz 3 gilt entspre

chend. 

§ 70 

Anfechtung der Entscheidung 

Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage, die 

einen im förmlichen Verwaltungsverfahren erlassenen 

Verwaltungsakt zum Gegenstand hat, bedarf es keiner 

Nachpriifung in einem Vorverfahren. 

§71 

Besondere Vorschriften für das förmliche Verfahren 

vor Ausschüssen 

(1) Findet das förmliche Verwaltungsverfahren vor einem 

Ausschuß (§ 88) statt, so hat jedes Mitglied das Recht, 

sachdienliche Fragen zu stelIen. Wird eine Frage von ei

nem Beteiligten beanstandet, so entscheidet der Ausschuß 

über ihre Zulässigkeit. 

(2) Bei der Beratung und Abstimmung dürfen nur Aus

schußmitglieder Ziugegen sein, die an der mündlichen 

Verhandlung teilgenommen haben. Femer dürfen Per

sonen zugegen sein, die bei der Behörde, bei der der Aus

schuß gebildet ist, zur Ausbildung beschäftigt sInd, soweit 

der Vorsitzende ihre Anwesenheit gestattet. Die Abstim

mUIl!gsergebnisse sind festzuhahen. 

(3) Jeder Beteiligte kann ein Mitglied des Ausschusses 

ablehnen, das in diesem Verwaltungsverfahren nicht tä

tig werden darf (§ 20) oder bei dem die Besorgnis der Be

fangenheit besteht (§ 21). Eine Ablehnung vor der münd

lichen Verhandlung ist schriftlich oder zur Niederschrift 

zu erklären. Die Erklärung i&t unzulässig, wenn sIch der 

Beteiligte, ohne den ihm bekannten Ablehnungsgrund 

geltend zu machen, in die mündliche Verhandlung einge-

lassen hat. Für die Entscheidung über die Ablehnung gilt 

§ 20 Abs. 4 Satz 2 bis 4. 

Abschnitt 2 

Plaofeststellungsverfahren 

§72 

Anwendung der Vorschriften über das 

Planfeststellungsverfahren 

(1) Ist ein Planfeststellungsverfahren durch Rechtsvor

schrift angeordnet, so gelten hierfür die §§ 73 bis 78 und, 

soweit sich aus ihnen nichts Abweichendes ergibt, die üb

rigen Vorschriften dieses Gesetzes; § 51 ist nicht anzu

wenden, § 29 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß Ak

teneinsicht nach pflichtgemäßem Ermessen zu gewähren 

ist. 

(2) Die Mitteilung nach § 17 Abs. 2 Satz 2 und die Auf

forderung nach § 17 Abs. 4 Satz 2 sind im Planfeststel

lrungsverfah'ren öffentlich 'bekanntzumachen. Die öffent

liche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, daß die 

Behörde die Mitteilung oder die Aufforderung in ihrem 

amtlichen Veröffentlichungsblatt und außerdem in ört

lichen Tageszeitungen, die in dem Bereich verbreitet sind, 

in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, 

bekanntmacht. 

§ 73 

Anhörungsverfahren 

(1) Der Träger des Vorhabens hat den Plan der Anhö

rungsbehörde zur Durchführung des Anhörungsverfah

rens einZlureichen. Der Plan besteht aus den Zeichnungen 

und Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlaß und 

die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und An

lagen erkennen lassen. 

(2) Die Anhörungsbehörde holt die Stellungnahmen der 

Behörden ein, deren Aufgabenbereich durch das Vorha

ben berührt wird. 

(3) Der Plan ist auf Veranlassung der Anhörungsbehörde 

in den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben voraus

sichtlich auswirkt, einen Monat zur Einsicht auszulegen. 

Auf eine Auslegung kann verzichtet werden, wenn der 

Kreis der Betroffenen bekannt ist und ihnen innerhalb an

gemessener Frist Gelegenheit gegeben wird, den Plan ein

zusehen. 

(4) Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 

werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
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gungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhö

rungsbehörde oder bei der Gemeinde Einwendungen ge

gen den Plan erheben. Im Falle de-c; Absatze-c; 3 Satz 2 be

stimmt die Anhörungsbehörde die Einwendungsfrist. 

(5) Die Gemeinden, in denen der Plan auszulegen ist, ha

ben die Auslegung mindestens eine Woche vorher orts

üblich bekanll'tZumachen. In der Bekanntmachung ist dar

auf hinzuweisen, 

1. wo und in welchem Zeitraum der Plan zur Einsicht 

ausgelegt ist; 

2. daß etwaige Einwendungen bei den in der Bekannt

machung zu bezeichnenden Stellen innerhalb der Ein

wendungsfrist vorzubringen sind; 

3. daß bei Ausbleiben eine-c; Beteiligten in dem Erörte

rungstermin auch ohne ihn verhandelt werden kann 

und verspätete Einwendungen bei der Erörterung und 

Entscheidung unberücksichügt bleiben können; 

4. daß 

a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, 

von dem Erörterungstermin durch öffentliche Be

kanntmachung benachrichtigt werden können, 

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwen

dungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 

werden kann, 

wenn mehr als 300 Benachrichtigungen oder Zustel

lungen vorzunehmen sind. 

Nicht ortsansässige Betroffene, deren Person und Aufent

halt bekannt sind oder sich innerhalb angemessener Frist 

ermitteln lassen, sollen auf Veranlassung der Anhörungs

behörde von der Auslegung mit dem Hinweis nach Satz 2 

benachrichtigt werden. 

(6) Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhö

rungsbehörde die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 

gegen den Plan und die Stellungnahmen der Behörden 

zu dem Plan mit dem Träger de-c; Vorhabens, den Behör

den, den Betroffenen sowie den Personen, die Einwendun

gen erhoben haben, zu erörtern; die Anhörungsbehörde 

kann auch verspätet erhobene Einwendungen erörtern. 

Der Erörterungstermin ist mindestens eine Woche vorher 

ortsüblich bekanntzumachen. Die Behörden, der Träger 

des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben 

haben, sind von dem Erörterungstermin zu benachrich

tigen. Sind außer der Benachr,ichtigung der Behörden und 

des Trägers de-c; Vorhabens mehr als 300 Benachrichti

gungen vorzunehmen, so können die-c;e Benachrichtigun

gen durch öffentliclJ.e Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, 

daß abweichend von Satz 2 der Erörterungstermin im amt

lichen Veröffentlichungs'blatt der Anhörungsbehörde und 

außerdem in örtlichen Tageszeitungen bekanntgemacht 

wird, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das 

Vorhaben vorausskhtlich auswirken wird; maßgebend für 

die Frist nach Satz 2 ist die Bekanntgabe im amtlichen 

Veröffemlichungsblatt. Im übrigen gelten für die Erörte

rung die Vorschriften über die mündliche Verhandlung im 

förmlichen Verwaltungsverlahren (§ 67 Abs.l Satz 3, 

Abs.2 Nr. 1 und 4 und Abs. 3, § 68) entsprechend. 

(7) Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 6 

Satz 2 bis 5 kann der Erörterungstermin bereits in der 

Bekanntmachung nach Absatz 5 Satz 2 bestimmt werden. 

. (8) Soll ein ausgelegter Plan geändert werden und wer

den dadurch der Aufgabenbereich einer Behörde oder Be

lange Dritter erstmalig oder stärker als bisher berührt, so 

ist diesen die Änderung mitzuteilen und ihnen Gelegen

heit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von 

zwei Wochen zu geben. Wirkt sich die Änderung auf das 

Gebiet einer anderen Gemeinde aus, so ist der geänderte 

Plan in dieser Gemeinde auszulegen; die Absätze 3 bis 6 

gelten entsprechend. 

(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des An

hörungsverfahrens eine Stellungnahme ab und leitet diese 

möglichst innerhalb eines Monats nach Abschluß der Er

örterung mit dem Plan, den Stellungnahmen der Behör

den und den nicht erledigten Einwendungen der Planfest

stellungsbehörde z.u. 

§ 74 

Pumfeststellungsbeschluß 

(1) Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest (Plan

feststellungsbeschluß) . Die Vorschriften über die Entschei

dung und die Anfechtung der Entscheidung im förmli

chen Verwaltungsverfahren (§§ 69 und 70) sind anzu

wenden. 

(2) Im PlanfeststellungSbeschluß entscheidet die Planfest

stellungsbehörde über die Einwendungen, über die bei 

der Erörterung vor der Anhörungsbehörde keine Eini

gung erzielt worden ist. Sie hat dem Träger des Vorha

bens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhal

tung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der All

gemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen 

auf Rechte anderer erforderlich sind. Sind solche Vor

kehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem Vor

haben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf 

angemessene Entschädigung m Geld. 
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(3) Soweit @ine abschließende Entscheidung noch nicht 

möglich ist, ist diese im PIanfeststellungsbeschluß vorzu

behalten; dem Träger des Vorhabens ist dabei aufzuge

ben, noch fehlende oder von der Planfeststellungsbehörde 

bestimmte Unterlagen rechtzeitig vorzulegen. 

(4) Der PIanfeststellungsbeschluß ist dem Träger des Vor

habens, den bekannten Betroffenen und denjenigen, über 

deren Einwendungen entschieden worden ist, zuzli~'tellen. 

Eine Ausfertigung des Beschlusses ist mit einer Rechts

behelfsbelehrung und einer Ausfertigung des festgestellten 

Planes in den Gemeinden zwei Wochen zur Einsicht aus

zulegen; der Ort und die Zeit der Auslegung sind orts

üblich bekanntzumachen. Mit dem Ende der Auslegungs

frist gilt der Beschluß gegenüber den übrigen Betroffenen 

als zugestellt; darauf ist in der Bekanntmachung hinzu

weisen. 

(5) Sind außer an den Träger des VQrhabens mehr als 

300 Zustellungen nach Absatz 4 vorzunehmen, so können 

diese Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung er

setzt werden. Die öffentliche Bekanntmachung wird da

durch bewirkt, daß der verfügende Teil des Planfeststel

lungsbeschlusses, die Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hin

weis auf die Auslegung nach Absatz 4 Satz 2 im amtli

chen Veröffentlichungsblatt der zuständigen Behörde und 

außerdem in örtlichen Tageszeitungen bekannt gemacht 

werden, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich 

das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird; auf Auf

lagen ist hinzuweisen. Mit dem Ende der Auslegungs

frist gilt der Beschluß den Betroffenen und denjenigen ge

genüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt; 

hierauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der 

öffentlichen Bekanntmachung kann der PIanfeststellungs

beschluß bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den 

Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen er

hoben haben, schriftlich angefordert werden; hierauf ist 

in der Bekanntmachung gleichfalls hinzuweisen. 

§ 75 

Rechtswirkungen der Plan/eststellung 

(1) Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des 

Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgernaßnah

men an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von rhm 

berührten öffentlichen Belange festgesteHt; neben der 

Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen 

nach Bundes- oder Landesrecht, insbesondere öffentlich

rechtliche Gertehlnigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, 

Bewilligungen, Zustinunungen und Planfeststellungen 

nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle 

öffentlich-rechHiclten Beziehungen zwischen dem Träger 

des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen 

rechtsgestaltend geregelt. 

(2) Ist der PIanfeststellungsbeschluß unanfechtbar gewor

den, so sind Anspruche auf Unterlassung des Vorha'bens 

auf Beseitigung oder Änderung der Anlagen öder auf 

Unterlassung ihrer Benutzung ausgeschlossen. Treten nicht 

voraussehbare Wirkungen des Vorhabens oder der dem 

festgestellten Plan entsprechenden Anlagen auf das Recht 

eines anderen erst nach Unanfechtbarkeit des Planes auf, 

so kann der Betroffene Vorkehrungen oder die Errichtung 

und Unterhaltung von Anlagen verlangen, welche die 

nachteiligen Wirkungen ausschließen. Sie sind dem Trä

ger des Vorha:bens durch Bescltluß der Planfeststellungs

behörde aufzuerlegen. Sind solche Votkehrungen oder 

Anlagen untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar, 

so richtet sich der Anspruch auf angemessene Entschädl. 

gung in Geld. Werden VOi'kehrungen oder Anlagen im 

Sinne des Satzes 2 notwendig, weil nach Abschluß des 

Planfeststellungsverfahrens auf einem benachbarten 

Grundstück Veränderungen eingetreten sind, so hat die 

hierdurch entstehenden Kosten der Eigentümer des be

nachbarten Grundstücks zu tragen, es sei denn, daß die 

Veränderungen durch natürliche Ereignisse oder höhere 

Gewalt verursacht worden sind; Satz 4 ist nicht anzuwen

den. 

(3) Anträge, mit denen Ansprüme auf Herstellung von 

Einrichtimgen oder auf angemessene Entschädigung nach 

Absatz 2 Satz 2 und 4 geltend gemacht werden, sind 

schriftlich an die Planfeststellungsbehörde zu richten. Sie 

sind nur innerhalb von drei Jahren nach dem Zeitpunkt 

zulässig, zu dem der Betroffene von den nachteiligen 

Wirkungen des dem unanfechtbar festgestellten Plan 

entsprechenden Vorhabens oder der Anlage Kenntnis er

halten hat; sie sind ausgeschlossen, wenn nach Herstellung 

des dem Plan entsprechenden Zustandes dreißig Jahre 

verstrichen sind. 

(4) Wird roit der Durchführung des Planes nicht innet

halb von fünf Jahren nach Eintri~t der Unanfechtbarkeit 

begonnen, so tritt er außer Kraft. 

§ 76 

Planänderungen vor Fertigstellung des Vorhabens 

(1) Soll vor Fertigstellung des VOthabens deI' festgestellte 

Plan geändert werden, bedarf es eines neuen PIanfeststel

lungsverfahrens. 
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(2) Bei Planänderungen von unwesentlicher Bedeutung 

kann die Planfeststellungsbehörde von einem neuen Plan~ 

feststellungsverfahren absehen, wenn die Belange anderer 

nicht berührt werden oder wenn die Betroffenen der Än~ 

derung zugestimmt haben. 

(3) Führt. die Planfeststellungsbehörde in den Fällen des 

Absatzes 2 oder in anderen Fällen einer Planänderung 

von. unwesentlicher Bedeutung ein Planfeststellungsver

fahren durch, so bedarf es keines Anhörungsverfahrens 

und· keiner öffenJtlichen Bekanntgabe des Planfeststelh.mgs~ 

beschlusses. 

Aujhebung des Planjeststellungsbeschlusses 

Wird ein Vorllaben, mit dessen Durchführung begonnen 

worden ist, endgülti,g aufgegeben, so hat die Planfest

stellungsbehörde den PlanfeststellungsbesGlliuß aufzuhe

ben. In dem Aufhebungsbeschluß sind dem Träger des 

Vorhabens die Wiederherstellung des früheren Zustandes 

oder geeignete andere Maßnahmen aufzuerlegen, soweit 

dies zum WQhl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung 

nachteiliger Wükungen auf Rechte anderer erfprderlich 

ist. Werden solche Maßn,ahmen notweJ.?dig, weil nach Ab

schluß des Planfeststellungsverfahrens auf einem benach

barten Grundstück Veränderung\!n eingetreten sind, so 

kann der Träger des Vorhabens dur.ch Beschl~ der Plan

feststellung,behörde zu geeigneten Vorkehrungen ver; 

pflichtet werden; die hierdurch entstehenden Kosten hat 

jedoch der Eigentümer des benacb:barten Grundstückes zu 

tragen, es sei denn, daß die Veränderungen durch na.tür

liche Ereignisse oder höhere Gewalt verursacht worden 

sind. 

§ 78 

Zusammentreffen mehrerer Vorhaben 

(1) Treffen mehrere selbständige Vorhaben, für deren 

Durchführung PlanfeststellUDJgSverfH:hren vorgeschrieben 

sind, derant zusammen, daß für diese Vorhaben oder für 

Teile von ihnen nur eine einheitliche EnrtScheidtingmög

lich ist, so findet für d·iese Vorhaben oder für deren Teile 

nui ein Planfeststellungsverfahren statt .. 

(2) Zuständigkeiten und Verfahren richten sich nach deri 

Rechtsvorschriften über das Planfeststellungsverfahren, 

das für diejenige Anlage vorgeschrieben ist, die einen grö

ßeren Kreis öffentlich-rechtlicher Beziehungen beriihrt. 

Bestehen Zweifel, welche Rechtsvorschrift anzuwenden 

ist, uno.sind nach den in Betracht kommenden Rechtsvor

schriften Behörden verschiedener Länder zuständig, so 

führen, falls sich die obersten Behörden der Länder nicht 

einigen, . die Landesregierungen das Einvernehmen dar

Ober herbei, welche Rec4tsvorschrift anzuwenden ist; sind 

nach den in Bet>racht kommenden Rechtsvorschriften eine 

Bundesbehörde und eine Landesbehörde . zuständig, so 

führen, falls sich die obersten Bundes-und Landesbehör

den nicht einigen, die. Bundesregierung und die Landes

regierung das Einveme).unen darüber herbei, welche 

Rechtsvorschrift anzuwenden ist. 

TEIL VI 

Rechtsbehelfsverfahren 

§79 

Rec1ztsbeheljegegen Vetwaltungsakte 

Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gel-. . 
ten die Verwaltungsger.ichtsordnungund die zu ihrer Aus-

führung ergangenen Rechtsvorschriften, soweit nicht durch 

Gesetz etwas anderes bestinunt ist; im übrigen gelten die 

VorsChriften dieses Gesetzes. 

§ 80 

Erstattung von Kosten im Vorverjahren 

(1) Soweit der Widerspruch erfolgreich ist, ha.t der Rechts

träger, dessen Behörde ~en angefochienen Verwaltungs-
. . 'I 

akt erlassen hat, demjenigen, der Wid~rspruch erhoben 

hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder 

Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen zu er

statten. Dies gilt auch, wenn der 'Yiderspruch nur deshalb 

keinen Erfolg hat, weH die Verletzung einer Verfahrens

oder Formvorschrift nach § 4,5 unbeachJtlich ist. Soweit 

der Widerspruch erfolglos geblieben is~, hat derjenige, der 

d~n Widerspruch eingelegt hat, die zur zweckentsprechen

den Rechtsverfolgung oder Rechtsventeidigung, notwendi

gen Aufwendungen der Behörde, die den angefochtenen 

Verwaltungs akt erlassen hat, zu erstatten; dies giH nicht, 

wenn der Widerspruch gegen einen Verwaltungs akt ein

gelegt wird, der im Rahmen 

1. eines bestehenden oder früheren öffentlich-rechtlichen 

Dienst-, Amts- oder SChulverhältnisses 

oder 
,. 1_ 

2. einer bestehenden oder früheren gesetzlichen Dienst~ 

pflicht oder einer Tätigkeit, die an Stelle der gesetz-
, ;. 'lI', "'. , 

lichen Dienstpflicht geleistet werden kann, 
, ' ' .', 

erlassen wurde. Aufwendungen, die durch das Verschul

den. eines Erstattungsberechtigten entstanden sin(), I+at die-
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ser selbst zu tragen; das Verschulden eines Vertreters ist 

dem Vertretenen zuzurechnen. 

(2) Die Gelbühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder 

eines sonstigen Bevollmächtigten im Vorverfahren sind 

ers.tattungsfähi,g, wenn die Zuziehung eines Bevollmäch

tigten notwendig war. 

(3) Die Behörde, die die Kostenentscheidung getroffen 

hat, setzt auf Antrag den Betrag der zu erstattenden Auf

wendungen fest; hat eiu Ausschuß oder Beirat (§ 73 

Abs.2 der VerwaItungsgerichtsordnung) die Kostenent

scheidung getroffen, so obliegt die Kostenfestsetzung der 

Behörde, bei der der Ausschuß oder Beirat gebildet ist. 

Die Kostenentsmeidung bestimmt auch, ob die Zuzie

hung eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevoll

mächtigten notwendig war. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Vorverfahren bei 

Maßnahmen des Richterdienstrechts. 

TEIL VII 

EhrenamtUche Tätigkeit, Ausschüsse 

Abschnitt 1 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

§ 81 

Anwendung der Vorschriften übel' die 

ehrenamtliche Tätigkeit 

Für die ehrenamtliche Tätigkeit im Verwaltungsverfahren 

gelten die §§ 82 bis 87. 

§ 82 

Pflicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit 

Eine Pflicht zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit be

steht nur, wenn sie durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist. 

§ 83 

Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit 

(1) Der ehrenamtlich Tätige hat seine Tätigkeit gewissen

haft und unparteiisch auszuüben. 

(2) Bei Übernahme seiner Aufgab~n ist er zur gewissen

haften und unparteiischen Tätigkeit und zur Verschwie

genheit besonders zu verpflichten. Die Verpflichtung ist 

aktenkundig zu machen. 

§ 84 

Versch wiegen heitspflicht 

(1) Der ehrenamtlich Tlitige hat, aum nach Beendigung 

seiner ehrenalIlltlichen Tätigkeit, über die ihm dabei be-

kanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 

wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen 

Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder 

ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(2) Der ehrenamtl.ich Tätige darf ohne Genehmigung über 

Angelegenheiten, über die er Verschwiegenheit .zu wah

ren hat, weder vor Gericht l1,och außergerichtlich aussagen 

oder Erklärungen abgeben. 

(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur 

versagt werden, wenn die Aussage dem Wohle des Bundes 

oder eines Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung 

öffentlicher Auf'gaben ernstlich geflihrden oder erhebli:ch 

erschweren würde. 

(4) Ist der ehrenamtlich Tätige Beteiligter in einem ge

richtlichen Verfahren oder soll sein Vorbdngen der Wahr

nehmung seiner berechtigten Interessen dienen, so darf 

die Genehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen 

des Absatzes 3 erfüHt sind, nur versagt werden, wenn ein 

zwingendes öffen1Jliches Interesse dies erfordelt. Wird sie 

versagt, so ist dem ehrenamtlic4 Tätigen der Schutz zu 

gewähren, den die öffentlichen Interessen zulassen. 

(5) Die Genehmigung nach den Absätzen 2 bis 4 erteilt 

die fachlich zuständige Aufsichtsbehörde der Stelle, die 

den ehrenamtlich Tätigen berufen hat. 

§ 85 

Entschädigung 

Der ehrenamtlich Tätige hat Anspruch auf Ersatz seiner 

notwendi1gen Auslagen und seines Verdienstausfalles. 

§ 86 

Abberufung 

Personen, die zuehrenamtlichl}f ,Tätigkeit herangezogen 

worden sind, können von der Stdlle, die sie berufen hat, 

abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der 

ehrenamtlich T~tige 

1. seine Pflicht gröblkh verletzt oder sich als unwürdig 

erwiesen hat, 

2. seine Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben 

kann. 

§ 87 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht übernimmt, obwohl 

er zur Übernahme verpflichtet ist, 
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2. eine ehrenamtliche Tängkeit, zu deren Übernahme er 

verpflichtet war, ohne anerkennenswerten Grund nie

derlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge

ahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 

des Gesetzes tiber Ordnungswidrigkeiten sind die obersten 

Landesbehörden und die Regierungspräsidien für die eh

renamt11kh Tätigen, die von ihnen berufen werden, im 

übrigen die fachlich zuständigen Aufsichtsbehörden, wenn 

keine Fachaufsicht besteht, die Rechtsaufsichtsbehörden 

der Stellen, die die ehrenamtlich Tätigen berufen. 

Abschnitt 2 

Ausschüsse 

§ 88 

Anwendung der Vorschriften über Ausschüsse 

Für Ausschüsse, Bei'räte und andere kollegiale Einrich

tungen (Ausschüsse) gelten, wenn sie in einem Verwal

tungsverfahren tätig werden, die §§ 89 bis 93. 

§ 89 

Ordnung in den Sitzungen 

Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzun

gen; er ist für die Ordnung verantwortlich. 

§ 90 

Beschlußfähigkeit 

(1) Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn alle Mitglieder 

geladen und mehr als die Halfte, mindestens aber drei der 

gt,immberechtigten Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse 

können auch im schriftlichen Verfahren gefaßt werden, 

wenn kein Mitglied widerspricht. 

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunfähi'gkeit zu

rückgestellt worden und wird der Ausschuß zur Behand

lung desselben Gegenstandes erneut geladen, so ist er oh

ne Rücksicht alif die Zahl der Erschienenen beschluß

fähig, wenn darauf in dieser Ladung hingewiesen wor

den ist. 

§ 91 

Beschlußfassung 

Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stim

mengleichheit entscheidet bei offenen Abstimmungen die 

Stimme des Vorsitzenden, wenn er stimmberechtigt ist; 

sonst gilt Stimmengleichheit als Ablehnung. 

§ 92 

Wahlen durch Ausschüsse 

(1) Gewählt wird, wenn kein Mitglied des Ausschusses 

widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen, sonst durch 

Stimmzettel. Auf Verlangen eines Mitgliedes ist geheim 

zu wählen. 

(2) Gewählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen die 

meisten erhal,ten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

das vom Leiter der Wahl zu ziehende Los. 

(3) Sind mehrere gleicharHge Wahlstellen zu besetzen und 

liegen mehrere Wahlvorschläge vor, so ist nach dem 

Höchstzahlverfahren d'Hondt zu wählen, außer wenn ein

stimmig etwas anderes beschlossen worden ist. Über die 

Zuteilung der letmen Wahlstelle entscheidet bei gleicher 

Höchstzahl das vom Leiter der Wahl zu ziehende Los. 

§ 93 

Niederschrift 

Ober die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die 

Niederschrift muß Angaben enthalten über 

1. den Ort und den Tag der Sitzung, 

2. die Namen des Vorsitzenden und der anwesenden Aus

schußmitglieder, 

3. den behandelten Gegenstand und die gestellten An-

träge, 

4. die gefaßten Beschlüsse, 

5. das Ergebnis von Wahlen. 

Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und, soweit 

ein Schriftführer hinzugezogen worden ist, auch von die

sem zu unterzeichnen. 

TEIL VIll 

Besondere Bestimmungen für Gemeinden und 

Gemeindeverbände 

§ 94 

Pflichten der Gemeinden gegenüber den Bürgern 

(1) Die Gemeinden sind im Rahmen ihrer Verwaltungs

kraft ihren Einwohnern bei der Einleitung von Verwal

tungsverfahren behilflich, auch wenn für deren Durch

führung eine andere Behörde zuständig is,t. Zur Rechts

beratung sind die Gemeinden nicht verpflichtet. 

(2) Die Gemeinden haben Vordrucke aller Art, die ihnen 

von anderen Behörden überlassen werden, bereitzuhal

ten. 
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(3) Die Gemeinden haben Anzeigen, Anträge und Erklä

rungen, die beim Landratsamt oder beim Regierungsprä

sidium einzureichen sind, entgegenzunehmen und unver

züglich an diese Behörden weiterzu:leiten. Die Einreichung 

bei der Gemeinde gilt als bei der zuständigen Behörde 

vorgenommen, soweit Bundesrecht nicht entge.gensteht. 

§ 95 

Er/iillung von Aufgaben der Gemeinden 

durch Verwaltungsgemeinschaften 

(1) Das fachlich zuständige Ministerium kann durch 

Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Innenmini

sterium bestimmen, daß Aufgaben, die durch §§ 73 und 

74 dieses Gesetzes oder durch Bundesrecht den Gemein

den übertragen sind, durch Verwaltungsgemeinschaften 

erfüllt werden. 

(2) Die durch Bundesrecht oder auf Grund von Bundes

recht zur Übertragung von Aufgaben auf die Gemeinden 

ermächtigte Landesbehörde kann durch Rechtsverordnung 

im Einvernehmen mit dem Innenministerium bestimmen, 

daß diese Aufgaben durch Verwaltungsgemeinschaften er

füllt werden. 

TEIL IX 

Scblußvorschriften 

§ 96 

Länderübergreifende Verfahren 

1st nach § 3 Abs. 2 Satz 4 eine gemeinsame zuständige 

Behörde bestimmt und erstreckt sich das Verwaltungs

verfahren auf das Gebiet eines anderen Bundeslandes, so 

ist insoweit das Verfahrensrecht dieses Landes anzuwen

den. Die fachlich zuständigen Aufsichtsbehörden können 

durch Vereinbarung eine abweichende Regelung treffen. 

§ 97 

Sonderregelung für Verteidigungs- und 

Notstandsangelegenheiten 

Nach Feststellung des Verteidigungsfalles oder des Span

nungsfalles, bei drohender Gefahr für den Bestand oder 

die freiheitliche demokratische Grundordnung des Lan

des oder für die lebensnotwendige Versorgung der Bevöl

kerung sowie bei einem Notstand infolge einer Natur

katastrophe oder eines besonders schweren Unglücksfalles 

kann in Verteidigungs- oder Notstandsangelegenheiten 

von der Anhörung Beteiligter (§ 28 Abs.1), von der 

schriftlichen Bestätigung (§ 37 Abs. 2 Satz 2) und von der 

schriftlichen Begründung eines Verwaltungsaktes (§ 39 

Abs.1) abgesehen werden; in diesen Fällen -gilt ein Ver

waltungsaM abweichend von § 41 Abs. 4 Satz 3 mit dem 

auf die Bekanntmachung fdlgenden Tag als bekanntge

geben. Dasselbe gilt für die sonstigen gemäß Artikel BOa 

des Grundgesetzes anzuwendenden Rechtsvorschriften. 

§ 98 

Oberleitung von Verfahren 

(1) Bereits begonnene Verfahren sind nach den Vorschrif

ten dieses Gesetzes zu Ende zu führen. 

(2) Die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs gegen die vor In

krafttreten dieses Gesetzes ergangenen Entscheidungen 

richtet sich nach den bisher geltenden Vorschriften. 

(3) Fristen, deren Lauf vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

begonnen hat, werden nach den bisher geltenden Rechts

vorschriften berechnet. 

(4) Für die Erstattung von Kosten im Vorverfahren gel

ten die Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das Vorver

fahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht ab

geschlossen worden ist. 

(5) § 75 Abs. 4 gilt nicht, wenn der Plan bereits bei In

krafttreten dieses Gesetzes festgestellt ist. 

§ 99 

V erwaltungsvorschrif ten 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendi,gen Ver

waltungsvorschriften werden vom Innenministerium im 

Einvernehmen mit den anderen Ministerien erlassen. 

§ 100 

lfnderung des Gesetzes über die Verkiindung von 

Rechtsverordnungen 

§ 1 des Gesetzes über die Verkündung von Rechtsverord

nungen vom 1. März 1954 (Ges.Bl. S.27), zuletzt geän

dert durch das Zweite Gesetz zur Funktionalreform vom 

3. März 1976 (Ges.Bl. S. 235), erhält folgende Fassung: 

»§ 1 

(1) Rechtsverordnungen werden im Gesetzblatt verkün

det. Sie können stat-t dessen ausnahmsweise im Staats

anzeiger verkündet werden, wenn die erlassende SteHe we

gen der nur vorüber.gehenden Bedeutung der Verordnung 

oder aus einem sonstigen besonderen Grund die Verkün-
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dung im Gesetzblatt nicht für tunlich erachtet. § 114 des 

Schulgesetzes bleibt unherUhlJl:. 

(2) Rechtsverordnungen der Gemeinden werden, wenn 

nichts anderes bestimmt ist, in der für Satzungen besti'mm

ten Form verkündet. 

(3) Enthalten Rechtsverordnungen Pläne oder zeichne

rische Darstellungen, insbesondere in Karten, kann die 

Verkündung dieser Teile dadurch ersetzt werden, daß sie 

bei den unteren Verwaltungsbehörden, in deren Bezirk 

sich die Rechtsverordnungen voraussichtlich unmittelbar 

auswirken werden, zu .jedermanns Einsicht während der 

Dienststunden niedergelegt werden und hlerauf in der 

Rechtsverordnung hingewiesen wird (Ersatzverkündung). 

Die Ersatzverkündung ist nur zulässig, wenn in der Rechts

verordnung der wesentliche Inhalt der Teile nach Satz 1 

umschrieben wIrd. Durch die Am der Niederlegung ist 

sicherzustellen, daß das niedergelegte Stück ausscl:illeßlicb 

z:u Informatiorlszwecken benutzt wird und nkht verän

del't oder unbrauchbar werden kann. 

(4) Für Rechtsverordnungen der unteren Verwal1ungsbe

hörden und der unteren Sonderbehörden kann durch Ver

ordnung der zuständigen obersten Landesbehörde eine 

andere im ör:1Jlichen Geltungsbereich ausreichende Form 

der Verkündung bestimmt werden. 

(5) Ist eine rechtzeitige Verkündung nach den Absätzen 1 

bis 4 nich,t möglich, so werden die Recbtsverordnungen 

auf andere geeignete Wei~ öffentlich bekanntgemacht. 

Die Verkündung ist in der durch die Absätze 1 bis 4 vor

geschriebenen Form zu wiederholen, sobald die Umstände 

es zulassen.«. 

§ 101 

Anderung des Ersten Gesetzes zur Funktionalreform 

und anderer Gesetze 

(1) Artikel 17 und 19 des Ersten Gesetzes zur Funktio~ 

nalreform vom 14. März 1972 (Ges.Bt. S.92), geändert 

durch das Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 

vom 19. Juli 1973 (Ges.BI. S. 227); werden aufgehoben. 

(2) In § 13 Abs. 3 Satz 1 N r. 2 des Gesetzes über die Sonn

tage und Feiertage, in § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des MeIde

gesetzes und in § 10 Abs. 1 Nr. 2 des Sammlungsgesetzes, 

jeweNs in der Fa.'lsung des Ersten Gesetzes zur Funktio~ 

nalreform vom 14. März 1972 (Ges.BI. S.92 und jeweils 

geändert durch das Gesetz; zur Änderung der Gemeinde-. 

ordnung vom 19. Juli 1973 (Ges.Bl. S. 227), sowie in § 18a 

Abs.3 Satz 1 Nr. 2 des Polizei gesetzes in der Fassung des 

Gesetzes zur Ablösung des Polizeistrafrechts vom 2. Juli 

1974 (Ges.Bt. S. 210) werden jeweils die Worte »im Sinne 

von Art.ik.e119 Abs.1 des Ersten Gesetzes zur Funkti0-

nalreform« durch die Worte »mit mindestens 5000 Ein

wohnern« ersetzt. 

§ 102 

A'llderullg des Straßengesetzes 

Da.'l Straßengesetz für Baden-Württemberg vom 20. März 

1964 (Ges.Bt S. 127), zuletzt geändert durch das Gesetz 

zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und 

über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Na~ 

turschutzgesetz - NatSchG) vom 21. Oktober 1975 (Ges. 

BI. S. 654), wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 Abs.3 Satz 2 werden die Wort.e »§ 41 Abs.2 

Satz 1« durch die Worte »§ 73 Abs.3 Satz 1 des Lan~ 

desverwaltungsverfahrensgesetzes« ersetzt. 

2. In § 25 werden die Worte »§ 41 Abs.2 Satz 1 an« 

durch die Worte »§ 73 Abs.3 Satz 1 des La:ndesver~ 

waltun,gsverfahrensgesetzes oder von dem Zeitpunkt 

an, zu dem den Betroffenen nach § 73 Abs. 3 Satz 2 

des Landesverwattun,gsverfahrensgesetzes Gelegenheit 

gegeben wird, den Plan einzusehen« ersetzt. 

3. § 39 erhält folgende Fassung: 

»§ 39 

Planfeststellung 

(1) Soweit die VorschrIften dieses Gesetzes nicht in

haltsgleiche oder entgegenstehende Bes,t:immungen ent

halten, geIten für da.'l Planfeststellungsverfahren dIe 

Vorschriften des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. 

Die Bekanntmachung und die Benachrichtigung nach 

§ 73 Abs. 5 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

nnd die Bekanntmachun,g nach § 74 Abs. 4 Satz 2 Halb

satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes wer

den von den Gemeinden auf Kosten des Trägers der 

Straßenbaula.'lt durchgeführt. 

(2) Anhörungs:behörde und Planfeststellungsbehöroe 

ist da.'l Regierungspräsidium. SoH sich der Plan auf 

mehrere RegierungSbezirke erstrecken, so ist das zu

ständige Regierungspräsidium von der obersten Stra·, 

ßenbaubehörde zu bestimmen. 

(3) Im PIanfeststellungsbeschluß sind dem Träger der 

Straßenbaulast die En-.ichtung und Un,terhaltun,g der 

Anlagen sowie die Vorkehrungen aufzuerlegen, die für 

das Wohl der Allgemeinheit oder Zuf Sicherung der 

Benutzung der benachbarten Grundstücke gegen Ge

fahr.en oder Nachteile notwendig sind. 
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(4) Ist der Plan unanfechfbar geworden, so kann der 

Eigentümer eines von dem Plan betroffenen Grund

stücks die ÜbernahIpe des Grundstücks verlangen, 

wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf die Plan

feststellung oder die Durchfü~rung des Planes wirt

schaftlich ,nicht ml?hr zuzumuten ist, das Grund~ück 

zu behalten oder es in der bisherigen oder einer an

deren zulässigen Art zu nutzen. Kommt keine Eini

gung über die Übernahme zustande, sO kann der Ei

gentümer die Entziehung des Eigentums verlangen. 

(5) Wird mit der Durchführung des Planes nicht in

nerhalb von fünf Jahren nach Eintritt der Unanfecht

barkeit begonp.en, so tdtt er außer Kraft, es sei denn, 

er wird vorher von der Planfeststellungsbehörde um , 
höchstens fünf Jahre verlängert.«. 

4. § 41 wird aufgehoben. 

5. In § 42 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte »§ 41 Abs. 4« 

durch die Worte »§ 39« ersetzt. 

§ 103 

lnkrajitreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner V:erkündung 

in Kraft. 

(2) GleichzeitIg treten außer Kraft: 

1. die Badische L,andesherrliche Verordnung, das ,Ver

fahren in Verwa1tun~achen betreffend, vom 31. Au

gust 1884 (GVBl. S.385), 

2. § 1 Abs. 2 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für 

Baden -Württembevg (Landesverwaltungsvollstreckungs

gesetz - LVwVG -) vorn 12. März 1974 (Ges.Bl. 

S.93), 

3. der 4. und 5. Abschnitt des Landesverw;rltungsgesetzes 

(LVG) in der Fassung vorn I.Apri11976 (Ges.Bl.. 

S.325), 

4. § 19 des Polizeigesetzes in der FassUQ.g der Bekannt

machung vom 16. Januar 1968 ,(Ges.Bl. S. 61). 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

STIJTfGART, den 21. Juni 1~77 

Die Regierung des 'Land eS Baden-Württemberg: 

DR. FILBINGER 

WEISER 

D~. HAHN 

GRIESINGER 

TEUFEL 

DR.EßERLE 

AnORNO 

Verordnung der Landesregierung 

über den Ver]rehr mit Back- und Konditorei-" 

waren (Bäckerei - Hygiene -Verordnung) 

Vom 14. Juni 1977 

Auf Grund von § 10 Abs. 2 des Gesetzes über den Ver

kehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen 

Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen (Lebensmit

tel- und Bedarfsgegenstänllegesetz) vom 15. August 1974 

(BGBl. I S. 1945) wird verordnet: 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle Betriebe, die gewerbs

mäßig oder für Mitglieder von Genossenschaften und ähn

lichen Vereinigungen Back- und Konditorerwaren her

stellen, behandeln oder in Verkehr bringen sowie für Ein

richtungen zur G~einschaftsverpflegung, die Back- und 

Konditoreiwaren herstellen, behandeln oder in Verkehr 

bringen. 

(2) Für Betriebe oder, Einrichtung~n zur Gemeinschafts

verpflegung, die Back- und Konditoreiwaren nur in ab

gabefertigen, fest verschlossenen Packungen beziehen und 

in diesen Packungen kühlen, lagern, aufbewahren, beför

dern oder. in den Verkehr bringen, gelten nur § 2 Abs. 1 

bis 3, § 4 Abs. 1 Nr. 1, § 8 Abs. 2 ·und 3 sowie § 9 Abs. 2 

Satz 1 und 2. 

(3) Back- und Konditoreiwaren im Sinne dieser Verord

nung sind auch die zu ihrer Herstellung bestimmtell Stoffe, 

soweit sie sich in Betrieben oder Einrichtungen zur Ge

meinschaftsverpflegung im Sinne des Absatzes 1 befinden. 

§2 

Allgemeine hygienische Bestimmungen 

(1) Back- und Konditoreiwaren inüssen so hergestellt, be

handelt oder in Verkehr gebracht werden, daß sie weder" 

unmittelbar noch mittel'bar einer ekelerregenden oder sonst 

nachteiligen Beeinflussung, insbesondere durch Stitub, aus

genommen urivermeidlichem MeMstaub; durch SChmutz, 

Abgase, Fremd geruche, Krankheitserreger; menschliche 

oder tierische Ausscheidungen;' Haustiere; Schädlinge, 

Schädlingsbekämpfungsmittel , zu hohe Tem peraturen oder' 

Wittenmgseinflüsse ausgeset21t sind. 

(2) Gegenstände, einschließlich Lebensmittel; die Back

und Konditorefwaren nachteilig beeinflussen können, 'dür

fen in demselben Raum nur hergestellt, behandelt oder 

in Verkehr gebracht werden" wenn durch ausreichende 
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nigt werden, die von den nach Absatz 1 und 2 vorgesclrr~e

benen Handwascheinrich'llungen getrennt sind. 

(4) Gemeinschaftshandtücher dürfen nicht bereitgestellt 

werden. 

§6 

Vorschriften über die im Lebensmittelverkehr Tätigen 

(1) Back- und Konditoreiwaren darf nicht herstellien, be

handeln oder in Verkehr bringen, wer 

1. an einer in § 17 Nr. 1 und 2 des Bundes-Seuchenge

setzes vom 18. Juli! 1961 (BGBI. I S.1012) aufgeführ

ten Krankheit leidet oder dessen verdächtig ist, 

2. an einer ekelerregenden Krankheit leidet, 

3. Salmonellen oder Shi'gellen ausscheidet, 

4. Eiterungen an Händen, Unterarmen sowie an unbe

deckten Körperteilen aufweist, 

5. eine Tätigkeit ausübt, durch die die Back- und Kon

ditoreiwaren ekelerregend oder sonst nacbt.eillig beem

flußt werden können, wie wm Beispiel die Annahme 

von Wäsche und Kleidern zur Reinigung und zum 

Waschen sowie den Leillbuchhandel. 

(2) Wer an einer der in Absatz 1 Nr. 1 und 3 genannten 

Krankheiten erkrankt war oder die genannten Krankheits

erreger ausgeschieden hat, darf Back- und Konditorei

waren nur herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen, 

wenn er durch ein Zeugnis des Gesundheitsamtes nach

weist, daß keine Bedenken dagegen erhoben werden. 

(3) Die §§ 17 und 18 des Bundes-Seuchengesetzes bleiben 

unberührt. 

(4) Die A:bsätze 1 und 2 gelten entsprechend für die mit 

der Überwachung des Lebensmittelverkehrs beauftragten 

Personen, soweit sie in Betrieben tätig werden. 

(5) Wer Back- und Kond1toreiwaren herstellt, behandelt 

oder in Verkehr bringt, muß sauber gek1eidet sein. Wer 

Back- und Konditoreiwaren herstellt, hat eine leicht wasch

bare Arbeitskleidung zu tragen. Beim Herstellen der 

Back- und Konditoreiwaren ist der Kopf so zu bedecken, 

daß eine Verunreinigung der Lebensmittel durch Haare 

vermieden wird. In den Betriebs räumen , ausgenommen in 

Schank- und Speiseräumen, ist das Rauchen, Schnupfen, 

Tabaldcauen oder Kaltrauchen allgemein verboten. 

(6) Vor Beginn des Herstellens oder Behandelns von Back

und Konditoreiwaren, insbesondere vor dem Zurichten 

oder Teigmachen, sind Hände und Arme grümHich in 

fließendem Wasser und mit Seife zu reinigen. 

(7) Neben den Beschäftigten ist für die Beachtung der Ab

smze 1 und 2 auch der Betr.iebsinhaber verantwortlich. 

§7 

Beförderung von Back- und Konditoreiwaren 

(1) Nicht staubdicht verpackte Back- und Kondi1oreiwa

ren dürfen in Fahrzeugen nur so befördert werden, daß 

sie nicht unmittelbar auf dem Fußboden oder den Sitzen 

liegen oder an Polster der Fahrzeuge anstoßen. Der Trans

portraum des Fahrzeuges muß sauber gehalten werden. 

Back- und Konditoreiwaren dürfen im Transportraum 

nicht glei'chzeitig mit T.ieren befördert werden. 

(2) Unverpackte Back- und Konditoreiwaren dürfen au

ßerhalb des Betriebs in offenen, nicht allseitig umschlos

senen Fahrzeugen nur befördert werden, wenn sie mit 

sauberen Tüchern, sauberem Papier oder auf andere Wei

se vö!1ig abgedeciQt sind. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten auch für Rest- und Ahbrot. 

(4) Behältnisse, die zur Beförderung von unverpackten 

Back- und Konditoreiwaren berummt sind, dürfen nicht 

anderweitig verwendet werden. 

§8 

Aufbewahrung von Back- und Konditoreiwaren 

(1) Back- und Kondi1oreiwaren einschließlich Rest- und 

Altbrot müssen, soweit sie nichts anderes erfordern, 

trocken und vor nachteiliger Beeinflussung .geschützt auf

bewahrt. und dürfen, soweit sie nicllt staubdicht verpackt 

sind, nicht unmittelbar auf dem Fußboden gelagert wer

den. Insbesondere ist bei der Lagerung von Brot zum 

Auskühlen eine nachteilige Beein:flussung, z. B. durch 

Staub oder Abgase, sowie durch Personen oder durch 

Tiere, auszuschließen. 

(2) Leicht verderbliche Back- UM Konditoreiwaren sind 

kühl zu ha[ten. Vorschriften für tiefgekühlte Lebensmit

tel bleiben unberührt. 

(3) Genußuntaugliche Lebensmittel, insbesondere ver

schimmelte Back- und Konditoreiwaren, sowie Abfälle 

sind aus Räumen, .in denen Back- und Konditoreiwaren 

hergestellt, behandelt oder in Verkehr gebracht werden, 

unverzüglich zu entfernen. Bis zur Entfernun,g dürfen sie 

nur in dicht schließenden Behä1tnissen aufbewahrt wer

den. Sie sind auf unschädliche Art zu beseitigen oder so 

zu verwahren oder zu verwerten, daß sie nicllt mehr als 

Lebensmittel verwendet werden. Die in Satt 2 genannten 

Behältnisse sind bei Benutzung spätestens am Ende des 

jeweiligen Arbeitstages ZU leeren und zu reinigen. 
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(4) BehäItnisse, die der Lagerung von Mehl dienen, müs

sen abgedeckt und ohne Risse oder offene Fugen sein. 

Me:hlsilos sind bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jähr

lich vollständig zu leeren, gründlich zu reinigen und so

weit erforderlich zu entwesen. Die übrigen Behältnisse 

sind vor jedem Auffüllen, mindestens jedoch jeden Monat 

gründlich zu reinigen. Sonstige Lebensmittel für die Zu

bereitung von Back- und Konditoreiwa,ren dürfen nicht 

in offenen Behältnissen aufbewahrt werden. 

§9 

lnverkehrbringen von Back- und Konditoreiwaren 

(1) Unverpackte oder nicht abgedeckte Back- und Kon

düoreiwaren sind so aufzubewahren oder feiJzuhalten, 

daß sie von betriebs fremden Personen nicht berührt, an

gehaucht, angehustet oder sonst nachteilig beeinflußt wer

den können. 

(2) Von Verbrauchern im Sinne des § 6 Abs. 1 des Le

bensmittel- und BedarfsgegenständegeSe>tzes zurückge

nommene Back- und Konditoreiwaren dürfen nicht noch

mals als Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden. 

Das gilt nicht für Back- und Konditoreiwaren in gescltlos

senen Behältnissen oder Packungen, wenn die Behältnisse 

oder Packungen unversehrt zurückgegeben werden. Mehl, 

das von Kunden angenommen wird (Kundenmehl, Aus

tauschmehl), darf zur Herstellung von Lebensmitteln nur 

verwendet werden, wenn es frei von Ungeziefer oder an

deren Verunreinigungen ist. Eine Siebprobe ist durchzu

führen. 

(3) In Gaststätten und Imbiß-Stuben dürfen Back- und 

Konditoreiwaren, die nkht erst auf Bestellung hin auf den 

Tisch zum Verbrauch durch die Gäste bereitgesteUt wer

den, nur abgedeckt angeboten werden. Back- und Kon

ditoreiwaren, die von Gästen in solchen Betrieben berührt 

oder zurückgelassen wurden, dürfen niebt wieder als Le

bensmittel für andere verwendet werden. 

§1O 

Verkehr mit Back- und Konditoreiwaren auf Messen, 

Ausstellungen, Märkten und Volksfesten, in Markthallen 

oder sonst außerhalb von Läden 

(1) Verkaufsstände müssen so aufgestellt sein, daß die 

Back- und Konditoreiwaren niebt durch Staub oder Ge

ruch nachteilig beeinträchtigt werden können. Von Stal

lungen, Dungstätten, Jauchegruben, Müllabladestellen und 

anderen Stätten, die Insekten anziehen oder die Staub 

oder die Back- und KOIiditoreiwaren nachteilig beein-

flussende Gerüche verbreiten, müssen die Verkaufsstände 

ausreichend entfernt sein. 

(2) Verkaufsstände für Back- und Konditoreiwaren müs

sen von anderen Ständen, an denen stark riechende oder 

stauberzeugende Waren feilgehallten werden, ausreichend 

entfernt sein. Das gilt nicht für solche Lebensmittel, die 

üblicherweise zusammen mit derartigen Waren abge

geben werden. 

(3) Behältnisse, ,in denen Back- und Konditoreiwaren auf

bewahrt oder feilgehalten werden, dürfen nicht unmittel

bar auf dem Boden abgestellt werden. In den Behältnis

sen dürfen nur solche Waren aufbewahrt und feilgehalten 

werden, die die Back- und Konditoreiwaren nicht nachtei

lig beeinflussen können. Der Abstand von nicht staub

dicht verpackten Back- und Konditoreiwaren vom Boden 

muß beim Aufbewahren oder Feillhalten mindestens 80 cm 

betragen; bei sonstigen Back- und Konditoreiwaren muß 

dieser Abstand mindestens 40 cm betragen. 

(4) Unverpackte oder nicht abgedeckte Back- und Kon

dhoreiwaren sind so aufzubewahren oder feilzuhalten, 

daß sie von betriebsfremden Personen oder Tieren nicht 

berührt, angehaucht, angehustet oder sonst nachteilig be

einflußt werden können. 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 53 Abs.2 Nr. 1 

Buchst. ades Lebensmittel- und Bedarfsgegenständege

setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den allgemeinen hygienischen Anforderungen des § 2 

nicht nachkommt, 

2. den Vorschriften des § 3 Abs. 1, 3 bis 5 über die Be

schaffenhett, Verwendung, Reinigung und Behand

lun.g von Gegenständen zuwiderhandelt, 

3. Back- und Konditoreiwaren in Räumen herstellt, be

handelt oder in Verkehr bringt, die den hygienischen 

Anforderungen des § 4 Abs.1 Nr. 1 bis 4 und 6 

Satz 2, Abs.2 Nr. 1 Satz 1, Nr.2 und 3 sowie § 5 

Abs. 1 Satz 2 nicht entsprechen oder bei denen keine 

dem § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs.2 und 3 Satz 1 entspre

chenden Aborte oder Wasch- und Spüleinrichtungen 

vorhanden sind, 

4. den Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 5, Nr.6 Satz 1, 

Nr.7 und 8, Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 und 3, Nr. 4 sowie 

des § 5 Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie Abs. 3 über die 

Reinigung, Lüftung, Benützung oder Unterhaltung 
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von Räumen oder von Wasch- oder Spüleinrichtun

gen zuwiderhandelt, 

5. der Vorschrift des § 4 Abs. 3 über die Verhütung des 

Eindringens und die Bekämpfung von Ungeziefer 

nicht nachkommt, 

6. entgegen § 5 Abs. 4 Gemeinschaftshandilicher bereit

stellt, 

7. entgegen § 6 Abs. 1 Back- und Konditoreiwaren her

stellt, behandelt oder in Verkehr bringt oder entgegen 

§ 6 Abs. 4 tätig wird, 

8. den Vorschriften des § 6 Abs.5 und 6 über das Tra

gen von Kleidung, das Bedecken des Kopfes, das 

Rauchen, Schnupfen, Tabakkauen und Kaltrauchen 

sowie über die Reinigung der Hände und Arme zuwi

derhandelt, 

9. entgegen § 6 Abs.7 als Betriebsinhaber nicht für die 

Beachtung des § 6 Abs. 1 sorgt, 

10. den Vorschriften des § 7 über die Beförderung von 

Back- und Konditoreiwaren einschließlich von Rest

und Altbrot sowie die Verwendung von Behältnissen 

zuwiderhandelt, 

11. den Vorschriften des § 8 über die Aufbewahrung von 

Back- und Konditoreiwaren einschließlich von Rest

und Altbrot, die Beschaffenheit, Leerung, Reinigung 

und Entwesung von Behältnissen einschließlich Mehl

silos oder die Aufbewahrung, Verwertung, Entfer

nung und Beseitigung genußuntauglicher Lebensmit

tel und Abfälle zuwiderhandelt, 

12.' den Vorschriften des § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 über 

das Aufbewahren, Feilhalten oder Anbieten von 

Back- und Konditoreiwaren zuwiderhandelt, 

13. entgegen § 9 Abs.2 zUTÜckgenommene Back- und 

Konditoreiwaren wieder als Lebensmittel in Verkehr 

bringt, von Kunden angen{)mmenes Mehl zur Her

steLlung von Lebensmitteln verwendet ohne zuvor ei

ne Siebprobe durchgeführt zu haben oder entgegen 

§ 9 Abs. 3 Satz 2 von Gästen berührte oder zurück

gelassene Back- rund Konditoreiwaren wieder als Le

bensmittel für andere verwendet, 

14. den Vorschriften des § 10 über den Verkehr mit Back

und Konditoreiwaren auf Messen, Ausstellungen, 

Märkten und Volksfesten, in Markthallen oder sonst 

außerha:lb von Läden :wwiderhandelt. 

(2) Für Betriebe und Einrichtungen zur Gemeinschafts

verpflegung, die Back- und Konditoreiwaren nur in a:b-

g!l!befertigen, fest verschlossenen Packungen beziehen und 

in diesen Packungen kühlen, lagern, aufbewahren, beför

dern oder in Verkehr bringen, gilt Absatz 1 nur, soweit 

er auf die in § 1 A'bs. 2 genannten Vorschriften verweist. 

(3) Ordnungswiddgkeiten können nach § 53 Ahs. 3 des 

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes mit einer 

Geldbuße bi's zu fünfzigtausend Deutsche Mark geahndet 

werden. 

§ 12 

Weitergehende Bestimmungen 

Vorschriften, in denen an den Verkehr mit Back- und 

Konditoreiwaren im Sinne dieser Verordnung weiter

gehende Anforderungen gestellt werden, bleiben unbe

rührt. 
§ 13 

Vbergangsvorschriften 

(1) Soweit beim Inkrafttreten dieser Verordnung ein Be

trieb oder eine Einrichtung zur Gemeinschaftsverpflegung 

errichtet ist oder mit der Errichtung begonnen worden ist 

und in dieser Verordnung Anforderungen gestellt werden, 

die bisher nicht vorgeschrieben waren und die umfang

reiche Änderungen notwendig machen, ist diese Verord

nung vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht anzuwenden. 

(2) Die für die überwachung des Verkehrs mit Lebens

mitteln zuständige Behörde kann verlangen, daß in Be

trieben oder in Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpfle

gung den Vorschriften dieser Verordnung entsprechende 

Änderungen vorgenommen werden, soweit 

1. die Betriebe oder Einrichtungen zur Gemeinschaftsver

pflegung wesentlich erweitert oder umgebaut oder die 

Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe wesentlich um

gestaltet werden oder 

2. die Nutzung der Betriebe oder Einrichtungen zur Ge

memschaftsverpflegung wesentlich geändert wird. 

§ 14 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt einen Monat nach ihrer Verkün

dung in Kraft. 

STU'ITGART, den 14. Juni 1977 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR. FILBlNGF..R 

GLEICHAUF 

GRIESINGER 

DR.HAHN 

DR. EBERLE 

AnORNO 

SCIDESS 

WEISER 

TEUFEL 
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Verordnung des Ministeriums für Wirtscllaft, 

Mittelstand und Verkehr zur Änderung der 

Verordnungen über die Ausbildung und 

Prüfung für den mittleren und den gehobenen 

eichtechnischen Dienst 

Vom 6. Juni 1977 

Auf Grund von § 17 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes 

(LBG) in der Fassung vom 27. Mai 1971 (GBL S. 225) 

wird im Benehmen mit dem Innenministerium verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die 

Ausbildung und Prüfung für den mittleren eichtechnischen 

Dienst vom 29. Juli 1968 (GBL S. 323), geändert durch 

Verordnung vom 5. November 1975 (GBL S. 792), wird 

wie folgt geändert: 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Abschnitt 3 werden die Worte »6 Mo

nate« durch die Worte »51/2 Monate« ersetzt. 

b) In Absatz 1 Abschnitt 6 werden die Worte »2 Mo

nate« durch die Worte »2 1/2 Monate« ersetzt. 

2. § 14 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassnng: 

»Die Einzel- und Oesamtleistungen des Eichwart

anwärters sind mit einer der Noten des § 12 der Pm

fungsordnung .rur die Eichschule beim Bayerischen 

Landesamt für Maß und Gewicht für den gehobenen 

nnd den mittleren eichteclmischen Dienst (PoEich) vom 

3. Dezember 1976, die in der Anlage bekanntgemacht 

wird, zu bewerten.«. 

3. § 19 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Das Prüfungsverfahren regelt sich nach dem Ab

kommen über die einheitliche Ausbildung und Prüfung 

für den gehobenen nnd den mittleren eichtechnischen 

Dienst vom 2. Dezember 1976, das in der Anlage be

kanntgemacht wird, und nach der Prüfungsordnung 

für die Eichschule beim Bayerischen Landesamt für 

Maß und Gewicht für den gehobenen und den mittle

ren eichtechnischen Dienst.«. 

4. §§ 22 und 23 werden aufgehoben. Der bisherige § 24 

wird § 22. 

Artikel 2 

Die Verordnung des Wirtschaitsministeriums über die 

Ausbildung und Prüfung für den gehobenen eichteclmi-

sch.en Dienst vom 29. Juli 1968 (OBI. S.327), gelindert 

durch Verordnung vom 5. November 1975 (GBL S. 791), 

wird wie folgt geändert: 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Abschni«: 2 werden die Worte »3 Mo

nate« durch die Worte »2112 Monate« ersetzt. 

b) In Absatz 1 Abschnitt 6 werden die Worte »4 Mo

nate« durch die Worte »4 1/2 Mom.te« ersetzt. 

2. § 14 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

»Die Einzel- und Gesamtleistungen des Eichlnspektor

anwärters sind mit einer der Noten des § 12 der Pm

fungsordnnng für die Eichschule beim Bayerischen 

Landesamt für Maß und Gewicht für den gehobenen 

und den mittleren eichtechnischen Dienst (PoEich) vom 

3. Dezember 1976, die in der Anlage bekanntgemacht 

wird, zu bewerten.«. 

3. § 19 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

»(t) Das PfÜfungsverfahren regelt sich nach. dem Ab

kommen über die einheitliche Ausbildung und Pm

fung für den gehobenen und den mittleren eichtech

nisdlen Dienst vom 2. Dezember 1976, das in der An

lage bekanntgemacht wird, und nach der Prüfnngsord

nung für die Eichschule beim Bayerischen Landesamt 

für Maß und Gewicht für den gehobenen und den mitt

leren eichtedmischen Dienst.«. 

4. §§ 23 und 24 werden aufgehoben. Der bisherige § 25 

wird § 23. 

Artikel 3 

Art und Dauer des Vorbereitungsdienstes der Anwärter, 

die beim Inkrafttreten dieser Verordnung im Vorberei

tungsdienst stehen, richtet sidl nach den bisherigen Vor

schritten. 

Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 

in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Wirt

schaftsministeriums über die Ausbildung und Prüfung für 

den gehobenen und mittleren eichtechnischen Dienst vom 

28. Januar 1964 (GBt S. 94) außer Kraft. 

STUTIGART, den 6. Juni 1977 

In Vertretung 

HOCHSTETTER 
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Anlage 1 

PriUungsordnung für die Eichschule 

beim Bayerisehen Londesamt für Maß und Gewicht 

für den gehobenen und den mittleren 

eichtechnischen Dienst (PoEich) 

vom 3. Dezember 1976 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen 

Beamtengesetzes in Verbindung mit § 38 der Allgemei

nen Prüfungsordnung vom 17. Oktober 1962 (GVBl. 

S.261), geändert durch Verordnung vom 24. November 

1964 (GVBl. S. 195), und entsprecl1end § 2 Ahs. 2 des Ab

kommens über die einheitliche Ausbildung und Prüfung 

für den gehobenen und den mittleren eichtechnischen 

Dienst vom 2. Dezember 1976 erläßt das Bayerische Staats

ministerium für Wirtschaft und Verkehr im Einverneh

men mit dem Bayerischen Landespersonalausschuß fol

gende Verordnung: 

Abschnitt I 

AUgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Geltungsb~reich 

Die Prüfungsordnung gilt für die Anstellungsprüfungen 

(Laufbahnprüfungen und Aufstiegsprüfungen), die von 

der Eichschule gemäß dem Abkommen über die einheit

liche Ausbildung und Prüfung für den gehobenen und 

den mittleren eichteclInischen Dienst vom 2. Dezember 

1976 (Abkommen) nach der DurclIführung von Lehr

gängen für die Bewerber des gehobenen und des mittleren 

eichtechnischen Dienstes abgehalten werden. 

§2 

Veranstaltung von Lehrgängen und Prüfungen 

(1) Die Lehrgänge und Prüfungen sollen jährlich einmal 

abgehalten werden, und zwar 

a) ein mindestens zweieinhalbmonatiger Lehrgang für 

den mittleren eichteclJ.nischen Dienst mit unmittelbar 

anschließender Prüfung (prüfung für den mittleren 

eichtechnischen Dienst), 

b) ein mindestens viereinhalbmonatioger Lehr,gang für 

den gehobenen eichtechnisclIen Dienst mit unmittelbar 

anschließender Prüfung (Prüfung für den gehobenen 

eiclItechnischen Dienst). 

(2) Der Lehrplan der Lehrgänge erstreckJt siclI auf den ge

samten Prüfungsstoff (§§ 10, 11). 

§3 

Zweck der Prüfungen 

DurclI die Prüfungen werden Eignung, Befähigung und 

fachliclIe Leistung der Bewerber für die angestrebte Lauf

bahn ermittelt. Die Prüfungen haben Wettbewerbscharak

ter. 

§4 

Niederschrift über die Prüfungen 

(1) über jede Prüfung ist eine Niederschrift zu führen, 

die über alle für die Beurteilung der Prüfungsleistungen 

wesentliclIen Vorkommnisse Aufschluß geben muß. 

(2) In der Niederschrift über die schriftliche Prüfung ist 

insbesondere festzustellen, ob die Aufgaben ordnungs

mäßig unter Aufsicht und unter Einhaltung der festge

setzten Arbeitszeiten gelöst wurden. 

(3) Der Niederschrift über die schriftliche Prüfung ist ein 

Verzeichnis der Prüfungsteilnehmer beizufügen, in dem 

die täglich ausgelosten SHzplatznummern eingetragen 

sind. 

Abschnit1 11 

Zulassung zu den Lehrgängen und Prüfungen 

§5 

Voraussetzungen für die Zulassung 

(1) Die Zulassung zu den Lehrgängen und Prüfungen an 

der Eichschule riclIt.et sich nach den jeweiligen Landes

vorschriften des Prüfungsteilnehmers. 

(2) Die ordnungsmäßige Teilnahme an einem der auf die 

Prüfung vorbereitenden Lehrgänge der Eichschule ist 

Bedingung für die Zulassung zu den Prüfungen. 

§6 

Anmeldung zu den Lehrgängen und Prüfungen 

Die Prüfungsteilnehmer werden durch die nach Landes

recht zuständigen Behörden zu den Lehrgängen und Prü

fungen bei der Eichschule rechtzeitig (2 Monate) vor Be

ginn der Lehrgänge angemeldet. Für jeden ist vor Lehr

gangsbeginn ein T'atigkeitsnachweis einzureichen. 

Abschnitt III 

Prüfungsorgane 

§7 

Allgemeines 

Zur Durchführung der Prüfungen wird ein Prüfungs

ausschuß nach Maßgabe des § 3 des Abkommens gebil-
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det. Der Prüfungsausscbuß besteht aus dem Vorsitzenden 

und vier Beisitzern. Er ,entscheidet mit Stimmenmehrheit. 

§8 

Aufgaben des Prüfungsausschusses 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat insbe

sondere folgende Aufgaben: 

a) er trifft die vorbereitenden Maßnahmen zur Durch

führung der Prüfungen, 

b) er wählt die Prüfungsaufgaben aus, die von den Bei

sitzern oder den von ihm Beauftragten entworfen wer

den. Er kann die Aufgabenentwürfe ändern oder ge

gebenenfalls andere Entwürfe anfordern, 

c) er ist für die vertrauliche Behandlung der gestellten 

Prüfungsaufgaben verantwortlich, 

d) er bestimmt die zugelassenen Hilfsmittel, 

e) er verwahrt das Verzeichnis der ausgelosten Sitzplatz

nummern(§ 14 Abs. 2), 

f) er sorgt für die Überwachung der schriftlichen Prü

fungen durch von ihm beauftragte Aufsichtspersonen 

(§ 16), 

g) er entscheidet über die Verlängerung der Bearbeitungs

zeit für die Fertigung der Prüfungsarbeiten (§ 17 

Abs.3), 

h) er trifft den Stichentscheid (§ 18 Abs. 2), 

i) er überwacht die Berechnung der Gesamtprüfungsno

ten und stellt die Platzziffern fest, die die Prüfungsteil

nehmer in der Prüfung erzielt haben (§§ 23,28), 

j) er bestimmt die Zeit, innerhalb der fehlende Prüfungs

teile nachzuholen sind (§ 24 Abs. 2 Buchst. b), 

k) er unterzeichnet die Prüfungszeugnisse (§ 29 Abs. 1), 

1) er ist verantwortlich für die sachgemäße Verwahrung 

der Prüfungsakten. 

(2) Der Prüfungsausschuß hat insbesondere folgende Auf

gaben: 

a) er bestimmt die Prüfer für die Bewertung der schrift

lichen Prüfungsarbeiten (§ 18 Abs. 1), 

b) er kann für Prüfungsteilnehmer besonderer Fachrich

tungen einen Gutachter der betreffenden Fachrichtung 

hinzuziehen, 

c) er nimmt die mündliche Prüfung ab, 

d) er stellt fest, ob eine von dem Prüfungsteilnehmer 

nicht zu vertretende Verhinderung vorliegt (§ 24 

Abs.3), 

e) er entscheidet über die Folgen von Täuschungen und 

Beeinftussungsversuchen (§§ 25,26), 

f) er entscheidet, ob der Prüfungsteilnehmer ein drittes 

Mal zur Prüfung zugelassen werden kann und an wel

cher Prüfung er teilzunehmen hat (§ 27 Abs. 1 Satz 3 

und 4), 

g) er gibt Beurteilungen ab (§ 29 Abs. 5). 

Abschnitt IV 

Die Prüfung 

§9 

Schriftliche und mündliche Prüfung 

Die. Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 

mündlichen Teil. 

§ 10 

PrütungsstoD tür den mittleren eichtechnischen Dienst 

(1) Der Prüfungsstoff für den mittleren eichtechnischen 

Dienst urnfaßt: 

Gesetzliche Grundlagen des Meß-und Eichwesens, ins

besondere die Gesetze über das Meß- und Eichwesen 

(Eichgesetz) und über Einheiten im Meßwesen mit Aus

führungsverordnungen, 

Grundzüge der Mathematik, vor allem Rechnen mit Zah

len und Buch&taben, Gleichungsl~hre, Flächen- und Kör

perben;chnungen, Rechnen mit Rechenhilfen, physikali

sche Grundlagen des Meßwesens, 

Grundbegriffe des öffentlichen und privaten Rechts, ins

besondere des Beamtenrechts, Reisekostenrechts-, Haus

halts-, Kassen- und Rechnungswesens, Polizeirechts, des 

Rechts der Ordnungswidrigkeiten, 

eichamtliche Behandlung von Meßgeräten und Normal

geräten einfacherer Art nach den hierfür geltenden Be

stimmungen, sowie die Praxis der eichamtlichen Über

wachungen, insbesondere die überwachung der NennfüU

mengen von Fertigpackungen und von Flaschen als Maß

behältnissen. 

(2) Als Meßgeräte einfacherer Art gelten für Prüfungs

teilnehmer, die 

a) im allgemeinen Eichdienst beschäftigt werden sollen, 

insbesondere folgende: 

1. HandeIsmaße und Meßwerkzeuge für Längenmes

sung, Meßgeräte an Kraftfahrzeugen, Draht- und 

Kabelmeßmaschinen, 
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2. Raummeßgeräte für feste Meßgüter, 

3. Flüssigkeitsmeßgeräte, Meßwerkzeuge für Flüssig

keiten, einfache Meßanlagen mit Mengenzählem 

bis 32 mm Anschilußweite, Herbstgefäße, Maisch

und Gärbottiche, 

4. einfache Meßgeräte für Wasser, 

5. Fässer und Korbflaschen, 

6. einfache Meßgeräte für Gas, 

7. Handels- und Präzisionsgewichte, 

8. Nichtselbsttätige, mechanische Handels- und Grob

waagen bei Prüfung mit voller Normallast, Prä

zisionswaagen in einfacher Ausführung sowie 

Lauf- oder ROllgewichtshebel, 

9. Eiersortiermaschinen, 

10. Getreideprober (Liter- und Viertelliterprober), 

11. einfache überdruckmeßgeräte (z. B. BhItdruck

meßgeräte, Reifenluftdruckmeßg.eräte), 

12. Stoppuhren, 

b) in Eichstellen für Meßgeräte aus Glas beschäftigt wer

den soUen, die unter Buchstabe a Nm. 1, 3,7,8 und 11 

aufgeführten Meßgeräte sowie 

1. Volumenmeßgeräte für Laboratoriumszwecke, für 

die Heilkunde und für milchwirtschaftliche Unter

suchungen, 

2. einfache Dichtemeßgeräte, 

3. Temperaturmeßgeräte, 

c) die in Eichstellen für Elektrizitätsmeßgeräte beschäf

tigt werden sollen, die unter Buchstabe a Nm. 1, 4, 6, 

7, 8 und 12 aufgeführten Meßgeräte sowie Meßgeräte 

für Elektrizität. 

§11 

Prüfungsstof] für den gehobenen eichtechnischen Dienst 

(1) Der Prüfungsstoff für den gehobenen eichtechnischen 

Dienst umfaßt: 

Gesetzliche Grundlagen des Meß- und Eichwesens, ins

besondere die Gesetze über das Meß- und Eichwesen und 

über Einheiten im Meßwesen mit Ausführungsverord

nungen, 

Mathematik und Physik in Anlehnung an den Lehrplan 

und in Ergänzung des Lehrplans der Fachhochschulen der 

mechanischen und elektrotechnischen Fachrichtung unter 

besonderer Anwendung auf das Gebiet der Eich- und 

Meßtechnik, 

Geschichte des Meß- und Eichwesens, 

Grundbegriffe des öffentlichen und privaten Rechts, ins

besondere des Beamtenrechts, Reisekostenrechts, Haus

halts-, Kassen- und Rechnungswesens, Polizeirechts, des 

Rechts der Ordnungswidrigkeiten, 

eichamtliche Behandlung von Meßgeräten und Normal

geräten nach den hierfür geltenden Bestimmungen, sowie 

die eichamtlichen überwachungen, insbesondere die über

wachung der Nennfüllmengen von FertigpackWlgen und 

von Flaschen als Maß behältnissen. 

(2) Der Prüfungsstoff erstreckt sich. für Prüfungsteilneh

mer, die 

a) im allgemeinen Eichdienst beschäftigt werden sollen, 

insbesondere auf folgende Meßgeräte: 

1. Längenmeßgeräte, 

2. Flächenmeßgeräte, 

3. Raummeßgeräte für feste Meßgüter, 

4. Meßgeräte für die Volumenmessung von Flüssig

keiten in ruhendem Zustand, 

5. Meßgeräte für die Messung des Volumens oder 

der Masse von strömenden Flüssigkeiten (außer 

Wasser, 

6. Meßgeräte für die Volumenmessung von strömen-

dem Wasser), 

7. Meßgeräte für Gas, 

8. Gewichtstücke, 

9. Nichtselbsttätige Waagen, 

10. Selbsttätige Waagen, 

11. Meßgeräte zur Bewertung von Getreide, 

12. Meßgeräte für die Heilkunde, 

13. überdruckmeßgeräte, 

14. Meßgeräte im Straßenverkehr, 

15. Zeitzähler 

und außerdem in Grundzügen auf: 

16. Volumenmeßgeräte für Laboratoriumszwecke und 

Meßgeräte für milchwirtschaftliche UnterS'Uchun-

gen, 

17. Dichte-, Gehalts- und Konzentrationsmeßgeräte, 

18. Temperaturmeßgeräte, 

b) in Eichstellen für Meßgeräte aus Glas beschäf.tigt wer

den sollen, auf die unter Buchstaben a Nm. 1, 4,5, 8, 

9, 12 und 13 aufgeführten Meßgeräte und auf die un-
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ter Buchstabe a Nm. 16, 17 und 18 aufgeführten Meß

geräte ohne Beschränkung auf die Grundzüge, 

c) in Eichstellen für Elektrizitätsmeßgeräte beschäftigt 

werden sollen, auf die unter Buchstabe a Nm. 6, 7 und 

15 aufgefiihrten Meßgeräte, auf Meßgeräte für Elek

trizität und außerdem in Grundzügen auf die unter 

Buchstabe a Nm. 1, 4, 8 und 9 aufgeführten Meß

geräte. 

§ 12 

Notenskala fi,iI' die sdlriftliche ~nd mündliche Priifullg 

Die einzelnen Prüfungsleistungen sind mit folgenden No

ten zu bewerten: 

sehr gut 

gut 

(1) = eine den Anforderungen in besonde

rem Maße entsprechende Leistung, 

(2) = eine !len Anfor!lerungel1 Voll entspre

chende Leistung, 

befriedigend (3) = eine im allgemeinen den Anforde

nmgen entsprechende Leistung, 

aUsreichend (4) = eil1e Leistung, die zwar Mängel auf. 

weist, aber im ganzen den Anforde

rungen noch entspricl:!t, 

mangelhaft (5) = eine den Anforderungen nicht ent

sprechende Leistung, die jedoch er

kennen läßt, daß die notwendigen 

Gf'Ulldkenntenisse vorhanden sind 

und die Mängel in absehbarer Zeit 

behoben werden könnten, 

ungenügend (6) eine den Anforderungen nicht ent

sprechende Leistung, bei der selbst 

die Grundkenntnisse so lüCkenhaft 

sind, daß die Mängel in absehbarer 

Zeit nicht behoben werden könnten. 

§ 13 

Schriftliche Prüfung 

(1) Bei der schriftlichen Prüfung für den mittleren eich

technischen Dienst werden 6 Aufgaben mit einer Bearbei

tungszeit von je 2 Stunden gestellt. Sie setzen sich zusam

men aus: 

3 Aufgaben aus dem praktischen Eichdienst, 

1 Aufgabe aUs dem Gebiet der Mathematik und Physik 

mit Beschränkung auf die Grundzüge, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet der gesetzlichen Grundlagen 

des Meß- und Eichwesens, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet des allgemeinen öffentlichen 

Rechts, des Haushalts-, Kas!.'Cn- und Rechnungswesens, 

des Beamtenrechts, des Reisekostenrechts und des Rechts 

der Ordnungswidrigkeiten. 

(2) Bel der schriftlichen Prüfung für den gehobenen eich

technischen Dienst werden 8 Aufgaben gestelIt, darunter 

7 mit einer Bearbei~ungszeit von je 2 Stunden, 1 Aufgabe 

mit einer Bearbeitungszeit von 4 Stunden (Doppelauf

gabe). Sie setzen sich zusammen aus: 

4 AuEgaben aus dem praktischen Eichdien5t, darunter eine 

vierstündige Doppelaufgabe, 

1 Aufgabe aus dem Gebi~t der Mathematik, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet der Physik, 

1 Aufgabe aus dem G~biet der ge~zlichen GrumUagen 

des Meß- uncf Eichwesens, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet des allgemeinen öffentlichen 

Rechts, des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, 

des Beamtenrechts, des Reisekostenrechts und des Rechts 

der Ordnungswidrigkeiten. 

(3) Bei jeder Aufgabe sind die Zeit, in der sie zu lösen ist, 

und die Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, anzuge

ben. 

(4) Die schriftliche Prüfung für den gehobenen eichtech

nischen Dienst dauert 4, diejenige für den mittleren eich

technischen Dienst 3 Tage. 

§ 14 

Bestimmung der Arbeitsplätze 

(1) An jedem Prüfungstage sind vor ßeginn der Prüfung 

die flätze zu verlosen, die die Prüfungsteilnehmer an die

sem Tage einzunehmen haben. Die Plätze im Prüfungs

raum sind entsprechend zu n\lmerieren. 

(2) Die PrüfungsteiInehmer !lürfen auf die Prüfungsnrbei

ten nicht ihre Namen, sondern nur ihre Sitzplatznum

nwrn setzen. Das Verzeichnis der ausgelosten Sitzplatz

nummern ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

so lange verschlossen zu verwahren, bis die jeweils unter 

der gleichen Sitzplatzordnung gefertigten Profungsarbei

ten bewertet sind. Der Inhalt des Verzeichnisses ist auch 

gegenüber den Beisitzern sowie anderen mit der Bewer

tung der PrUfungsal"beiten betrauten Beamten geheimzu

halten. 
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(3) Der Niederschrift über die Prüfung ist ein Plan über 

die Sitzplatz ordnung im Prüfungs raum anzufügen. 

§ 15 

Verteilung der Prüfungsaufgaben 

Die Prüfungsaufgaben werden in verschlossenem Um

schlag in den Prüfungsraum gebracht. Sie werden erst ver

teilt, nachdem den Prüfungsteilnehmern Gelegenheit ge

geben wurde, sich von der Unversehrtheit des Verschlus

ses zu überzeugen. 

§ 16 

Prüfungsaufsicht 

(1) Die Aufsicht bei der Abnahme der schriftlichen Prü

fungen obliegt den gemäß § 8 Abs. 1 Buchst. f beauftrag

ten Aufsichtspersonen. 

(2) Die Aufsichtspersonen fordern die Prillungsteilneh

mer vor Beginn der PI;Üfung rur Ablieferung nicht zuge

lassener Hilfsmittel auf. Sie haben streng darüber zu wa

chen, daß Täuschungen bei der Anfertigung derPrütungs

arbeiten unterbleiben. 

(3) Die Aufsichtspersonen haben darauf zu achten, daß 

während der Anfertigung der Prüfungsarbeiten jeweils 

nicht mehr als ein Prüfungsteilnehmer den Prüfungsraum 

verläßt. Bei Verlassen des Prüfungsraumes sind die Prü

fungsarbeiten bei der Aufsicht zu hinterlegen. 

§ 17 

Ablieferung der Prüfungsarbeiten 

(1) Eine Viertelstunde vor Ablauf der für die Fertigung 

der Prüfungsarbeiten vorgesehenen Zeit sind die Prü

fungsteilnehmer auf die bevorstehende Ablieferung auf

merksam zu machen. 

(2) Nach Ablauf der für die Fertigung der Prüfungsarbei

ten vorgesehenen Zeit werden die Prillungsarbeiten den 

Teilnehmern abgefordert. Wird eine Prüfungsarbeit trotz 

wiederholter Aufforderung nicht rechtzeitig abgegeben, so 

wird sie mit »ungenügend« bewertet. 

(3) Eine' Verlängerung der Arbeitszeit ist nur in den recht

lich hierfür vorgesehenen Fällen möglich. 

§ 18 

Bewertung der schriftlichen Prüfung 

(1) Die Prüfungsarbeiten der schriftlichen Prüfung wer-

Jede Arbeit ist gesondert von jedem Prüfer zu bewerten. 

Die Bewertung ist schriftlich kurz zu erläutern (Votum). 

(2) Stimmen die abschließenden Bewertungen beider Prü

fer nicht überein und können sie sich auch nicht auf eine 

einheitliche Bewertung einigen, so entscheidet der Vor

sitzende des Prüfungsausschusses unter Berücksichtigung 

der Bewertungen beider Prüfer. 

(3) Die Aufsichtspersonen dürfen nicht zur Bewertung 

der Prüfungsarbeiten herangezogen werden. 

(4) Einer der Priller muß ein Beisitzer gemäß § 3 Abs.2 

Buchst. b Nr. 1 oder 4 des Abkommens sein. 

(5) Das Gesamtergebnis der schriftlichen Prüfung wird 

auf zwei Dezimalstellen berechnet, wobei die Doppelauf

gabe zweifach gewertet wird. 

§ 19 

Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung hat nicht bestanden, wer 

a) im Durchschnitt eine schlechtere Prüfungsnote als 

»ausreichend« (Note 4,00) oder 

b) in den Aufgaben aus dem praktischen Eichdienst im 

Durchschnitt eine schlechtere Note als »ausreichend« 

(Note 4,00) oder 

c) in mehr als zwei Aufgaben aus dem übrigen Prüfungs

stoff eine schlechtere Note als »ausreichend« (Note 4) 

erzielt. 

(2) Wer die schriftliche Prüfung nicht bestanden hat, wird 

zur mündlichen Prüfung nicht mehr zugelassen. 

§ 20 

Mündliche Prüfung 

(1) Jedem Prüfungsteilnehmer ist das Ergebnis der schrift

lichen Prüfung vor der mündlichen Prüfung bekanntzu

geben (§ 19). 

(2) Die Prüfung ist vorwiegend Verständnisprüfung. 

§ 21 

Dauer der münd/imen Prüfung 

Bei de~ mündlichen Prüfung sollen in der Regel nicht 

mehr als vier Teilnehmer gleichzeitiggepTÜft werden. Für 

jeden Bewerber der Laufbahn des gehobenen eichtechni

schen Dienstes ist eine Gesamtprüfungwauer von 30 Mi

nuten, für jeden Bewerber der Laufbahn des mittleren 

eichtechnischen Dienstes eine von 15 Minuten vorzuse-

den von zwei Prillern unabhängig voneinander bewertet. hen. 
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§ 22 

Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf folgende Ge

biete: 

a) Gesetzliche Grundlagen des Meß- und Eichwesens, 

b) Kenntnis und Behandlung von Meßgeräten und Nor

mal geräten sowie praktischer Eichdienst, 

c) Kenntnisse des übrigen Prüfungsstoffes unter beson

derer Berücksichtigung allgemeiner Fragen des staats

bürgerlichen Lebens. 

(2) Die Leistungen in jedemPrüfungsgebiet. werden mit ei

ner Einzelnote (§ 12) bewertet, auf die sich die Prüfer 

einigen müssen. Das Gesamtergebnis der mündlichen Prü

fung wird auf zwei DezimalsteHen berechnet. 

§ 23 

Bildung der Gesamtprüfungsnote 

(1) Bei der P,rüfung für den gehobenen eichtechnischen 

Dienst zählt das Gesamtergebnis der mündlichen Prüfung 

dreifach, bei der Prüfung für den mittleren eichtechni

schen Dienst zweifach. 

(2) Die auf zwei Dezimalstellen zu berechnende Gesamt

prüfungsnote wird aus den Einzelergebnissen der schrift

lichen und dem gemäß Absatz 1 gewerteten Gesamtergeb

nis der mündlichen Priifung gebildet. Die Doppelaufgabe 

wird auch hier zweifach bewertet. 

(3) Für die Bildung der Gesamtprufungsnote gilt im übri

gen folgendes: 

Es erhalten 

die Note »sehr gut« Prufungsteilnehmer mit einer Ge

samtprüfungsnote bis 1,74 einschließlich, 

die Note »gut« Prüfungsteilnehmer mit einer Gesamtpru

fungsnote von 1,75 bis 2,49 einschließlich, 

die Note »befriedigend« Prüfungsteilnehmer mit einer 

Gesamtprüfungsnote von 2,50 bis 3,24 einschließlich, 

die Note »ausreichend« Prufungsteilnehmer mit einer Ge

samtprüfungsnote von 3,25 bis 4,00 einschließlich, 

die Note »mangelhaft« Prüfungsteilnehmer mit einer Ge

samtprufungsnote von 4,01 bis 5,00 einschließlich, 

die Note »ungenügend« Prüfungsteilnehmer mit einer Ge

samtprufungsnote von 5,01 bis 6,00. 

(4) Erhält der Prüfungsteilnehmer die Gesamtprufungs

note »mangelhaft« oder )>Ungenügend«, so hat er die Prü

fung nicht bestanden. 

Abschnitt V 

Rechtsfolgen bei besonderen Vorkommnissen 

§24 

Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 

Beginn der Prüfung zurück oder kommt er der Auffor

derung zur Prüfungsablegung nicht nach, so gilt die Prü

fung als abgelegt und nicht bestanden. Dies gilt nicht, 

wenn der Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er nicht 

Z'Il vertreten hat, die Prüfung nicht ablegen kann. 

(2) Kann ein Prüfungstdlnehmer nach Beginn der schrift

lichen Prüfung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 

die Prüfung nicht oder nur zum Teil ablegen, so gilt fol

gendes: 

a) hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht zwei Drittel der 

schriftlichen Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung 

als nicht abgelegt, 

b) hat der Prüfungsteilnehmer mindestens zwei Drittel 

der schriftlichen Arbeiten gefertigt, so gilt die Prufung 

als abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile sind innerhalb 

einer vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 

bestimmenden Zeit nachzuholen. 

(3) Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüglich zu 

erbringen, ,im I"aHe der Krankheit durch amts ärztliches 

Zeugnis. Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob eine von 

dem Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende Verhinde

rung vorliegt. 

(4) Versäumt ein Prüfungsteilnehmer einen Termin der 

schriftlichen Prüfung ohne genügende Entschuldigung, so 

werden die in diesem Termin zu erbr-ingenden Prüfungs

leistungen mit )>ungenügend« bewertet. 

(5) Prüfungsteilnehmer, die der mündlichen Prüfung un

entschuldigt oder ohne genügende Entschuldigung fern

bleiben, haben die Gesamtprüfung nicht bestanden. 

Täuschungen 

(1) Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 

Prüfung durch Täuschung öder Benutzung nicht zugelas

sener Hilfsmittel zu beeinflussen, so ist die betreffende 

Prüfungsarbeit mi,t »ungenügend« zu bewerten. Als Ver

such der Benutzung,nicht zugelassener Hilfsmittel gilt be

reits der Besitz nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben. 
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(2) In schweren Fällen wird der Prüfungsteilnehmer von 

der Prüfung ausgeschlossen; er hat die Prüfung nicht be

standen. 

(3) Stellt sich nachträglich heraus, daß die Voraussetzun

gen des Absatzes 1 oder 2 vorlagen, so kann das Prü

fungsergebnis widerrufen und die Prüfung für nicht be

standen erklärt oder eine schlechtere Gesamtprüfungsnote 

erteilt werden. Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn seit 

Beendigung der Prüfung mehr als fünf Jahre vergangen 

sind. 

(4) über die Bewertung der Prüfungsarbeit mit »unge

nügend«, den Ausschluß, den Widerruf, die Erklärung der 

Prüfung als nicht bestanden und die Erteilung einer 

schlechteren Gesamtprüfungsnote als »ausreichend« ent

scheidet der Prüfungsausschuß. Gegen seine Entscheidung 

ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

§ 26 

Beeinflussullgsversuch 

Ein PrüfungsteiInehmer, der einen Prüfer zu günstigerer 

Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststellung 

des Prüfungs ergebnisses ~auftragte Person zur Verfäl

schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat 

die Prüfung nicht bestanden. Ist die Prüfung noch nicht 

abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung derselben 

auszuschließen; die Prüfung ist als nicht bestanden zu er

klären. Gegen die Entscheidung des Prüfungsausschusses, 

daß die Prüfung nicht bestanden ist, ist der Verwaltungs

rechtsweg gegeben. 

Abschnitt VI 

§ 27 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 

haben oder von der Prüfung ausgeschlossen wurden, kön

nen die Prüfung wiederholen, wenn sie auf Antrag ihrer 

Anstellungsbehörde zur Wiederholung der Prüfung ange

meldet werden. Die Wiederholung der Prüfung muß spä

testens innerhalb von zwei Jahren erfolgen. PrüfungMeH

nehmer, die die Wiederholungsprüfung nicht bestanden 

haben und sich, sofern die landesrech.tlichen Bestimmun

gen dies zulassen, ein drittes Mal der Prüfung unterzie

hen wollen, können hie·rzu nur ausnahmsweise auf Antrag 

der Anstdlungsbehörde und der zuständigen obersten 

Landesbehörde des Prüfungsteilnehmers im Einverneh

men mit dem Prüfungsausschuß zugelassen werden. In 

diesem Falle bestimmt der Prüfungsausschuß, an welcher 

Priifung der Prüfungsteilnehmer teilzunehmen hat. 

(2) SOfern nach landesrechtlichen Bestimmungen die Mög

lichkeit besteht, eine bestandene Prüfung zur Erzielung 

eines besseren Ergebnisses zu wiederholen, können Prü

fungsteilnehmer auf Antrag ihrer Anstellungsbehörde zur 

Wiederholung der Prüfung, jedoch nur zum nächsten 

Prüfungstermin zugelassen werden. Der Antrag auf Zu

lassung zu dieser Wiederholungsprüfung ist spätestens 

3 Monate nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses 

(§ 29) zu stellen. Prüfungsteilnehmer, die eine bestandene 

Prüfung wiederholen, haben die Wahl, welches Prüfungs

ergebnis sie gelten lassen wollen. Eine drittmalige Zulas

sung zum Zwecke der Notenverbesserung ist unzulässig. 

Abschnitt VII 

§ 28 

Festsetzung der Platzzifler 

(1) Für jeden Prüfungs teilnehmer, der die Prüfung be

standen hat, wird auf Grund der von ihm erzielten Ge

samtprüfungsnote eine Platzziffer festgesetzt. Bei gleicher 

Gesamtprüfungsnote erhält der Teilnehmer mit dem bes

seren Endnotendurchschnitt in den Aufgaben aus dem 

praktischen Eichdienst die niedrigere Platzziffer; bei glei

chem Durchschnitt entscheidet die bessere Endnote in der 

Doppelaufgabe. Bei gleichen Ergebnissen auch. in der 

Doppelaufgabe wird die gleiche Platzziffer erteilt. Bei Er

teilung der gleichen Platzziffer an mehrere Prüfungsteil

nehmer erhält der nächstbeste Teilnehmer die Platzziffer, 

die sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platzziffern 

fonlaufend weitergezählt werden. 

(2) Ausländische Prüfungsteilnehmer werden nicht in das 

Platzziffernverzeichnis aufgenommen. 

§ 29 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Das Prüfungszeugnis wird vom Vorsitzenden des Prü

fungsausschusses unterzeichnet. 

(2) Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfun,gsteilnehmer 

am Schluß der mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 

(3) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden haben, 

erhalten ein Zeugnis, aus dem diePrüfungsgesamtnote 

nach der Notenstufe und die erreichte Platzziffer (mit An

gabe der Zahl der inländischen Prüfungsteilnehmer ein

schließlich derjenigen, welche die Prüfun,g nicht bestan-
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den haben) ersichtlich ist. Wurde die gleiche Platzziffer an 

mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch anzuge

ben, wie viele weitere Prüfungsteilnehmer die gleiche 

Platzziffer erhalten haben. Im Plüfungszeugnis sind fer

ner die in der schriftlichen Prüfung erzielten einzelnen 

Endnoten, die Gesamtnote der mündlichen Prüfung und 

die auf zwei Dezimalstellen errechnete Gesamtpmfungs

note aufzuführen. Gegebenenfalls ist zu vermerken, wie 

oft die Prüfung abgelegt worden ist. 

(4) Im Zeugnis nichtbayerischer Prüfungsteilnehmer wird 

die Platzziffer nur auf Antrag der zuständj,gen Landesbe

hörde angegeben. Ausländischen Prüfungsteilnehmern 

kann im Zeugnis vermerkt werden, daß sie an einer Prü

fung teHgenommen haben, die in der Bundesrepublik 

Deutschland Voraussetzung ist für die Übernahme in den 

gehobenen bzw. mittleren eichtechnischen Dienst. 

(5) Sofern die beamtenrechtlichen Landesvorschriften des 

Prüfungsteilnehmers dies zulassen, kann ihm auf Grund 

einer Beurteilung des Prüfungsausschusses, die von der 

zuständigen Landesbehörde beantragt wird, im Falle des 

Nichtbestehens der Prüfung für den gehobenen eichtech

nischen Dienst die Befähigung für die Laufbahn des mitt

leren eichtechnischen Dienstes zuerkannt werden. 

(6) Die Prüfungsteilnehmer können ·innerhalb eines Jah

res nach Abschluß des Piüfungsverf~hrens Einsicht in ih

re Prüfungsakten nehmen. 

Abschnitt VIII 

Scblußvorschriften 

§ 30 

Obergangsregelung 

(1) Prüfungsteilnehmer, die bei Inkrafttreten dieser Prü

fungsordnung bereits an einem Lehrgang (§ 2) der Eich

schule teilnehmen, legen die Prüfung nach den Vorschrif

ten der Prüfungsordnung der Bayerischen Eichschule für 

den gehobenen und mittleren Dienst vom 20. Juli 1961 

(GVBI S. 199) ab. 

(2) Sie können auf ihren Antrag nach der neuen Pm

fungsordnung geprüft werden. Der Antrag ist schriftlich, 

bis spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn, an den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. 

§ 31 

Anderung von Vorschriften 

In § 8 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 der Zulassungs- und Aus

bildungsordnung für den mittleren und gehobenen tech-

nischen Dienst in der bayerischen Eichverwaltung vom 

28. Mai 1974 (GVBl S.263) ist die Bezeichnung »Prü

fungsordnung der Bayerischen Eichschule für den geho

benen und mittleren eichtechnischen Dienst vom 20. Juli 

1961 (WVMBI S.138)« zU : streichen und durch »Prü

fungsordnung für die Eichschule beim Bayerischen Lan

desamt für Maß und Gewicht für den gehobenen und den 

mittleren eichtechnischen Dienst (PoEich) vom 3. Dezem

ber 1976 (GVBI S. 515)« zu ersetzen. 

§ 32 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft. Gleich

zeitig tritt die Prüfungsordnung der Bayerischen Eich

schule für den gehobenen und mittleren eichtechnischen 

Dienst vom 20. Juli 1961 (GVBI S. 199) außer Kraft. 

MÜNCHEN, den 3. Dezember 1976 

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 

ANTON:Ji\UMANN 

Staats minister 

Anlage 2 

Abkommen iiber die einheitliche Ausbilflung 

uml Priifung llir flen gehobenen und den mittleren 

etchteobnischen Dienst 

Die unterzeichnenden Regierungen der Länder der Bun

desrepublik DeutschIand schließen folgendes Abkommen: 

§ 1 

(1) Die zuständigen Landesbehörden der vertragsschlie

ßenden Länder erlassen möglidlSt übereinstimmende Vor

schriften über die Ausbildung für den gehobenen und 

mittleren eichtechnischen Dienst. 

(2) Die praktische und theoretische Fachausbildung in der 

Eichverwaltung wird durch Lehrgänge und gegebenen

falls Fernkurse ergänzt und durch Prüfungen abgeschlos

sen. 

(3) Für die fachliche Fortbildung der Eichbediensteten, 

insbesondere der Aufstiegsbeamten, werden bei Bedarf 

Lehrgänge eingerichtet. 

(4) Die Teilnahme an den Lehrgängen, Fernkursen und 

Prüfungen kann auch sonstigen inländischen im Eich

wesen tätigen Personen und Ausländern nach näherer Ver-
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einbarung zwischen den dafür zuständigen Stellen und 

dem Leiter der Eichschule beim Bayerischen Landesamt 

für Maß und Gewicht gestattet werden. 

§2 

(1) Die Lehrgänge und Prüfungen werden an der Eich

schule beim Bayerischen Landesamt für Maß und Ge

wicht in München abgehalten. 

(2) Die Prüfungen werden auf Grund der vom Bayeri

schen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr erlas

senen Prüfungsordnung für die Eichschule beim Bayeri

schen Landesamt für Maß und Gewicht für den gehobe

nen und den mittleren eichtechnischen Dienst durchge

führt. 

(3) Das Bayerische Staatsministerium .für Wirtschaft und 

Verkehr wird Prüfungsordnungen gemäß Abs. 2 nur im 

Einvernehmen mit den für das Eichwesen zuständigen 

obersten Landesbehörden der beteiligten Länder erlassen 

oder ändern. 

§3 

(1) Für die Durchführung der Prüfungen wird gemäß den 

Bestimmungen der Absätze 2 und 4 ein Prüfungsaus

schuß an der Eichschule beim Bayerischen Landesamt für 

Maß und Gewicht in München gebildet. 

(2) Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 

und 4 Beisitzern. 

a) Der Vorsitzende ist der Leiter des Bayerischen Lan

desamtes für Maß und Gewicht, für den raU der Ver

hinderung sein Stellvertreter. 

b) Die Beisitzer sind: 

1. der Leiter der Eichschule, für den Fall der Über

nahme des Prüfungsvo'rsitzes oder seiner Verhinde

rung ein Beamter des höheren eich,technischen 

Dienstes 

2. ein Beamter des gehobenen 'eichtechnischen Dienstes 

3. ein Beamter des gehobene~ Verwaltungsdienstes 

4. ein Beamter des höheren eichtechnischen Dienstes 

oder ein der Besoldungsgruppe A 12 oder A 13 an

gehörender Beamter des gehobenen eichtechnischen 

Dienstes, wenn in dem Lande ein Beamter des hö

heren eichtecbnischen Dienstes nicht vorhanden ist. 

(3) Für Prüfungsteilnehmer besonderer Fachrichtungen 

z. B. des Eichdienstes für eleJctrische. Meßgeräte oder für 

Meßgeräte aus Glas kann der Prürungsausschuß zusätz

lich einen Gutachter für die betreffende Fachrichtung hin

zuziehen. 

(4) Die in Absatz 2' Buchstabe b) Nummern 1, 2 und 3 

aufgeführten Beisitzer und ihre Stellvertreter werden dem 

Personal des Bayerischen Landesamtes für Maß und Ge

wicht entnommen und vom Bayerischen Staatsministe

rium für Wirtschaft und Verkehr besteHt. Der in Ab

satz2 Buchstabe b) Nummer 4 genannte Beisitzer und sein 

Stellvertreter werden von den anderen vertrags schließen

den Ländern benannt. Dabei steHen abwechselnd in einer 

für die Prüfungen für den gehobenen eichtechnischen 

Dienst und die Prüfungen für den mittleren eichtechnischen 

Dienst gesonderten alphabetischen Reihenfolge für jede 

Prüfung jeweils ein Land den Beisitzer und das folgende 

Land den Stellvertreter. Verzichtet ein Land auf die Be

stellung, so rückt das im Alphabet nächstfolgende an seine 

Stelle. Bei Verhinderung eines Beisitzers und dessen SteH

vertreters nach Absatz 2 Buchstabe b) Nummer 4 benennt 

das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Ver

kehr den Beisitzer und den Stellvertreter. 

(5) Ein Recht auf Anwesenheit haben: 

a) Je ein Mitglied des Bayerisclten Landespersonalaus

schusses und vergleichbarer Institutionen der anderen 

Länder oder ein von dort beauftragter Beamter bei 

aHen Prüfungen. 

b) Je ein Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundes

anstalt und der zuständigen Landesbehörden bei den 

mündlichen Prüfungen. 

c) Je ein Mitglied des für den Prüfungsteilnehmer zu

ständigen Personalrats bei den mündlichen Prüfungen, 

wenn das Landesrecht dies vorsieht. 

Sie sind berechtigt, Einsicht in, die be~rteten Prüfungs

arbeiten zu nehmen, Mitglieder eines Personalrats jedoch 

nur, soweit durch Landesrecht vorgeschrieben. 

(6) An der Beratung dürfen nur Mitglieder des Prüfungs

ausschusses teilnehmen. Die Anwesenheit weiterer Perso

nen ist ausgeschlossen, wenn sie nicht durch Landesrecht 

vorgeschrieben ist. 

§4 

(1) Die für den Betrieb der Eichschule beim Bayerischen 

Landesamt für Maß und Gewicht in München und die für 

die Prüfung entstehenden Kosten werden von den Ver

tragsschließenden gemeinsam getragen. 
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(2) Zu diesem Zweck. steillen sie jährlich den Gesamtbe

trag der für die Deckung dieser Kosten aufzubringenden 

Mittel fest. 

(3) Der Freistaat Bayern übernimmt hiervon den achten 

Teil als Grundbeitmg. Der Restbetrag wird auf die unter

zeichnenden Länder nach dem Verhältnis ihrer Steuer

einnahmen und ihrer Bevölkerungszahl umgelegt, wobei 

das Verhältnis derSteuereinnahmen für zwei Drittel und 

das der Bevölkerungszahl für ein Drittel dieses Betrages 

maßgeblich ist. Als Steuereinnahmen gelten die im Län

derfinanzausgleich zugrunde gelegten Steuereinnahmen 

der Länder. Die Steuereinnahmen erhöhen oder vermin

dern sich um die Beträge, welche die Länder im Rahmen 

des Länderfinanzausgleichs von anderen Ländern erhalten 

oder an aridere Länder abführen. Maßgebend sind die 

Srteuereinnahmen und die vom Statistischen Bundesamt 

für den 30. Juni festgestelHe Bevölkerungszahl des dem 

HauShaltsjahr zwei J abre vorhergehenden Haushaltsjah

res. 

§5 

(1) Dieses Abkommen tritt nach seiner Unterzeichnung 

durch sämtliche Vertra·gstei:le am 1. Januar 1977 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt das Abkommen über die einheitliche 

Ausbildung und Prüfung für den gehobenen und mittle

ren eichtechnischen Dienst vom 25. Mai 1961 außer Kraft. 

(2) Das Abkommen kann unter Einhaltung einer 6-mona

ligen KündigunJgsfrist zum Schluß eines Haushattsjahres 

von jedem Vertragsteil gekündigt werden. 

BONN, den 2. Dezember 1976 

Für das Land Baden-Württemberg 

Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

In Vertretung 

HOCHSTBTfER 

Für den Freistaat Bayern 

Der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr 

A. JAUMANN 

Für das Land Berlin 

Der Senator für Wirtschaft 

W. LÜD1>R 

Für die Freie Hansestadt Bremen 

Der Senator für Wirtschaft und Außenhandel 

D. TIEDBMANN 

Für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 

DR.NöLLING 

Für das Land Hessen 

Der Hessische Minister für Wirtschaft und Technik 

KARRY 

Für den Niedersiichsischen Ministerpräsidenten 

Der Niedersächsische Minister für Wirtschaft und Verkehr 

In Vertretung 

DR. RÖHLBR 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

In Vertretung 

DR.GRAF 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

Der Minister für Wirtschaft und Verkehr 

In Vertretung 

SCHWARZ 

Für das Saarland 

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft 

In Vertretung 

DR. THOLL 

Für das Land SchIeswig-Holstein 

Der Minister für Wirtschaft und Verkehr 

DR. WBSTPHAL 

Erste Veror(lnung des Kultusministeriums 

zur Änderung der Vm'ordnung des Kultus

ministeriums über die Erhebung 

von Lernmittelgebühren bei den staatlichen 

FachllOchschulen des Landes 

Baden-W Urttembel'g 

Vom 10. Juni 1977 

Auf Grund von § 24 des Landesgebührengesetzes vom 

21. März 1961 (GBl. S. 59) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 

Satz 3 des Fachhochschulgesetzes vom 21. Dezember 1971 
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(GBI. 1972 S. 7) wird im Einvernehmen mit dem Finanz

ministerium verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Kultusminister,iums über die Erhe

bung von Lernmittelgebühren bei den staatlichen Fach

hochschulen des Landes Baden-Württemberg vom 1. Ok

tober 1976 (GBI. S. 571) wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Die Lernmittelgebühr beträgt mindestens 10,- DM 

und höchstens 100,- DM.« 

2. Nach § 3 Abs. 6 werden folgende Absätze 7 und 8 ein

gefügt: 

»(7) Sowei,t dringende Gründe vorliegen, kann anstelle 

von Lernmittelgebühren Auslagenersatz in der tatsäch

lichen Höhe verlangt werden. 

(8) Die Lernmittelgebühren und der Auslagenersatz 

betragen insgesamt höchstens 100,- DM je Semester.« 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt mirt Wirkung vom 1. März 1977 

in Kraft. 

STUTIOART, den 10. Juni 1977 

DR.HAHN 

Veror(lnung des Kultusministeriums 

über die Festsetzung von Zulassungszahlen 

an den Universitäten im \Vintel'semester 1977/70 

und Sommersemester 1978 

(Zulassungszahlenverordnung) 

Vom 21. Juni 1977 

Auf Grund von § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Staatsver

trag über die Vergabe von Studienplätzen vom 10. April 

1973 (GBI. S. 85) sowie § 11 des Gesetzes über die ein

stufige Juristenausbildung in Baden-Württemberg vom 

22. Oktober 1974 (GBI. S.429) in der Fassung des Än

derungsgesetzes vom 10. Februar 1976 (GBI. S. 148) wird 

verordnet: 

§1 

Zulassungszahlen 

(1) Für die in der Anlage genannten, an den Univer

sitäten des Landes Baden-Württemberg eingerichteten 

StUdiengänge werden Zahlen der höchstens aufzuneh

menden Bewerber (Zulassungszahlen) festgesetzt. 

(2) Die Studiengänge sind zum Zwecke der Festsetzung 

von Zulassungszahlen zu Studienganggruppen zusammen

gefaßt: 

a) Studiengänge mit dem Abschluß Diplom, Staatsexa

men soweit nicht für das Lehramt, Theologisches Exa

men, sowie Magister und Promotion ohne vorherigen 

Abschluß sind in die Gruppe 1 eingeordnet; 

b) Studiengänge mit dem Abschh.iß Staatsexamen für das 

Lehramt an Gymnasien oder für das Lehramt an kauf

männischen Schulen sind in die Gruppe 2 eingeordnet. 

(3) Die Zulassungszahlen finden keine Anwendung 

a) in einem Studiengang mit dem Abschluß Magister 

oder Promotion, wenn der Studienbewerber eine Zu

lassung in einem zulassungsbeschränkten ersten Fach 

(Hauptfach) erhalten hat, auf die Zulassung für das 

zweite und das dritte Fach, 

b) in einem Studiengang mit dem Abschluß Lehramt an 

Gymnasien, wenn der Studienbewerber in zwei Fä

chern durch die Zentralstelle für die Vergabe von 

Studienplätzen eine Zulassung erhalten hat, auf di e 

Zulassung für das dritte Fach (Nebenfach). 

(4) Abs. 3 findet für die Studiengänge im Studienfach 

Sport (außer Universität Kadsruhe) sowie den Studien

gang Psychologie an der Universität Mannheim keine An

wendung. 

(5) Abs. 3 Buchst. a) findet im Studiengang Psychologie 

an der Universität Konstanz nur für 11 Studienanfänger 

Anwendung. 

§2 

Zulassungszahlen für Studienan!änger 

Die Zulassungszahlen für Studienanfänger ergeben sich 

aus der Anlage. 

§3 

Zulassungsbegrenzungen !Ur Bewerber, 

die nicht Studienanfänger sind 

(1) Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, werden in 

den Studiengängen 

Biologie 

Medizin 

(an Universität Tübingen 

nur bis Vordiplom) 

(an Universität Freiburg nur im 

vorklinischen Studienabschnitt) 
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Pädagogik 

Pharmazie 

Psychologie 

Rechtswissenschaft 

Sportwissenschaft 

Zahnmedizin 

(nur Universität Tübingen) 

(außer Universität Mannheim) 

(nur Universität Konstanz) 

(nur Universität Tübingen) 

(außer Universität Freiburg) 

zum Weiterstudium im zweiten oder einem höheren Se

mester nur in dem Maße neu aufgenommen, daß die 

Gesamtzahl der Studenten des jeweiligen Semesters die' 

Zulassungszahl des ersten Semesters (Anlage) nicht über

steigt. 

(2) Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, werden 

in den Studiengängen 

Architektur 

Elektrotechnik (nur Universität Stuttgart) 

zum Weiterstudium im zweiten oder einem höheren Se

mester nur in dem Maße aufgenommen, wie in dem sel

ben Fachsemester des selben Studienganges Studien

plätze frei geworden sind. 

(3) Bewerber nach Abs. 1 und 2 können sein: 

a) Studenten, die an einer anderen Universität einen 

entsprechenden Stand im Studium im gleichen Stu

diengang erreicht haben (Wechsel des Studienorts), 

b) Studenten, die als Studienanflinger zugelassen sind, 

denen jedoch in anderen Studiengängen absolvierte 

Studienzeiten ganz oder teilweise anzurechnen sind 

(Wechsel des Studiengangs oder der Hochschulart). 

(4) In den Studiengängen Medizin (klinische Studienab

schnitte) und Zahnmedizin an der Universität Freiburg 

werden Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, nur 

aufgenommen, wenn sie ihren Studienplatz mit einem 

an der gewünschten Universität immatrikulierten Studen

,ten tauschen und beide Studenten den selben Ausbil

dungsstand haben. § 23 Abs.2 der Verordnung des Kul

tusministeriums zur Durchführung des Staatsvertrages 

über die Vergabe von Studienplätzen für die in das Ver

fahren der Zentralstelle für alle Länder einbezogenen 

Studiengänge (Vergabeverordnung - Vergabe-VO) bteibt 

unberührt. 

(5) Den Studenten der Medizin, die an der Universität 

Hohenheim ein zweisemestriges Studium nach der Ap

probationsordnung für Ärzte vom 28. Oktober 1970 

(BGBl. I S. 1458) absolv,iert haben, werden von den Uni

versitäten Freiburg, Heidelberg und Tübingen entspre

chend der zwischen den Universitäten abgeschlossenen 

Obernahmevereinbarung jährlich bis zu 35 Studienplätze 

vorrangig zugewiesen. 

(6) Im übrigen gelten für Bewerber, die nicht Studien

anHinger sind, keine Begrenzungen. 

§4 

lnkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 

in Kraft. 

STUTIGART, den 21. Juni 1977 

DR.HAHN 
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AnJage zur ZuJassungszablenverordnung 

ArtderVergabe Zulassungszahlen 

Studienfach I Universität 
I. Zentral Studienganggruppe I Studienganggruppe 2 
2. Länder Jahr davon Jahr davon 
3. Universität 

1977/78 WS S8 1977/78 WS SS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Agrarbiologie 3 

Hohenheim 79 79 

Agrarökonomie 3 

Hohenheim 41 41 

Allgemeine Agrarwlssenscbaften 1 
Hohenheim 131 131 

Anglistik - Magister 3 

Anglistik - Lebramt 1 

Freiburg 82 77 5 210 205 5 

Heidelberg 74 50 24 150 100 50 

Konstanz 30 30 50 50 

Mannheim 110 75 35 106 70 36 

Stuttgart 35 35 55 55 

Tübingen 81 49 32 220 135 85 

Archäologie 3 

Freiburg 30 25 5 

Heidelberg 20 14 6 

Tübingen 25 25 

Architektur 1 
Karlsruhe 120 120 
Stuttgart 260 260 

Bauingenieurwesen 1 
Karlsruhe 287 287 
Stuttgart 290 290 

Bauingenieurwesen -

Gewerbelebrer 3 
Karlsruhe 10 10 
Stuttgart 20 20 

B etriebswirtscbaft 

(tecbniscb orientiert) 1 
Stuttgart 160 160 

B etriebswirtscbaftslebre 1 
Mannheim 

Diplomhandelslehrer 140 70 70 
Diplomkaufmann 540 270 270 

B iocbemie 3 
Tübingen 60 30 30 
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Studienfach 1 Universität 

1 

Biologie 
Freiburg 
Heidelberg 
Hohenheim 
Karlsruhe 
Konstanz 
Stuttgart 
Tübingen 
Dim 

Chemie 
Freiburg 
Heidelberg 
Hohenheim 
Karlsruhe 
Konstanz 
Stuttgart 
Tübingen 
Ulm 

Cbemieingenieurwesen / 
Verfahrenstechnik 

Karlsruhe 
Stuttgart 

E lektrotechnik 
Karlsruhe 
Stuttgart 

E lektrotechnlk • Gewerbelehrer 
Karlsruhe 
Stuttgart 

E rnäbrungswlssenschaft 
Hohenheim 

tbnologie E 

F reiburg 
Heidelberg 

übingen T 

F orstwlssenschaft 
Freiburg 

Geodäsie 
Karlsruhe 
Stuttgart 

1 Nebenfach möglich. 

Gesetzblatt vom 14. Juli 1977 

ArtderVergabe 

1. Zentral Studienganggruppe 1 
2. Länder 

Jahr davon 
3. Universität 

1977/78 WS 

2 3 4 

1 
70 70 

107 107 
68 68 
18 18 
85 85 
25 25 

121 80 
49 49 

1 
132 132 
130 90 

163 110 
78 78 

125 125 
132 90 
100 100 

1 
151 151 
150 150 

1 
244 244 
120 120 

3 
30 30 
25 25 

3 
26 26 

3 
20 20 
24 12 
20 10 

3 
96 96 

1 
40 40 
40 40 

2 Zahlenangaben nach Schrägstrich sind Nebenfachquoten. 
3 Nebenfach nur in Verbindung mit 1. Hauptfach Biologie möglich. 

275 

Zulassungszahlen 

Studienganggruppe 2/ 2 

Jahr davon 
SS 1977/78 WS SS 
5 6 7 8 

145 145 
60 60 
36 36 
54 40 14 
25 25 
10 10 

41 96 70 26 
20 20 

40 40 
40 50 50 

/221 /221 

53 39 26 13 
1253 1253 

25 25 
42 55 55 

25 25 

12 
10 



276 Gesetzblatt vom 14. Juli 1977 Nr.lI 

ArtderVergabe Zulassungszahlen 

Studienfach /Universität 
L Zentral Studienganggruppe 1 Studienganggruppe 2/ ß 

I 2. Länder Jahr davon Jahr davon 
3. Universität 1977/78 WS SS 1977/18 I WS SS 

1 2 3 4 5 6 7 8 
---" 

Geographie - Diplom. Magister 3 
Geographie. Lehramt 1 

Freiburg 30 25 5 55 50 5 
Heidelberg 44 44 60 60 
Karlsruhe 59 50 9 
Mannheim 5 3 2 20 14 6 
Stuttgart 20 20 30 30 
Tübingen 30 15 15 70 35 35 

Geologie 3 
Freiburg 20 20 
Heidelberg 38 30 8 
Karlsruhe 23 23 
Stuttgart 15 15 
Tübingen 30 20 10 

Geophysik 3 
Karl.~ruhe 16 16 

Germanistik - Magister 3 

Germanistik· Lehramt 1 
Freiburg 48 43 5 310 305 5 
Heidelberg 84 56 28 140 95 45 
Karlsruhe 21 15 6 /321 /251 /71 

Konstanz 34 34 50 50 
Mannheim 10 7 3 100 75 25 
Stuttgart 35 35 65 65 
Tübingen 73 44 29 270 162 108 

Geschichte· Magister 3 

Geschichte - Lehramt 1 
Freiburg 57 52 5 200 195 5 
Heidelberg 61 41 20 110 73 37 
Karlsruhe 7 7 
Konstanz 32 32 70 70 
Mannheim 43 30 13 60 47 13 

Stuttgart 25 25 30 30 
Tübingen 12 8 4 270 162 108 

Haushaltswissenschaft 3 
Hohenheim 58 58 

Informatik 3 
Karlsruhe 121 121 
Stuttgart 85 85 

Klassische Philologie· Magister 3 

1 Nebenfach möglich. 
2 Zahlenangaben nach Schrägstrich sind Nebenfachquoten. 
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ArtderVergabe ZUlassungszahlen 

Studienfach / Universität 1. Zentrlll Studienganggruppe 1 Studienganggruppe 2 
2. LlInder Jahr davon Jahr davon 
3. Universität 

1977/78 WS SS 1977/78 WS SS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Klassische Philologie - Lehramt 2 

Freiburg 13 10 3 40 35 5 
Heidelberg 40 25 15 50 33 17 
Konstanz 35 35 
Mannheim 1 1 46 34 12 
Tübingen 22 13 9 72 43 29 

Kunstgeschichte 3 
Freiburg 10 5 5 
Heidelberg 59 40 19 
Karlsruhe 16 16 
Stuttgart 10 10 
Tübingen 38 38 

LebensmittelchemJe 3 
Karlsruhe 15 8 7 
Stuttgart 10 10 

Lebensmitteltechnologie 3 
Hohenheim 39 39 

Lehramt an Kaufmännischen 
Scbulen 3 

Tübingen 118 118 

Luftfabrttecbnik 3 
Stuttgart 165 165 

Maschinenbau 1 
Karlsruhe 313 313 
Stuttgart 300 300 

Mascbinenbau - Gewerbelehrer 3 
Karlsruhe 69 69 
Stuttgart 70 70 

Mathematik 1 
Freiburg 174 174 100 100 
Heidelberg 189 126 63 115 77 38 
Karlsruhe 115 115 119 119 
Konstanz 80 80 48 48 
Mannheim 75 75 41 41 
Stuttgart 60 60 45 45 
Tübingen 92 92 139 139 
Ulm 90 90 45 45 

Medizin 1 
Frei burg 361 181 180 
Heidelberg 551 276 275 
Hohenheim 104 52 52 
Tübingen 240 120 120 
Ulm 288 288 
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ArtderVergabe Zulassungszahlen 

Studienfach /Universität 
1. Zentral Studienganggruppe 1 Studienganggruppe 2/ 2 

2. Länder Jahr davon Jahr davon 
3. Universität 

]977/78 WS SS 1977/78 WS SS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Metallkunde 3 

Stuttgart 20 20 

Meteorologie 3 

KarIsruhe 13 13 

Mineralogie 3 

Freiburg (einschließlich 

Kristallographie) 20 20 

Heidelberg 64 50 14 

Karlsruhe 21 15 6 
Stuttgart 10 10 
Tübingen 18 12 6 

Pädagogik 1 
Freiburg ]5 15 50 50 
HeideJberg 62 41 21 31 21 10 
Konstanz 0 0 

Mannheim 0 0 
Stuttgart 0 0 
Tübingen 110 110 53 53 

Pharmazie 1 
Freiburg 80 40 40 

Heidelberg 96 48 48 
Tübingen 110 55 55 

Philosophie - Magister 3 

Philosophie - Lehramt 2 
Freiburg 15 10 5 20 15 5 
Heidelberg 59 45 14 12 9 3 
KarIsruhe 20 15 5 
Konstanz 39 39 19 19 
Mannheirn 14 10 4 27 20 7 
Stuttgart 20 20 0 
Tübingen 40 40 28 28 

Physik ] 

Frei burg 125 125 40 40 
Heidelberg (einschließlich 

Astronomie) 233 117 116 70 35 35 
Hohenheim /141 /141 

KarJsruhe 115 115 70 70 
Konstanz 50 50 35 35 
Stuttgart 90 90 30 30 
Tübingen 185 185 104 104 
DIrn 114 114 50 50 

1 Nebenfach möglich. 
····,···,···············1 

2 Zahlenangaben nach Schrägstrich sind Nehenfachquoten. 
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ArtderVergabe Zulassungszahlen 

Studienfach / Universität 
1. Zentral Studienganggruppe 1 Studienganggruppe 2 
2. Länder Jahr davon Jahr davon 
3. Universität 

1977/78 WS SS 1977/78 WS SS 

I 2 3 4 S 6 7 8 

Politologie - Magister 3 

Politologie - Lehramt 1 
Freiburg 74 69 5 45 40 5 
Heidelberg 52 40 12 20 15 5 
Konstanz - 20 20 

Mannheim 30 30 51 51 

StuUgart 15 15 5 5 
Tübingen 60 60 50 50 

Psychologie 1 
Frei burg 51 51 
Heidelberg 106 106 
Konstanz 49 49 
Mannheim 75 75 
Tübingen 110 110 

Rechtswissenschaft 1 
Freiburg 503 498 5 
Heidelberg 478 239 239 
Konstanz 130 130 
Mannheim 250 250 
Tilbingen 515 350 165 

Regionalwissenschaft 3 
Karlsruhe 17 17 

Romanistik - Magister 3 

Romanistik - Lehramt 1 
Freiburg 69 64 5 145 140 5 
Heidelberg 100 67 33 125 84 41 
Konstanz 29 29 45 45 
Mannheim 66 55 11 65 54 11 
Stuttgart 35 35 45 45 
Tübingen 45 27 18 150 90 60 

Slavistik - Magister 3 

Slavistik - Lehramt 2 
Freiburg 20 15 5 
Heidelberg 38 25 13 50 34 16 
Konstanz 28 28 30 30 
Mannheim 14 14 25 25 
Tübingen 24 14 10 30 18 12 

Sozial- und WirtschaftswIssen-
schaftliches Grundstudium 3 

Konstanz 250 250 
Politologie 
Soziologie 

Verwaltungswissenschaft 
Wirtschaftswissenschaft 
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ArtderVerga.be Zul assungsUlhlen 
-

Studienfach I Universität 
1. Zentral Studienganggruppe 1 Studienganggruppe 2/ 2 

2. LlInder Jahr davon Jahr davon 
3. Universität 

1977178 WS SS 1977/78 WS S8 

1 2 3 4 S 6 7 8 

Soziologie 3 
Freiburg 38 38 
Heidelberg 40 40 
Mannheim 90 90 
Stuttgart 1151 /151 

Tübingen 46 46 

Sport ~ Magister 3 

Sport ~ Lehramt an Gymn. 2 
Freiburg 5 5 125 125 
Heidetberg 9 9 145 145 
Kadsruhe 58 40 18 
Tübingen 68 68 

Sport-Lehramt an 

Idi m. Schulen 3 
Tübingen {71 { 71 

Technische Kybernetik 3 
Stuttgart 50 50 

V olkskunde 3 
Freiburg 20 15 5 

Volkswirtschaft 1 
F reiburg 279 274 5 
Heidelberg 313 200 113 
Karlsruhe 89 89 
Mannheim 160 80 80 
Tübingen 192 192 

Wirtschaftsingenieurwesen 3 
Karlsruhe 286 286 

Wirtschaftswissenschaften 1 
Hohenheim 158 158 

Zahnmedizin 1 
Freiburg 92 46 46 
Heidelberg 42 21 21 
Tübingen 80 40 40 

1 Nebenfach möglich. 

2 Zahlenangaben nach Schrägstrich sind Nebenfachquoten. 
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Verordnung des Kultusministeriums 

übet' die Vergabe von StudienIllätzen in 

Studiengängen a11 den baden-württembcrgischen 

Hochschulen, fü.' die ZulassunlJszaltien 

festgesetzt sind 

Vom 30. Juni 1977 

Auf Grund von § 3 Abs. 2 des Gesetzes zum Staatsver

trag über die Vergabe von Studienplätzen vom 10. April 

1973 (GBL S 85), geändert durch Gesetz vom 16. De

zember 1975 (GEl. S. 864), wird verordnet: 

ERSTER ABSCHNITT 

Durchfiihrung eines zentralen Vergabeverfahrens für 

wissenschaftliche Hochschulen nach Artikel 2 Abs. 2 des 

Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen. 

§ 1 

Gemeinsames zentrales Bewerbungs- und 

StudienplatzverteilUllgsverfahrell 

(1) Für die in der Anlage genannten, mit'" gekennzeich

neten Studiengänge an den staatlichen wissenschaftlichen 

Hochschulen des Landes Baden-Württemberg wird die 

zentrale Vergabe der Studienplätze durch die Zentral

stelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund 

angeordnet. 

(2) Die Studienplätze der in der Anlage genannten Stu

diengänge werden in einem gemeinsamen zentralen Be

werbungs- und Studienplatzverteilungsverfahren nach 

Artikel 2 Abs. 2 des Staatsvertrages für die Länder Ba

den-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen zusammen mit den Studienplätzen 

der Studiengänge vergeben, die in Anlage 1 der Verord

nung des Kultusministeriums zur Durchführung des 

Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen für 

die in das Verfahren der Zentralstelle für alle Länder 

einbezogenen Studiengänge (Vergabeverordnung - Ver

gabe VO) vom 1. Juni 1977 (GBI. S. 197) bezeichnet sind. 

(3) Für die Vergabe dieser Studienplätze gelten die Vor

schriften der in Absatz 2 genRIllten Verordnung. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Vergabe von Studienplätzen in Studiengängen, die nicht 

in ein Vel'fabren der Zentralstelle für die Vergabe von 

Studienpliitzen in Dortmund (nachfolgend ZentralsteUe 

genannt) gemäß Vergabe VO vom 1. Juni 1977 (Gßl. 

S. 197) oder gemäß dem Ersten Absdmitt dieser Ver-

ordnung einbezogen sind. 

§2 

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Die nachfolgenden Vorschriften finden Anwendung 

auf die nicht in ein Verfahren der Zentralstelle einbezo

genen Studiengänge und Bewerbergruppen an den Uni

versitäten, Pädagogischen Hochschulen, der Berufspäd

agogischen Hochschule StuUgart und den Fachhochschu

len mit Ausnahme der Fachhochschulen im Sinne des 

§ 29 des Fachhochschulgesetzes vom 21. Dezember 1971 

(GBL 1972 S. 7), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

3. März 1976 (GDI. S. 217) - im folgenden Hochschu

len genannt -, für die gemäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes 

zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen 

vom 10. April 1973 (GBL S. 85) die Zulassungszahlen 

der aufzunehmenden Bewerber festgesetzt sind. 

(2) Im Sinne dieser Verordnung ist: 

1. Studiengang 

das durch eine Prüfungsordnung oder Studienordnung 

geregelte, auf einen bestimmten berufsqualifizierenden 

Abschluß oder ein bestimmtes Ausbildungsziel ausge

richtete Studium eines Studienfachs. Als ein Studien

gang gilt auch das Studium mehrerer Studienfächer, 

wenn der Bewerber eine Magisterprüfung oder eine 

Promotion als ersten qualifizierenden Abschluß an

strebt; 

2. Studiengangkombination 

das Studium von zwei oder mehl' Studienfächern mit 

demselben Lehramtsabschluß; 

3. Studienanfänger 

ein Bewerber, der in dem Studiengang, für den er die 

Zulassung beantragt, bisher noch nicht an einer Hoch

schule im Geltungsbereich des Staatsvertrages einge

schrieben ist oder eingeschrieben gewesen ist; 

4. Studienort 

eine Hochschule oder ein Teil einer Hochschule; 

5. Vergabeverfahren 

die auf einen Zulassungstermin (Sommersemester oder 

Wintersemester) bezogene Vergabe von Studien

plätzen. 

§3 

Zulassungsantrag 

(1) Der Zulassungs antrag ist an die Hochschule zu rich

ten. Er muß dort innerhalb der nachstehend genannten 

Ausschlußfristen eingegangen sein: 



282 Gesetzblatt vom 14. Juli 1977 Nr.tl 

für das Sommersemester bis zum 15. Januar, 

für das Wintersemester bis zum 15. Juli. 

Der Zulassungsantrag gilt nur für das im Antragsvor

druck bezeichnete Vergabeverfahren. 

Führt eine Hochschule ein zentrales Studienplatzvergabe

verfahren für mehrere Hochschulen durch, bestimmen 

die beteiligten Hochschulen an wen der Zulassungsantrag 

zu richten ist. 

(2) Anträge, die der Bewerber nach dieser Verordnung 

ergänzend zum Zulassungsantrag stellen kann, sind mit 

dem Zulassungsantl'ag zu stellen. 

(3) Stellt ein Bewerber mehrere Zulassungsanträge, wird 

nur über den letzten fristgerecht eingegangenen Zulas

sungsantrag entschieden. 

(4) Die Hochschule bestimmt die Form des Zulassungs

antrags und der Anträge nach Absatz 2. Sie bestimmt 

auch die Unterlagen, die den Anträgen mindestens beizu

fügen sind, sowie deren Form. Tm übrigen ist sie nicht 

verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu er

mitteln. 

(5) Der Bewerber kann in seinem Zulassungsantrag bis 

zu acht Studiengänge oder Studiengangkombinationen 

benennen. Hierbei sind der an erster Stelle genannte Stu

diengang oder die an erster Stelle genannte Studiengang

kombination der Hauptantrag, die weiteren Benennun

gen in der angegebenen Reihenfolge Hilfsanträge. 

(6) Bewerber für ein Zweitstudium (§ 12) können ab

weichend von Absatz 5 Satz 1 nur einen Studiengang 

oder eine Studiengangkombination benennen. 

(7) Im Falle des Abs. 1 Satz 4 kann der Bewerber für 

jeden Studiengang und jede Studiengangkombination die 

gewünschten Studienorte in einer Reihenfolge benennen. 

(8) Bei Bewerbungen für Studiengangkombinationen hat 

der Bewerber für jede gewählte Studiengangkombination 

die gewünschten Studiengänge anzugeben. Hierbei muß 

er auch die Studiengänge angeben, die von einem Verfah

ren der Zentralstelle erfaßt sind; er soll auch die Studien

gänge angeben, die er abgeschlossen hat oder in denen er 

bereits eingeschrieben ist. 

(9) Der Zulassungsantrag kann nur auf eine zum Zeit

punkt der Antragstellung bereits vorliegende Berechti

gung für den gewählten Studiengang (Hochschulzugangs

berechtigung) gestützt werden. Setzt der Erwerb einer 

Hochschulzugangsberechtigung für einen bestimmten 

Studiengang neben einem Schulabschluß eine weitere 

Prüfung oder die erfolgreiche Ableistung einer fach

praktischen Ausbildung voraus, ist der Zulassungsantrag 

gleichwohl zulässig; die entsprechenden Nachweise sind 

bei der Einschreibung vorzulegen. 

Deutsche Staatsangehörige, die aus zwingenden Grün

den an einer deutschen Auslandsschule oder einer deut

schen Schule im Ausland die Hochschulreife erwerben, 

sind Qerechtigt, sich bereits nach 12 Schuljahren mit dem 

Zeugnis des 12. Schuljahres um einen Studienplatz zu 

bewerben; das Zeugnis des 12. Schuljahres ist dem Ver

gabeverfahren zugrunde zu legen. Deutsche Staatsange

hörige, die an einem United World College of the Atlan

tic die englische Reifeprüfung ablegen, sind berechtigt, 

sich bereits mit dem Abgangszeugnis des United World 

College of the Atlantic um einen Studienplatz zu bewer

ben; das Abgangszeugnis ist dem Vergabeverfahren zu

grunde zu legen. Die Zuweisung des Studienplatzes er

folgt vorbehaltlich der späteren Vorlage des Reifezeug

nisses. 

(10) Legt der Bewerber mehrere Hochschulzugangsbe

rechtigungen vor, soll er für jeden ,gewählten Studien

gang oder jede gewählte Studiengangkombination die 

Hochschulzugangsberechtigung bezeichnen, auf die er 

den Zulassungsantrag stützt. Fehlt eine derartige Be

zeichnung, wird dem Zulassungsantrag die zuerst erwor

bene Hochschulzugangsberechtigung zugrunde gelegt. 

§ 12 bleibt unberührt. 

(11) Wird einem Bewerber von der Zentralstelle ein Stu

dienplatz zugewiesen und hat der Bewerber in seinem 

Zulassungsantrag gegenüber der Zentralstelle für den im 

Zulassungsbescheid bezeichneten Studiengang erklärt, 

daß er die Anrechnung von Studienleistungen eines ande

ren Studienganges beantragt, so gilt sein Zulassungsantrag 

auch als form- und fristgerechter Zulassungsantrag bei 

der im Zulassungsbescheid bezeichneten Hochschule für 

das höhere Fachsemester. Dies gilt entsprechend für Be

werber, die für den im Zulassungsbescheid genannten 

Studiengang bereits immatrikuliert waren. 

§4 

Besondere Erklärungspflichten 

Deutsche Bewerber haben in dem Zulassungsantrag zu 

erklären, ob sie an einer Hochschule im Geltungsbereich 

des Staatsvertrages 

1. nach dem 30. September 1974 als ordentlich Studie

rende eingeschrieben waren und für welche Zeit, 

2. ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben. 
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§5 

Ablauf des Vergabeverfahrens 

(1) Zunächst wird nur über die Hauptanträge entschie

den (Hauptverfahren) Die freigebliebenen und wieder 

verfügbar gewordenen Studienplätze werden in Nach

rückverfahren vergeben; hierbei wird auch über die Hilfs

anträge entschieden. 

(2) Soweit erforderlich, werden mehrere Nachrllckver

fahren durchgeführt. An einem Nachrückverfahren neh

men alle Bewerber teil, die bis zu diesem Zeitpunkt auf

grund ihres Zulassungsantrags noch nicht zugelassen sind. 

(3) Fordert die Hochschule bisher nicht zugelassene Be

werber zu einer Erklärung darüber auf, ob sie im Falle 

der Zuweisung eines Studienplatzes im Nachrückverfah

ren die Einschreibung für den betreffenden Studiengang 

beantragen, ist die Erklärung bis zu dem von der Hoch

schule zu bestimmenden Termin abzugeben. Erklärt sich 

ein Bewerber innerhalb dieser Frist nicht oder erklärt er, 

daß er auf die Zuweisung eines Studienplatzes im Nach

rllckverfahren verzichtet, nimmt er an Nachrückverfahren 

in diesem Studiengang nicht mehr teil. 

(4) Die Hochschulen können im Vergabeverfahren die 

Zahl der Studienplätze zugrunde legen, die unter Berück

sichtigung von Oberbuchungsfaktoren errechnet wird. Die 

Überbuchungsfaktoren werden je Studiengang und Stu

dienort festgesetzt; dabei sind die Erkenntnisse über die 

in früheren Vergabeverfahren nicht angenommenen Stu

dienplätze zu berücksichtigen. 

§6 

Verteilungsverfahren 

Übersteigt im Fall des § 3 Abs. 1 Satz 4 die Zahl der 

Bewerber die Gesamtzahl der Studienplätze nicht, werden 

die Studienplätze nach den Vorschriften des § 17 zuge

wiesen. 

§7 

Auswahlverfahren 

(1) übersteigt die Zahl der Bewerber die Gesamtzahl 

der Studienplätze, werden die Bewerber nach den Vor

schriften der §§ 8-16 und 18 ausgewählt. 

(2) Von der Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 

(§ 9) und der Wartezeit (§ 10) sind Bewerber ausgeschlos

sen, die bereits einen anderen Studiengang oder eine 

andere Studiengarrgkombination an einer Hochschule im 

Gettnngsbereich des Staatsvertrages erfolgreich abge

schlossen haben. 

§8 

Quoten 

(1) Von den für Studienanfänger je Studiengang festge

setzten Zulassungszablen sind vorweg abzuziehen 

1. zwölf vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte 

(§ 11) 

2. acht vom Hundert für ausländische und staatenlose 

Bewerber (§ 18) 

3. fünf vom Hundert für die Auswahl der Bewerber für 

ein Zweitstudium (§ 12) 

4. darüber hinaus bei den Fachhochschulen für Sozial~ 

wesen fünfzehn vorn Hundert für Bewerber ohne 

Fachhochschnlreife, die nach den Vorschriften des 

Kultusministeriums (Erlasse vom 16. April 1971 und 

5. Mai 1971 H (In) 031/459 (K.u.V. S. 785), vom 

30. Juli 1971 H (In) 031-1-2/3 (K.u.V. S. 1428), vom 

20. April 1972 H (In) 031-1-2/17 (K.u.V. S. 676), vom 

24. Juli 1972 H (lI!) 031-1-2/21, vom 26. Juli 1973 

UB 2352-2/83 und vom 11. September 1973 UB 

2352-2/195) für eine Übergangszeit ohne Fachhoch

schulreife zugelassen werden können (§ 15). 

Die Quote gemäß Satz 1 Ziff. 2 gilt nicht für die Studien

gänge Deutsch als Fremdsprache (Universität Freiburg) 

sowie Angewandte Deutsche Philologie und Vorsemester 

Deutsch (Universität Heidelberg). Diese Studiengänge 

sind in der Regel Ausländern vorbehalten. 

Sind gemäß § 13 Abs. 4 und 5 so viele Bewerber vorab zu

gelassen, daß die verbleibenden Studienplätze nicht mehr 

für die Quoten nach Satz 1 Nummern 1 bis 4 ausreichen, 

so werden nur anerkannte HIirtefälle berücksichtigt. Noch 

freibleibende Studienplätze werden in der Quote nach 

Absatz 2 Nt. 1 vergeben. 

Sind für die Vergabe nach Satz 1 Nummern 1 bis 4 we

niger zu berücksichtigende Bewe(b~r vorhanden als Stu

dienplätze, so werden freibleibende Studienplätze nach 

Absatz 2 vergeben. 

(2) Die in einem Studiengang nach Abzug der Quoten 

gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 4 verbleibende 

Anzahl dl(r Studienplätze für Studienanfänger wird an 

deutsche Bewerber wie folgt vergeben: 

1. zu sechzig vom Hundert an Bewerber, die nach dem 

Grad der Qualifikation 

2. im übrigen an Bewerber, die nach der Dauer der Zeit 

seit dem Erwerb der Berechtigung für den gewählten 

Studiengang (Wartezeit) 

ausgewählt werden. 
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(3) Bei der Berechnung der Quoten nach Absatz 1 und 

Absatz 2 Nummer 1 wird gerundet. 

§9 

Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 

(1) Bei der Auswahl der Bewerber nach dem Grad der 

Qualifikation (§ 8 Abs. 2 Nr. 1) wird der Rang der Be

werber durch die Gesamtnote oder die Durchschnittsnote 

bestimmt, die nach den Absätzen 2 bis 11 zu ermitteln ist. 

Wird eine solche Gesamtnote oder Durchschnittsnote 

nach den Absätzen 2 bis 11 nicht nachgewiesen, ist der 

Bewerber von der Auswahl nach dem Grad der Quali

fikation ausgeschlossen. 

(2) Bei Abiturzeugnissen auf der Grundlage derVereinba

rung über die gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen 

der allgemeinen Hochschulreife, die an Gymnasien mit 

neugestalteter Oberstufe gemäß Beschluß der Kultusmi

nisterkonferenz vom 7. Mai 1971 (GMBl. S. 227), der 

Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Ober

stufe in der Sekundarstufe 11 gemäß Beschluß der Kul

tusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 (GMBl. S. 599) 

und der Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nicht

schüler entsprechend der Neugestaltung der gymnasialen 

Oberstufe in der Sekundarstufe 11 gemäß Beschluß der 

Kultusministerkonferenz vom 13. September 1974 (GMBl. 

S. 542) erworben wurden und eine Gesamtnote enthal

ten, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, 

wird diese von der Hochschule bei der Rangplatzbestim

mung zugrunde ,gelegt. Enthält das Abiturzeugnis keine 

solche Gesamtnote, aber eine Gesamtpunktzahl, wird von 

der Hochschule die Gesamtnote (N) aus der Gesamt

punktzahl (P) nach der Formel 

2 P 
N=5---

3 180 
errechnet; eine Gesamtpunktzahl über 840 ergibt die 

Note 1,0. Die Gesamtnote wird auf eine Stelle nach dem 

Komma errechnet; es wird nicht gerundet 

(3) Bei Reifezeugnissen auf der Grundlage der Verein

barung über die gegenseitige Anerkennung der an Gym

nasien erworbenen Zeugnisse der allgemeinen Hochschul

reife gemäß Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 

20. März 1969 (GMBl. S. 161) wird die allgemeine Durch

schnittsnote unter Berücksichtigung der Sätze 2 bis 10 

aus dem arithmetischen Mittel der Noten des Reifezeug

nisses einschließlich der Noten für die im 11. und 12. 

Schuljahr abgeschlossenen Fächer gebildet. Weist das 

Reifezeugnis eine Note für das Fach Gemeinschaftskunde 

aus, werden die Noten für die Fächer Geschichte, Erd

kunde, Sozialkunde und Philosophie sowie für sonstige 

Fächer, die in dem Reifezeugnis als zu dem Fach Ge

meinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, nicht gewer

tet. Weist das Reifezeugnis keine Note für das Fach Ge

meinschaftskunde aus, ist diese aus dem arithmetischen 

Mittel der Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, 

Sozialkunde und Philosophie oder für die Fächer, die in 

dem Reifezeugnis als zu dem Fach Gemeinschaftskunde 

gehörig ausgewiesen sind, zu bilden. Ist in dem Reife

zeugnis eine Note für das Fach Geschichte mit Gemein

schaftskunde ausgewiesen, gilt diese Note als Note für 

das Fach Geschichte und als Note für das Fach Sozial

kunde. Bei der Bildung der Note für das Fach Gemein

schaftskunde wird gerundet. Ist in dem Reifezeugnis ne

ben den Noten für die Fächer Biologie, Chemie und 

Physik eine Gesamtnote für den naturwissenschaftlichen 

Bereich ausgewiesen, bleibt diese bei der Errechnung der 

Durchschnittsnote außer Betracht. Noten für die Fächer 

Religionsiehre, Ethik, Kunsterziehung, Musik und Lei

besübungen bleiben außer Betracht, es sei denn, daß 

der Bewerber die Zulassung zu einem entsprechenden 

Studiengang beantragt. Noten für die Fächer Kunst

erziehung, Musik un\i Leibesübungen werden gewertet, 

soweit sie Kernpflichtfächer waren. Noten für zusätzliche 

Unterrichtsveranstaltungen und für Arbeitsgemeinschaf

ten bleiben unberücksichtigt. Die Durchschnittsnote wird 

auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht 

gerundet. Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der 

Schule, die besonderen Durchschnittsnoten für bestimmte 

Studiengänge nach Satz 7 werden auf Antrag der Bewer

ber von der Schule in dem Reifezeugnis oder einer be

sonderen Bescheinigung ausgewiesen. Für Reifezeugnisse, 

die vor dem 1. April 1975 erworben wurden, ermittelt 

die Hochschule die Durchschnittsnoten, soweit sie nicht 

von der Schule ausgewiesen sind. 

(4) Bei Reifezeugnissen auf der Grundlage der Vereinba

rung über Abendgymnasien ,gemäß Beschluß der Kultus

ministerkonferenz vom 3./4. Oktober 1957 (GMBl. 1958 

S. 135) in der Fassung des Beschlusses vom 8. Oktober 

1970 (GMBl. S. 667) und der Vereinbarung über die 

Institute zur Erlangung der Hochschulreife (Kollegs) ge

mäß Beschluß der Kultusininisterkonferenz vom 7./8. Juli 

1965 (GMBl. 1966 S. 196) wird die Durchschnittsnote 

aus dein arithmetischen Mittel der Noten des Reifezeug

nisses mit Ausnahme der Noten für die Fächer, die in 

dem Reifezeugnis oder einer besonderen Bescheinigung 

als vorzeitig abgeschlossen ausgewiesen sind, gebildet. 



Nr.11 Gesetzblatt vom 14. Juli 1977 285 

Absatz 3 Sätze 2 bis 7 und 10 findet Anwendung. Ent

hält das Reifezeugnis nur eine Gesamtpunktzahl, wird 

die Durchschnittsnote nach der Formel des Absatzes 2 

Satz 2 errechnet. Ist die Durchschnittsnote nicht von der 

Schule ausgewiesen, wird sie von der Hochschule nach 

den Sätzen 1 und 2 errechnet. 

(5) Bei Zeugnissen auf der Grundlage der Vereinbarung 

über die befristete gegenseitige Anerkennung von Zeug

nissen der fachgebundenen Hochschulreife an zur Zeit be

stehenden Schulen, Schulformen bzw. -typen gemäß Be

schluß der Kultusministerkonferenz vom 25. November 

1976 (GMBl. 1977 S. 76) und auf der Grundlage der Ver

einbarung über die gegenseitige Anerkennung von Zeug

nissen an Berufsoberschulen gemäß Beschluß der Kultus

ministerkonferenz vom 25. November 1976 (GMBl. 1977 

S 79) fiinden die Absätze 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 

(6) Bei sonstigen HochschulzugaogsberechLigungen, die 

im Geltungsbereich des Staatsvertrages erworben wurden 

und eine Gesamtnote oder eine Durchschnittsnote enthal

ten, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, 

wird diese von der Hochschule bei der Rangplatzbestim

mung zugrunde gelegt. 

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die im 

Geltungsbereich des Staatsvertrages erworben wurden 

und nur Einzelnoten im Rahmen eines sechtsstufigen No

tensystems enthalten, wird von der Hochschule eine 

Durchschnittsnote unter entsprechender Anwendung des 

Absatzes 3 Sätze 2 bis 7 und 10 aus dem arithmetischen 

Mittel der Noten gebildet; Noten für die gegebenenfalls 

im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossenen Fächer sowie 

Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für 

Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt. 

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigijngen, die 

im Geltungsbereich des Staatsvertrages erworben wurden 

und weder eine Gesamtnote, die auf eine Stelle nach dem 

Komma bestimmt ist, noch Einzelnoten im Rahmen eines 

sechsstuiigen Notensystems enthalten, hat der Bewerber 

eine Gesamtnote durch eine besondere Bescheinigung 

nachzuweisen, die von der für die Abnahme der ent

sprechenden Prüfung zuständigen Stelle oder von der 

obersten Landesbehörde auszustellen ist, unter deren 

Aufsicht diese Prüfung durchgeführt worden ist. Bei Be

stimmung der Gesamtnote sind einzelne Prüfungsleistun

gen, die der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde lie

gen, zur Beurteilung heranzuziehen. Die Gesamtnote wird 

auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird 

nicht gerundet. 

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die außerhalb 

des Geltungsbereichs des Staatsvertrages erworben wur

den, hat der Bewerber eine Gesamtnote durch eine be

sondere Bescheinigung nachzuweisen, die von der für 

seinen Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für 

das Schulwesen auszustellen ist; abweichende Zuständig

keitsregelungen bleiben unberührt. Hat der Bewerber 

keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertra

ges, ist das Kultusministerium zuständig. Bei der Bestim

mung der Gesamtnote sind einzelne Prüfungsleistungen, 

die der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde liegen 

und das Ergebnis einer ergänzenden Prüfung im Gel

tungsbereich des Staatsvertrages gleichgewichtig zur Be

urteilung heranzuziehen; die Vorschriften der vorstehen

den Absätze sind sinngemäß zu berücksidl1igen. Die 

Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 

bestimmt; es wird nicht geruncfet. 

(10) Bei Hochschulzugangsberecbtigungen, die aufgrund 

einer Abschlußprüfung unter dem Vorsitz eines Prüfungs

beauftragten der Kultusministerkonferenz an deutschen 

Schulen im Ausland und an Privatschulen im deutsch

sprachigen Ausland erworben wurden, wird die Durch

schnittsnote durch den Prüfungsbeauftragten bescheinigt. 

Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 

Komma bestimmt; es wird nicht gerundet. 

(11) Bei Zeugnissen der Fachhochschulreife wi:rd für die 

Rangbestimmung der Bewerber für einen Fachhochschul

studiengang die Durchschnittsnote aus dem arithmeti

schen Mittel der Noten dieses Zeugnisses gebildet. Die 

Noten für die Fächer Religion, Ethik, Musik, Kunst

erziehung und Leibesübungen werden nur gewertet, so

weit sie Kernpftichtfächer waren. Noten für zusätzliche 

Unterricb.tsveranStaltungen, soweit ihr Besuch nicht für 

den Erwerb der Fachhochschulreife erforderlich war, und 

für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt. Die 

Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 

errechnet; es wird nicht gerundet. Die Absätze 6 bis 10 

sind entsprechend anzuwenden. 

(12) Bewerber, die eine Studien.gangkombination gemäß 

§ 14 gewählt haben, die mehrere von der Hochschule 

zuzuweisende Studiengänge enthält, werden, wenn für 

diese Studiengänge unterschiedliche Durchschnittsnoten 

maßgebend sind, bezüglich aller Studiengänge dieser Stu

diengangkombination nach Maßgabe der günstigeren 

Durchschnittsnote in die Rangliste nach Eignung und 

Leistung gemäß § 14 Abs. 3 aufgenommen. Entspre-
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chendes gilt für die Auswahl bei Ranggleichheit gemäß 

§ 16 Abs. 2. 

§ 10 

Auswahl nach Wartezeit 

(1) Bei der Auswahl der Bewerber nach Wartezeit (§ 8 

Abs. 2 Nr. 2) wird der Rang des Bewerbers durch die 

Zahl der Halbjahre bestimmt, die seit dem Erwerb der 

Hochschulzugangsberechtigung verstrichen sind. Sofern 

für eine Hochschulzugangsberechtigung neben dem 

Schulabschluß die erfolgreiche Ableistung einer fachprak

tischen Ausbildung vorausgesetzt wird, bleibt der Zeit

punkt des Abschlusses dieser Ausbildung außer Betracht. 

Der Bewerber, dessen Hochschulzugangsberechtigung in 

einem früheren Halbjahr als erworben gilt, hat den Vor

rang. Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschul

zugangsberechtigung nicht' nachgewjesen, ist der Bewer

ber von der Auswahl nach der Wartezeit ausgeschlossen. 

(2) Halbjahre im Sinne des Absatzes 1 sind die Zeit vom 

1. April' bis zum 30. September eines J abres und die 

Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März 

des folgenden Jahres. Es werden nur Halbjahre gezählt, 

die vom Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangs

berechtigung bis zum Beginn des Semesters, für das die 

Zulassung beantragt wird, in vollem Umfang verstrichen 

sind. Als Beginn des Semesters gilt für das Sommerseme

ster der 1. April und für das Wintersemester der 1. Ok

tober. 

(3) Die Zahl der Halbjahre nach Absatz 2 wird erhöht 

um 

1. 4, wenn der Bewerber vor dem Erwerb der Hochschul

zugangsberechtigung einen berufsqualifizierenden Ab

schluß außerhalb der Hochschule erlangt hat, 

2. 1, wenn der Bewerber nach dem Erwerb der Hoch

schulzugangsberechtigung einen berufsqualifizierenden 

Abschluß außerhalb der Hochschule erlangt oder eine 

Berufstätigkeit von mindestens dreijähriger Dauer 

ausgeübt hat, 

3. 1, wenn der Bewerber wegen der Erfüllung von Un

terhaltspflichten, wegen der Erfüllung von Dienst

pflichten nach Artikel 12 a des Grundgesetzes oder 

wegen Übernahme solcher Dienstpftichten und ent

sprechender Dienstleistungen auf Zeit bis zur Dauer 

von zwei Jahren, wegen Krankheit oder aus sonstigen 

nicht von ihm zu vertretenden Gründen keine Berufs

tätigkeit oder Berufsausbildung aufnehmen konnte. 

(4) Ein berufsqualifizierender Abschluß nach Absatz 3 

liegt vor 

1. bei Ausbildungsberufen mit mindestens zweijähriger 

Ausbildungsdauer, die in dem »Verzeichnis der aner

kannten Ausbildungsberufe« nach § 30 des Berufs

bildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I 

S. 1112), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. De

zember 1976 (BGBl. I S. 3341), enthalten sind, 

2. bei einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder 

staatlich anerkannten Berufsfachschule oder Fach

schule und 

3. bei einer abgeschlossenen Ausbildung im mittleren 

oder gehobenen Dienst der öffentlichen Verwaltung. 

Er gilt als nachgewiesen, wenn der Bewerber die Hoch

schulzugangsberechtigung an einem Abendgymnasium 

oder Institut zur Erlangung der Hochschulreife (Kol

leg) erworben hat. 

(5) Von der Zahl der Halbjahre, die sich nach den Ab

sätzen 1 bis 3 ergeben, wird die Zahl der Halbjahre 

nach dem 31. März 1976 abgezogen, in denen der Bewer

ber an einer Hochschule im Geltungsbereich des Staats

vertrages als Student eingeschrieben war. Dies gilt nicht 

für Zeiten eines Studiums in einem Studienfach, dessen 

Studium spätestens zum Wintersemester 1974/75 aufge

nommen wurde. 

(6) Von der Zahl der Halbjahre, die sich nach den Absät

zen 1 bis 5 ergeben, werden höchstens 16 Halbjahre 

berücksichtigt. 

§11 

Auswahl nach Härregesichtspunkten 

(1) Die Studienplätze im Rahmen der Härtequote (§ 8 

J\lbs.l Satz 1 Nr. 1) werden auf Antrag an Bewerber ver

geben, für die rue NichtzuIassung in dem im Hauptantrag 

genannten Studiengang eine außergewöhnliche, insbeson

dere soziale Härte bedeuten würde. Der Antrag ist nur 

für den Hauptantrag zulässig. 

(2) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn ein Be

werber nicht ausgewählt worden ist und die Ablehnung 

des Zulassungsantrags für ihn mit Nachteilen verbunden 

wäre, die bei Anlegung eines strengen Maßstabs über 

das Maß der mit der Ablehnung üblicherweise verbun

denen Nachteile erheblich hinausgehen. 

(3) Nachteile im Sinne des Absatzes 2 liegen vor, wenn 

1. besondere soziale und familiäre Umstände in der Per

son des Bewerbers die sofortige Aufnahme des Stu-
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diums in dem im Hauptantrag genannten Studiengang 

zwingend erfordern, 

2. Umstände in der Person des Bewerbers, die dieser 

nicht zu vertreten hat, ihn gehindert haben, die Vor

aussetzungen für eine Zulassung im Rahmen der Quo

ten nach § 8 Abs. 2 zu erfüllen; dabei sind die Er

schwernisse des zweiten Bildungsweges zu berück

sichtigen. 

Bewerber, die zu dem Personenkreis nach § 12 ge

hören, können nur Umstände nach Nummer 1 geltend 

machen. 

(4) Die Bewerber werden nach dem Grad der außerge

wöhnlichen Härte ausgewählt. 

§ 12 

Zweitstudium 

(1) Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 

Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des 

Staatsvertrages erfolgreich abgeschlossen haben (Erststu

dium), können nur im Rahmen der Quote nach § 8 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 ausgewählt werden. 

(2) Unberücksichtigt bleiben Bewerber für einen Studien

gang, der keine sinnvolle Ergänzung ihres Erststudiums 

darstellt. Eine sinnvolle Ergänzung des Erststudiums liegt 

vor, wenn 

1. der Bewerber einen Beruf anstrebt, der nur aufgrund 

zweier abgeschlossener Studiengänge ausgeübt werden 

kann oder 

2. die im Erststudium erworbenen Kenntnisse und Fä

higkeiten durch ein Zweitstudium mit dem Ziel ver

vollkommnet oder ergänzt werden, in der gleichen 

Fachrichtung eine erweiterte theoretisch-wissenschaft

liche Qualifikation zu erwerben, oder 

3. die schwerpunktmäßige Ausübung der im Erststudium 

erworbenen Befähigung durch ein Zweitstudium in 

einem anderen Studiengang erheblich verbessert wird 

und ein anderer unmittelbar auf die angestrebte be

rufliche Tätigkeit hinführender Studiengang nicht an

geboten wird. 

(3) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den 

Bewerbern erforderlich, wird der Rangplatz durch eine 

Meßzahl bestimmt, die aus dem Grad der Bedeutung 

der vom Bewerber vorgetragenen maßgeblichen Gründe 

für die Benennung des Studiengangs und der Durch

schnitts- oder Gesamtnote der Abschlußprüfung des Erst

studiums ermittelt wird. Als maßgeblich sind insbeson-

dere Gründe anzusehen, die im wissenschaftlichen oder 

beruflichen Tätigkeitsber.eich des Bewerbers ihren Ur

sprung haben. Der Grad der Bedeutung der vom Bewer

ber vorgetragenen maßgeblichen Gründe richtet sich da

nach, in welchem Maß für ihn die Aufnahme eines 

Zweitstudiums notwendig ist. 

(4) Die Entscheidungen nach den Absätzen 2 und 3 trifft 

die Hochschule. In Zweifelsfällen sollen Gutachten des 

Fachbereichs eingeholt werden, dem der vom Bewerber 

benannte Studiengang zugeordnet ist. 

§ 13 

Bevorzugte Auswahl 

(1) Bewerber, die 

1. eine Dienstpflicht nach Artikel 12 a Abs. 1 oder 2 des 

Grundgesetzes erfüllt oder eine solche Dienstpflicht 

oder eine entsprechende Dienstleistung auf Zeit bis 

zur Dauer von zwei Jahren übernommen haben oder 

2. eine mindestens zweijährige Tätigkeit als Entwick

lungshelfer im Sinne des Enhyicklungshelfergesetzes 

vom 18. Juni 1969 (BGBL I S. 549), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 14. Dezember 1976 (BGBL 1. 

S. 3341) geleistet oder übernommen haben oder 

3. das freiwillige soziale Jahr im Sinne des Gesetzes zur 

Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres vom 

17. August 1964 (BGBL 1. S. 640), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 18. Dezember 1975 (BGBL I 

S. 3155) geleistet oder die Verpflichtung dazu über

nommen haben, 

werden in dem im Hauptantrag genannten Studiengang 

unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 bevor

zugt ausgewählt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Bewerber werden bevor

zugt ausgewählt, wenn 

L für diesen Studiengang bei oder nach Beginn ihres 

Dienstes an der Hochschule keine Zulassungszahlen 

festgesetzt waren oder 

2. sie nachweisen, daß sie bei oder nach Beginn ihres 

Dienstes an der Hochschule für diesen Studiengang 

bei einer früheren Bewerbung zugelassen worden 

wären oder 

3. sie in diesem Studiengang bei einer früheren Bewer

bung in einem Verfahren auf der Gnmdlage dieser 

Verordnung in der jeweils geltenden Fassung oder der 

Verordnung des Kultusministeriums zur Durchführung 

des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplät-
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zen für die in das Verfahren der Zentralstelle für alle 

Länder einbezogenen Studiengänge in der jeweils gel

tenden Fassung 

a) unmittelbar zu Beginn ihres Dienstes zugelassen 

worden waren, mit dem Studium wegen Aufnahme 

ihres Dienstes jedoch nicht beginnen konnten und 

dies nachweisen oder 

b) nach Beginn ihres Dienstes im Rahmen der Quo

ten nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3, auf

grund ihrer Eignung und Leistung oder ihrer War

tezeit ausgewählt worden wären. 

(3) Die bevorzugte Auswahl setzt voraus, daß der Be

werber 

1. nachweist, daß er seinen Dienst bei einer Bewerbung 

für das Sommersemester zum 15. April und bei einer 

Bewerbung für das Wintersemester zum 15. Oktober 

beendet hat oder haben wird; bei einer Bewerbung für 

einen Studiengang an einer Fachhochschule tritt an die 

Stelle dieser Termine für das Sommersemester der 

15. März und für das Wintersemester der 1. Oktober, 

2. die Zulassung spätestens zum zweiten auf die Beendi

gung des Dienstes folgenden Vergabeverfahrens be

antragt hat. 

(4) Liegen die Voraussetzungen für eine bevorzugte Aus

wahl nach den Absätzen 1 bis 3 vor, wird der Bewerber 

unter Anrechnung auf die insgesamt verfügbal'en Studien

plätze vorweg ausgewählt. Wird die Festlegung einer 

Rangfolge zwischen den bevorzugt auszuwählenden Be

werbern erforderlich, entscheidet das Los. 

(5) Bewerber, denen aufgrund einer gerichtlichen Ent

scheidung in bezug auf ihren Zulassungsantrag für ein 

zurückliegendes Vergabeverfahren ein Studienplatz mit 

Wirkung auf ein anderes Vergabeverfahren zuzuweisen 

ist, sind wie Bewerber zu behandeln, die nach Absatz 4 

vorweg auszuwählen sind. Die Zulassung ist zurückzu

nehmen, wenn die gerichtliche Entscheidung aufgehoben 

oder entsprechend geändert wird. 

§ 14 

Studiengangkombinationen 

(1) Hat ein Bewerber in seinem Zuweisungsantrag gegen

über der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplät

zen zu einer Studiengangkombination mit demselben 

Lehramtsabschluß Studiengänge angegeben, die nicht von 

einem Verfahren der Zentralstelle erfaßt sind, so gilt 

sein Zuweisungsantrag an die Zentralstelle im Falle der 

Zuweisung zugleich als form- und fristgerechter Zuwei

sungsantrag für diese Studiengänge bei der im Zuwei

sungsbescheid ,genannten Hochschule; diese kann die Vor

lage weiterer Unterlagen innerhalb einer von ihr zu be

stimmenden Ausschlußfrist verlangen, Der Bewerber soll 

sich bezüglich der Studiengänge, die von einem Zuwei

sungsverfahren der Zentralm.elle nicht crfaßt sind, unbe

schadet der Regelung in Satz 1 zusätzlich form- und frist

gerecht um eine Zuweisung an der Hochschule, die er in 

seinem Antrag gegenüber der Zentralstelle als ersten 

Ortswunsch genannt hat, bewerben. 

(2) Bei Studiengangkombinationen mit demselben Lehr

amtsabschluß, deren Studiengänge zum Teil von einem 

Verfahren der Zentralstelle und zum anderen Teil vom 

Zuweisungsverfahren der Hochschule erfaßt sind, nimmt 

der Bewerber mit den von Zuweisungsverfahren der 

Hochschule erfaßten Studiengängen am Auswahlverfah

ren der Hochschule erst teil, wenn er bezüglich der vom 

Verfahren der Zentralstelle umfaßten Studiengänge eine 

Zuweisung der Zentralstelle erhalten hat. Die Teilnahme 

am Auswahlverfahren der Hochschule erfolgt in diesem 

Fall unabhängig von sonstigen bei der Hochschule abge

gebenen Studiengangbewerbungen. Dabei werden in der 

angegebenen Reihenfolge alle nicht in ein Verfahren der 

Zentralstelle einbezogenen Studiengänge berücksichtigt, 

die der Bewerber gegenüber der Hochschule oder der 

Zentralstelle gemäß § 3 Abs. 8 der Verordnung des Kul

tusministeriums ZUl' Durchführung des Staatsvertrages 

über die Vergabe von Studienplätzen für die in das Ver

fahren der Zentralstelle für alle Länder einbezogenen 

Studiengänge in der jeweils gehenden Fassung genannt 

hat. 

(3) Jeder Bewerber für eineStudiengangkombination wird 

in die Ranglisten für die Auswahl nach Eignung und Lei

stung (unter Beachtung von § 9 Abs. 12) und für Aus

wahl nach der Wartezeit (§ 10) sowie gegebenenfalls in 

die Ranglisten für bevorzugt Zuzuweisende (§ 13) und 

für Härtefälle (§ 11) aufgenommen. In der durch die 

Ranglisten bestimmten Reihenfolge wird den Bewerbern 

für jeden an ihrer Studiengangkombination beteiligten 

Studiengang ein Studienplatz von den entsprechenden 

Studiengangquoten abgebucht. Ein Bewerber ist ausge

wählt, wenn er für jeden an seiner Studiengangkombi

nation beteiligten Studiengang ausgewählt ist. 

(4) Beantragt ein Bewerber die Zuweisung eines Studien

platzes zum Studium mehrerer Studienfächer mit dem 

Abschluß Magister oder Promotion und sind nicht für 
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alle Studienfächer Zulassungszahlen festgesetzt, ist der 

Bewerber ausgewählt, wenn er in einem Studienfach, für 

das Zulassungszahlen festgesetzt sind, ausgewählt ist. 

Sind im Haupt- oder Nebenfach Sport Zulassungszahlen 

festgesetzt ist ein Bewerber ausgewählt, wenn er im Stu

dienfach Sport ausgewählt ist. Im übrigen bleibt § 2 

Abs. 2 NI'. 1 Satz 2 unberührt. 

§ 15 

Bewerber ohne FachhocllSchulreife 

(1) Ist eine Auswahl unter den Bewerbern ohne Fach

hochschulreife (§ 8 Abs. 1 Satz 1 NI'. 4) erforderlich, so 

werden zwölf vom Hundert der für diesen Bewerber

kreis vorbehaltenen Studienplätze an Bewerber zur Ver

meidung außergewöhnlicher Härten vergeben. Die übri

gen Studienplätze werden zu sechzig vom Hundert nach 

Eignung und Leistung und zu vierzig vom Hundert nach 

der Dauer der Zeit seit dem Erwerb der Berechtigung 

für den gewählten Studiengang vergeben. 

(2) Bei der Vergabe der Studienplätze nach Eignung und 

Leistung gilt § 9 Abs. 11 entsprechend. Für die Ermitt

lung der Durchschnittsnote ist das Abschlußzeugnis der 

(Berufs-)Fachschule bzw. das Zeugnis der Mittleren Reife 

heranzuziehen. 

(3) Bei der Vergabe der Studienplätze nach der Warte

zeit gilt § 10 entsprechend. § 10 Abs. 1 Satz 2 gilt jedoch 

nicht. 

(4) Bei der Vergabe der Studienplätze zur Vermeidung 

außergewöhnlicher Härten gilt § 11 entsprechend. 

(5) Bei Ranggleichheit gilt § 16 entsprecbend. 

§ 16 

Ranggleichheit 

(1) Besteht Ranggleichheit unter Bewerbern jeweils in

nerhalb der Quoten nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 (Qualifika

tion), werden die Bewerber nach den Bestimmungen des 

§ 10 eingeordnet. Ist eine Auswabl nach Wartezeit nach 

§ 10 Abs. 1 Satz 4 ausgeschlossen, wird der Bewerber 

hinter den letzten Bewerber eingeordnet, für den eine 

Wartezeit festgestellt werden kann. 

(2) Besteht Ranggleichheit unter Bewerbern innerhalb 

der Quote nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 (Wartezeit), werden 

Bewerber, die dem betreffenden Halbjahr zugeordnet 

sind, nach den Bestimmungen des § 9 eingeordnet. Ist 

eine Auswahl nach dem Grad der Qualifikation nach § 9 

Abs. 1 Satz 2 ausgeschlossen, wird der Bewerber hinter 

den letzten Bewerber eingeordnet, für den der Grad der 

Qualifikation festgestellt werden kann. 

(3) Besteht nach Einordnung der Bewerber nach den 

Vorschriften der Ab~ätze 1 und 2 oder bei der Auswahl 

nach den Vorschriften der §§ 11 und 12 noch Ranggleich

heit, werden von diesen zunächst diejenigen innerhalb 

der jeweiligen Quote vorrangig ausgewählt, die zu dem 

Personenkreis nach § 13 gehören und nachweisen, daß sie 

ihren Dienst zu den Terminen des § 13 Abs.3 Nr. 1 ab

geleistet haben. 

(4) Besteht nach Einordnung der Bewerber nach den Vor

schriften der Absätze 1 bis 3 noch Ranggleichheit, ent

scheidet das Los. 

(5) Kann ein Bewerber im allgemeinen Auswahlverfahren 

in beiden Quoten nach § 8 Abs. 2 ausgewählt werden, 

wird er in der Quote nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 ausgewählt. 

§l7 

Verteilung 

(1) Im Fall des § 3 Abs. 1 Satz 4 werden die Studien

plätze eines Studiengangs entsprechend den Studienort

wünschen der Bewerber vergeben. Zunächst werden die 

Hallptantriige (§ 3 Abs. 5 Satz 2) berücksichtigt. Danach 

wird iiber die Hilfsanträge in der sich aus den Benen

nungen der Bewerber ergebenden Reihenfolge ent

schieden. 

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerber fiir einen Studien

gang oder eine Studiengangkombination die an einem 

Studienort vorhandenen Studienplätze, werden die Bewer

ber bei der Zuweisung der an diesem Studienort vor

handenen Studienplätze in der nachstehenden Reihen

folge berücksichtigt: 

1. nachgewiesene Eigenschaft als Schwerbehinderter oder 

einem Schwerbehinderten Gleichgestellter im Sinne 

des Schwerbehindertengesetzes in der Fassung vom 

29. April 1974 (BGBL I S. 1005), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Achten Gesetzes über die Anpas-· 

sung der Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes 

vom 14. Juni 1976 (BGBL I S. 1481), 

2. Hauptwohnung des Bewerbers mit seiner Fanlilie in 

den dem Studienort zugeordneten Kreisen und kreis

freien Städten, 

3. Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach Ab

satz 3, 
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4. Hauptwohnung des Bewerbers bei seinen Eltern in 

den dem Studienort zugeordneten Kreisen und kreis~ 

freien Städten, 

5. Hauptwohnung des Bewerbers in den dem Studien

ort zugeordneten Kreisen und kreisfreien Städten, 

6. keiner der vorgenannten Gründe, jedoch Hauptwoh-

nung des Bewerbers in Baden-Wülttemberg, 

7. keiner der vorgenannten Gründe. 

Maßgeblich ist die Hauptwohnung des Bewerbers im 

Zeitpunkt der AntragsteIlung. 

(3) Bewerber können für den im Zulassungsantrag an 

erster Stelle genannten Studienort einen Antrag auf be

vorzugte Berücksichtigung stellen; ein Antrag für meh

rere Studiengänge oder Studiengangkombinationen ist zu

lässig, wenn er sich auf denselben Studienort bezieht. 

Dem Antrag soll nur stattgegeben werden, wenn die Zu

weisung an einen anderen Studienort unter Anlegung 

eines strengen Maßstabes mit erheblichen Nachteilen ver

bunden wäre, die über das Maß der in Absatz 2 Num

mern 4 und 5 genannten Gründe hinausgehen. Hierbei 

kommen insbesondere gesundheitliche, besondere soziale 

und familiäre Umstände des Bewerbers in Betracht. 

(4) Einem Studienort zugeordnet sind der Kreis des 

Studienorts sowie die an den Studienort oder den Kreis 

angrenzenden Kreise oder kreisfreien Städte. Sofern sich 

in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt oder in den 

hieran angrenzenden Kreisen oder kreisfreien Städten 

keine Hochschule oder kein Teil einer Hochschule befin

det, gilt dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt als an 

den nächsten Studienort des Landes angrenzend. Dies gilt 

entsprechend, wenn Studiengänge oder Studiengangkom

binationen nur an bestimmten Studienorten des Landes 

angeboten werden. Die Zuordnung von Kreisen und 

kreisfreien Städten zu den einzelnen Studienorten ergibt 

sich aus Anlage 2 der Verordnung des Kultusministe

riums zur Durchführung des Staatsvertrages über die 

Vergabe von Studienplätzen für die in das Verfahren der 

Zentralstelle für alle Länder einbezogenen Studiengänge 

in der jeweils geltenden Fassung. 

(5) Haben mehrere Bewerber nach Absatz 2 den gleichen 

Rang und kann nur einem Teil dieser Bewerber an dem 

Studienort ein Studienplatz zugewiesen werden, entschei

det unter diesen Bewerbern das Los. 

(6) Bei einel' Studiengangkombination wird die Vertei

lung nach den Absätzen 1 bis 5 für die beteiligten Stu

diengänge gemeinsam durchgeführt. Der Bewerber wird 

zugelassen, wenn an einem Studienort für die beteiligten 

Studiengänge seiner Studiengangkombination ein Studien

platz verfügbar ist. 

§ 18 

Zulassung von Ausländern 

(1) Für die Zulassung von Ausländern gelten die Absätze 

2 bis 4. 

(2) Ausländer werden von den Hochschulen im Rahmen 

der Quote nach § 8 Abs.l Satz 1 Nr.2 zugelassen. Ihre 

Zulassungsanträge sind an die Hochschulen zu richten und 

müssen dort innerhalb der Ausschlußfristen des § 3 Abs. 1 

Satz 2 eingegangen sein. § 3 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(3) Ausländer werden in erster Linie nach dem Grad der 

Qualifikation ausgewählt. Daneben können für den im 

Zulassungsantrag genannten Studiengang besondere Um

stände, die für die Zulassung des Bewerbers sprechen, be

rücksichtigt werden. Als ein solcher Umstand ist insbe

sondere anzusehen, wenn der Bewerber 

- Absolvent einer deutschen Auslandsschule ist oder 

seine Hochschulzugangsberechtigung im Geltungsbe

reich des Staatsvertrags erworben hat, 

von einer deutschen Einrichtung zur Förderung begab

ter Studenten für ein Studium ein Stipendium erhält, 

- auf Grund besonderer Vorschriften mit der Einwei

sung in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare Ein

richtung für die Zuteilung eines Studienplatzes in dem 

im Zulassungs antrag genannten Studiengang vorge

merkt ist, 

im Geltungsbereich des Staatsvertrages Asylrecht ge

nießt, 

aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, 

in dem es keine Ausbildungsstätten für den betreffen

den Studiengang gibt, 

einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland ange

hört. 

(4) Die Entscheidungen nach Absatz 3 treffen die Hoch

schulen nach pflichtgemäßem Ermessen; zwischenstaat

liche Vereinbarungen und, Vereinbarungen zwischen 

Hochschulen sind zu berücksichtigen. 

§ 19 

Auswahlverfahren für höhere Fachsemester 

(1) Bewerber, die in dem von ihnen gewählten Studien

gang bereits an einer Hochschule im Geltungbereich des 
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Staatsvertrages immatrikuliert gewesen sind, können bei 

den in ein Verfahren der Zentralstelle einbezogenen Stu

diengängen ihre Zulassung sowohl bei der Zentralstelle 

als auch für höhere Fachsemester bei der Hochschule be

antragen. Bewerber in höhere Fachsemester von Studien

gängen, die in ein Verfahren der Zentralstelle einbezogen 

sind, werden nur zugelassen, soweit sie bereits an einer 

Hochschule im Geltungsbereich des Staatsvertrages für 

diesen Studiengang immatrikuliert waren oder sind; eine 

Immatrikulation für diesen Studiengang wird unterstellt, 

wenn ein Wechsel zwischen gleichnamigen Studiengängen 

mit dem Abschluß Diplom, Magister, Promotion und 

Staatsexamen (einschließlich Lehrämter) sowie zwischen 

den Studiengängen Betriebswirtschaft, Ökonomie (Wirt

schaftswissenschaft), Volkswirtschaft und Wirtschaftspäd

agogik angestrebt wird. 

(2) Für Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, treten 

an die Stelle der für Studienanfänger festgesetzten Zulas

sungszahlen die Zulassungszahlen für das höhere Fachse

mester (zweites Fachsemester oder ein folgendes Fachse

mester) oder einen bestimmten Studienabschnitt, in die 

der Bewerber aufgenommen werden will. § 8 Abs. 1 

Satz 1 Nummern 1 und 2 sowie die §§ 9, 11 und 18 gelten 

entsprechend. In den Studiengängen Medizin, Pharmazie 

und Zahnmedizin beträgt die Quote nach § 8 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 sechs vom Hundert. 

(3) Soweit Prüfungsordnungen an der Hochschule, an der 

der Bewerber die Zuweisung eines Studienplatzes bean

tragt, vor einem höheren Fachsemester oder einem be

stimmten Studienabschnitt Zwischenprüfungen, Vorprü

fungen oder andere vergleichbare Prüfungen vorsehen, 

werden die zur Verfügung stehenden Studienplätze ab

weichend von Absatz 1 nach dem Rang zugewiesen, den 

der Bewerber aufgrund der Gesamtnote, ersatzweise auf

grund der Durchschnittsnote aus den ausgewiesenen Ein

zelnoten, in der betreffenden abgeschlossenen Prüfung 

erhalten hat. Sind im Verlauf eines Studiengangs vor der 

Abschlußprüfung mehrere Zwischenprüfungen, Vorprü

fungen oder andere vergleichbare Prüfungen abzulegen, 

so ist für die Bestimmung des Bewerberranges die Ge

samtnote, ersatzweise die Durchschnittsnote aus den aus

gewiesenen Einze1noten derjenigen Prüfung heranzu

ziehen, die dem Fachsemester, für das der Bewerber die 

Zuweisung eines Studienplatzes beantragt, zeitlich als 

letzte vorangeht. 

(4) Soweit Zeugnisse über abgelegte Prüfungen im Sinne 

von Absatz 2 ohne Verschulden des Bewerbers nicht bis 

zum Bewerbungszeitpunkt vorgelegt werden können, ist 

auf die zeitlich vorhergehende Prüfung nach Absatz 2, 

falls eine solche nicht vorliegt, auf die Hochschulzugangs

berechtigung zurückzugreifen. 

(5) Die Möglichkeit bereits eingeschriebener Studenten, 

eine deutsche Hochschule mit Einwilligung der beteiligten 

Hochschulen zu wechseln, bleibt unberührt. 

(6) Hinsichtlich der Bewerbungsfristen gilt § 3 Abs. 1 

Satz 2; § 3 Abs. 11 bleibt unberührt. 

(7) Den Studenten der Medizin, die an der Universität 

Hohenheim ein zweisemestriges Studium nach der Appro

bationsordnung für ÄrZte vom 28. Oktober 1970 (BGBI. 

I S. 1458) absolviert haben, werden von den Universitä

ten Freiburg, Heidelberg und Tübingen entsprechend der 

zwischen den Universitäten abgeschlossenen Obernahme

vereinbarung jährlich jeweils bis zu 35 Studienplätze vor

rangig zugewiesen. 

§ 20 

A ufbausludiengänge 

(1) Den Bewerbern, die nach einem abgeschlossenen Stu

dium an einer Hochschule die Zuweisung eines Studien

platzes für einen Aufbaustudiengang beantragen, werden 

die zur Verfügung stehenden Studienplätze nach dem 

Rang zugewiesen, den der Bewerber aufgrund der Ge

samtnote, ersatzweise aufgrund der Durchschnittsnote aus 

den ausgewiesenen Einzelnoten in der Abschlußprüfung, 

die Voraussetzung für die Zulassung zu dem Aufbaustu

diengang ist, erhalten hat. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Hochschulen 

durch Satzung bestimmen, daß 

1. bei der Vergabe der Studienplätze berufspraktische 

Tätigkeiten, die auf die besondere Eignung für das 

gewählte Aufbaustudium schließen lassen, besonders 

berücksichtigt werden, 

2. die zur Verfügung stehenden Studienplätze nach der 

Fachrichtung der Abschlußprüfung, die Vorausset

zung für die Zulassung zu dem Aufbaustudiengang 

ist, aufgeteilt werden. 

(3) Hinsichtlich der Bewerbungsfristen gilt § 3 Abs. 1 

Satz· 2. 
§ 21 

Ausschluß vom Vergabeverfahre,n 

(1) Bewerber, die die Bewerbungsfristen des § 3 Abs. 1 

Satz 2 versäumt oder ihren Antrag nicht formgerecht mit 

den erforderlichen Unterlagen nach § 3 Abs. 4 gestellt 

haben, sind vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. 
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(2) Vom Auswahlverfahren für Studienanfänger sind 

auch Bewerber ausgeschlossen, die in dem betreffenden 

Studiengang bereits an einer Hochschule im Geltungs

bereich des Staatsvertrages eingeschrieben sind. 

§ 22 

Bescheidung der Bewerber, Nachrückver/ahren 

(1) Die Hochschule teilt dem Bewerber unverzüglich die 

Entscheidung iiber seinen Antrag auf Zuweisung eines 

Studienplatzes mit. Der Bescheid der Hochschule soll mit 

einer Rechtsmittelbelehrung versehen sein. 

(2) Ist einem Bewerber ein Studienplatz zugewiesen wor

den, so ist er verpflichtet, der Hochschule innerhalb von 

10 Tagen nach Absendung des Bescheids schriftlich mit

zuteilen, ob er den zugewiesenen Studienplatz annimmt. 

In Nachriickverfahren kann die Hochschule kürzere Fri

sten bestimmen; bei ausländischen Bewerbern kann die 

Hochschule eine längere Frist einräumen. Lehnt der Be

werber die Zuweisung ab oder unterläßt er die Mitteilung 

über die Annahme des Studienplatzes oder schreibt er 

sich nicht innerhalb der ihm von der Hochschule hierfür 

gesetzten Frist ein, wird sein Zuweisungsbescheid un

wirksam. Maßgeblich ist der Eingang der Mitteilung oder 

Erklärung bei der Hochschule. Wird ein bereits zugewie

sener Studienplatz nicht besetzt, so wird dieser dem in 

der jeweiligen Nachrückliste folgenden Bewerber zuge

wiesen. Auf die Bestimmungen der Sätze 1 bis 3 ist im 

Zuweisungsbescheid hinzuweisen. 

(3) Bewerber, denen kein Studienplatz zugewiesen wer

den kann, erhalten einen Ablehnungsbescheid, der iiber 

den Grund der Ablehnung, die Bewerbungsdaten, mit 

denen er am Auswahlverfahren teilgenommen hat und 

das Verfahrensergebnis Auskunft gibt. 

(4) Die Bewerber nach Absatz 3 werden in Nachrück

listen, gemeinsam mit Studienbewerbern geführt, die ihre 

Zuweisung im gleichen Studiengang in einem Hilfs

antrag (§ 3 Abs. 5) beantragt haben; der Rang auf den 

Nachrücklisten ergibt sich aus den §§ 7 bis 16, 18 und 19. 

(5) Beruht die Zulassung auf einem Verstoß gegen die 

besonderen Erklärungspflichten des Bewerbers nach § 4 

oder auf sonstigen falschen Angaben des Bewerbers, 

nimmt die Hochschule die Zulassung zurück und vergibt 

den Studienplatz an den rang nächsten Bewerber. 

§ 23 

Abschluß des Verfahrens, Losver/ahren 

(1) Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen, wenn 

1. alle verfügbaren Studienplätze durch Einschreibung 

besetzt sind oder 

2. die Nachrücklisten erschöpft sind. 

(2) Die Hochschule kann das Vergabeverfahren für ab

geschlossen erklären, wenn ein weiteres Nachriickverfilh

ren wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit nicht 

mehr sinnvoll erscheint. 

(3) Sind nach Abschluß eines Vergabeverfahrens gemäß 

Absatz 1 und 2 in einem Studiengang noch freie Studien

plätze vorhanden, werden diese von der Hochschule an 

Bewerber vergeben, die bis zum 1. Mai (Sommerseme

ster) bzw. zum 1. November (Wintersemester) oder, wenn 

sie ihre Zulassung für einen Fachhochschulstudiengang 

beantragen, bis zum Vorlesungsbeginn bei der Hoch

schule die Zulassung schriftlich beantragt haben. Die 

wissenschaftlichen Hochschulen können auch die für 

Fachhochschulen geltende Regelung übernehmen. Falls 

mehr Zulassungsanträge vorliegen als freie Plätze vor

handen sind, entscheidet das Los. 

§ 24 

Zuständigkeitsregelung 

Fiir die Entscheidungen nach §§ 11, 12 und 18 sind von 

den Hochschulen zu bildende Ausschüsse, im übrigen der 

Universitätspräsident oder der Rektor zuständig. 

§ 25 

lnkra/ttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1977 in Kraft und fin

det erstmals Anwendung auf das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 1977/78. Gleichzeitig tritt die Verord

nung des Kultusministeriums über die Vergabe von Stu

dienplätzen an den baden-württembergischen Hochschu

len, für die Höchstzahlen der aufzunehmenden Bewer

ber festgesetzt sind, vom 4. Juli 1975 (GBl. S. 504), geän

dert durch Verordnung vom 30. Juni 1976 (GBl. S. 496), 

außer Kraft. 

STUTIGART, den 30. Juni 1977 DR.HAHN 

Anlage 

Dem gemeinsamen Vergabeverfahren der Länder Ba

den-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen unterliegen folgende Studiengänge 

an den staatlichen wissenschaftlichen Hochschulen (ein

schließlich Gesamthochschulen und Pädagogischen Hoch

schulen) für Bewerber mit allgemeiner oder fach gebunde

ner Hochschulreife: 
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a) Studiengang Sport mit dem Abschluß Diplom im Land 

Nordrhein-Westfalen 

b) Studiengänge mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt an Gymnasien in den Ländern Ba

den-Württemberg, Berlin, Hessen und Niedersachsen, 

mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für das Lehr

amt für die Mittel- und Oberstufe im Land Hessen 

(Gesamthochschule Kassel) und mit dem Abschluß 

Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekun

darstufe 11 im Land Nordrhein-Westfalen: 

Architektur 

Bauingenieurwesen 

Biotechnik 

Chemieingenieurwesen/Chemietechnik/ 

Verfahrenstechnik 

Elektrotechnik 

Gestaltungstechnik 

Informatik 

Klassische Philologie (nur im Land Baden

Württemberg) * 
Kunst (nur in den Ländern Hessen und Nordrhein

Westfalen) 

Maschinenbau 

Musik (nur im Land Nordrhein-Westfalen) 

Philosophie (nur in den Ländern Baden-Württemberg 

und Niedersachsen)* 

Rechtswissenschaft 

Slawistik (nur in den Ländern Baden-Württemberg 

und Niedersachsen)* 

Spezielle Wirtschaftslehre 

Sport/Leibeserziehung* 

Technik 

c) Studiengänge mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt an Realschulen im Land Baden

Württemberg: 

Biologie· 

Chemie· 

Deutsch* 

Englisch* 

Erdkunde· 

Französisch* 

Geschichte* 

Hauswirtschaft mit textilem Werken* 

Kunsterziehung'" 

Leibeserziehung" 

Mathematik* 

Musikerziehung* 

Physik* 

Theologie (Ev.)* 

Theologie (Kath.)'" 

Werkerziehung* 

Wissenschaftliche Politik· 

d) Studiengänge mit dem Abschluß Erste Staatliche Prü

fung für das Lehramt an Realschulen im Land Nieder

sachsen: 

Biologie 

Chemie 

Deutsch 

Englisch 

Erdkunde 

Französisch 

Geschichte 

Leibeserziehung (Sp0l1) 

Mathematik 

Physik 

Politik/Sozialkunde (Politische Wissenschaft) 

e) Studiengänge mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen im 

Land Baden-Württemberg: 

Biologie· 

Chemie· 

Deutsch* 

Englisch'" 

Erdkunde* 

Französisch* 

Geschichte* 

Hauswirtschaft mit textilem Werken* 

Kuns terziehung· 

Leibeserziehung'" 

Mathematik* 

Musikerziehung* 

Physik'" 

Politik (Gemeinschaftskunde)· 

Theologie (Ev.)/Religionspädagogik· 

Theologie (Kath.)/Religionspädagogik* 

Werken/Technik * 
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f) Studiengang mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung 

für das Amt des Lehrers und des Lehrers mit zwei 

Wahlfächern im Land Berlin. 

g) Studiengang mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt an Sonderschulen im Land Hessen 

(ohne Aufbaustudiengang) und mit dem Abschluß 

Erste Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpäd

agogik im Land Nordrhein-Westfalen (ohne Aufbau

studiengang). 

h) Studiengänge mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt an Haupt- und Realschulen (Univer

sitäten Frankfurt und Gießen) und mit dem Abschluß 

Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Mittel

stufe (Gesamthochschule Kassel) im Land Hessen 

sowie mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für das 

Lehramt für die Sekundarstufe I im Land Nordrhein

Westfalen : 

ArbeitslehreIPolytechnik 

Biologie 

Chemie 

Deutsch 

Englisch 

Erdkunde 

Französisch 

Geschichte 

Hauswirtschaftswissenschaft 

Italienisch 

KunstNisuelle Kommunikation 

Mathematik 

Musik 

Physik 

Sozialwissenschaften/Soziologie 

Spanisch 

Sport/Leibeserziehung 

Technik 

Textilgestaltung 

i) Studiengänge mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt an Grundschulen (Universitäten 

Frankfurt und Gießen) und mit dem Abschluß Erste 

Staatsprüfung für das Lehramt für di~ Grundstufe 

(Gesamthochschule Kassel) im Land Hessen sowie mit 

dem Abschluß Erste Staatsprüfung für das Lehramt 

für die Primarstufe im Land Nordrhein-Westfalen: 

Biologie 

Chemie 

Deutsch/Lembereich Sprache 

Englisch 

Erdkunde 

Geschichte 

Französisch 

Kunst/Visuelle Kommunikation 

Lernbereich Gestaltung 

Lernbereich Naturwissenschaft 

MathematikiLernbereich Mathematik 

Musik 

Physik 

Sachunterricht: Technischer Aspekt 

Sozialkunde/Gesellschaftslehre/Lembereich Gesell

schaftslehre 

Sport/Leibeserziehung 

Technik 

Textilgestaltung 

j) Studiengänge der einphasigen Lehrerausbildung im 

Land Niedersachsen mit dem Abschluß 

aal Lehramt für den Primarbereich: 

Biologie 

Chemie 

Deutsch 

Erdkunde 

Geschichte 

Mathematik 

Physik 

Politik/Sozialkunde 

Sport 

bb) Lehramt für den Sekundarbereich I: 

Biologie 

Chemie 

Deutsch 

Englisch 

Erdkunde 

Geschichte 

Mathematik 

Physik 

Politik/Sozialkunde 

Sport 
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cc) Lehramt für den Sekundarbereich 11: 

Biologie 

Chemie 

Deutsch 

Englisch 

Erdkunde 

Geschichte 

Mathematik 

Physik 

Politik/Sozialkunde 

Sport 

Verordnung des Ministeriums für Ernährung, 

Landwirtschaft und Umwelt 

über die Zuständigkeit nacb der Verordnung 

über die Gewährung einer Prämie 

für die Nichtvermarktung von Milch und 

Milcherzeugnissen und die Umstel1ung 

von Milchkuhbeständen zur Fleischerzeugung 

Vom 30. Juni 1977 

Auf Grund von § 5 Abs. 2 und 3 des Landesverwaltungs

gesetzes in der Fassung vom 1. Apri11976 (GBI. S. 325) 

wird verordnet: 

§ 1 

(1) Zuständige Stelle im Sinne der Verordnung über die 

Gewährung einer Prämie für die Nichtvermarktung von 

Milch und Milcherzeugnissen und die UmsteHung von 

Milchkuhbeständen zur Fleischerzeugung vom 22. Juni 

1977 (BGBL I S. 1006) ist das LandwiJ:ltSchaftsamt. 

(2) örtlich zuständig ist das Landwirtscl:laLtsamt, in dessen 

Bezirk der Betr,ieb des Antragstellers :Liegt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 

in Kraft. 

STUTTOART, den 30. Juni 1977 

WEISER 

Bekanntmachung des Ministeriums für 

Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr über die 

Verleihung des Unternebmungsrechts an die 

Stadt Wildbad im Schwarzwald zum weiteren 

Betrieb einer Standseilbabn auf den 

Sommer berg 

Vom 6. April 1977 

Die Landesregierung hat der Stadt Wildbad im Schwarz

wald durch Beschluß vom 9. März 1977 das Recht zum wei

teren Betrieb einer Standseilbahn auf den Sommerberg bis 

zum 31.Dezember 2001 verliehen. Die Verleihungsurkunde 

wird nachstehend bekanntgemacht. 

STUTIOART, den 6. April 1977 DR. EnERLE 

Urkunde über die Verleihung des 
Unternebmungsreehts an die Stadt Wildbad 
im Schwarzwa1d zum wetteren Betrieb einer 

StandseUbahn auf den Sommerberg 

§ 1 

Auf Grund von § 2 Abs.1 des Landeseisenbahngesetzes vom 

6. Juli 1951 (Reg. BI. S.49), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 20. März 1964 (Ges.Bl. S.127), wird der Stadt Wildbad 

im Schwarzwald das Recht zum weiteren Betrieb einer 

Standseilbahn auf den Sommer berg in Wildbad im Schwarz

wald bis zum 31.Dezember 2001 verliehen. 

§2 

Die Standseilbahn hat eine Spurweite von 1 m und überwin

det bei einer Streckenlänge von 750 m einen Höhenunter

schied von 295 m; die größte Steigung beträgt 52 Prozent. 

Der elektrische Antrieb befindet sich in der Bergstation. In 

der Mitte der Strecke ist, eine Ausweichstelle für die Begeg

nung der beiden Bergbahnwagen angeordnet. Außer der 

Berg- und Talstation ist eine Zwischenstation auf der Höhe 

des Kurheims unterhalb der Panoramastraße eingerichtet. 

§3 

Das Unternehmungsrecht wird unter dem Vorbehalt der 

Rechte Dritter verliehen. 

§4 

(1) Die Staatsaufsicht wird vom Ministerium für Wirtschaft, 

Mittelstand und Verkehr oder der von ihm beauftragten Be

hörde in dem nach dem Landeseisenbahngesetz bestimmten 

Umfang ausgeübt. Sie umfaßt die Überwachung des Baus, 

der Unterhaltung, des Betriebs und Verkehrs sowie die 

Finanzlage des Unternehmens. Hierzu gehört insbesondere 

die Genehmigung und Änderung der Tarife, das Recht, Än-
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derungen des Fahrplans zu verlangen sowie die Bestätigung 

des Betriebsleiters und seiner Stellvertreter und die Zurück

nahme der Bestätigung. 

(2) Die Unternehmerin ist verpflichtet, die Anordnungen 

der Aufsichtsbehörde zu befolgen. Sofern die Unternehme

rin Auflagen nicht nachkommt, ist die Aufsichtsbehörde be

rechtigt, die ihr zur Erhaltung der Betriebssicherheit der An

lage notwendig erscheinenden Arbeiten auf Kosten der Un

ternehmerin ausführen zu lassen. Bei wiederholten Verstö

ßen gegen die gesetzlichen pflichten oder gegen die auferleg

ten Bedingungen kann das Unternehmungsrecht entzogen 

werden. 

§ 5 

(1) Den Beauftragten der Aufsichtsbehörde ist jederzeit 

freier und ungehinderter Zutritt zu den Bahnanlagen und 

den dazugehörigen Einrichtungen zu gestatten und Aus

kUlut zu erteilen. 

(2) Die Unternehmerin ist verpflichtet, die zur Durchfüh

rung der Staatsaufsicht erforderlichen Bediensteten und 

Einrichtungen auf ihre Kosten zur Verfügung zu stellen und 

auf Verlangen der Aufsichtsbehörde die für die technischen 

Abnahmen und Kontrollen der Anlage notwendigen Prü

fungen durchführen zu lassen. 

(3) Die Unternehmerin ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde 

die von ihr zur Überwachung des Betriebs und Verkehrs ver

langten Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

§6 

(1) Für den Betrieb sind ein Betriebsleiter und ein Stellver

treter zu bestellen. Ihre Bestellung und die für sie zu erlas

sende Dienstanweisung bedürfen der Bestätigung durch die 

Aufsichtsbehörde. Der Betriebsleiter und sein Stellvertreter 

sind der Aufsichtsbehörde gegenüber für die sichere und 

ordnungsgemäße Betriebsführung und rur die Einhaltung 

der den Betrieb der Bahn regelnden Vorschriften verant

wortlich. 

(2) Die Bediensteten für den Betrieb der Bahn sind unter Be

teiligung des Betriebsleiters auszuwählen. 

(3) Der Betriebsleiter hat Dienstanweisungen für das Perso

nal in schriftlicher Form zu geben. 

§7 

(1) Die Unternehmerin ist verpflichtet, die Bahn nach den 

für den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb von Seilbah

nen jeweils geltenden Rechtsvorschriften, technischen 

Richtlinien und Betriebsvorschriften, sowie nach den be-

sonderen Bedingungen und Auflagen dieser Verleihung ent

sprechend den anerkannten Regeln der Technik verkehrs

sicher zu unterhalten und zu betreiben. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann aus Gründen der Sicherheit 

zusätzliche Einrichtungen und Vorkehrungen verlangen. 

(3) Die Bahn darf nur mit der von der Aufsichtsbehörde ge

nehmigten Geschwindigkeit und Betriebsweise betrieben 

werden. 

(4) Das Betreten der Bahnanlagen, die nicht der Öffentlich

keit zugänglich sind, ist nur mit Erlaubnis des Betriebslei

ters zulässig. Soweit erforderlich, sind Unbefugte vom Be

treten der Bahnanlagen durch Anbringung von Schranken 

und Einfriedigungen abzuhalten. 

§8 

(1) Bei Eintritt besonderer Ereignisse, die die Sicherheit des 

Betriebs gefahrden, hat der Betriebsleiter die sofortige Ein

stellung des Betriebs anzuordnen; sie ist der Aufsichtsbe

hörde unter Angabe der Gründe alsbald mitzuteilen. 

(2) Unfälle, bei denen Menschen getötet oder schwer ver

letzt werden, hat der Betriebsleiter der Aufsichtsbehörde un

verzüglich mitzuteilen; außerdem hat er den Unfall der zu

ständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. 

§9 

Der Tarif und der Fahrplan sind auszuhängen. 

§1O 
Die Unternehmer in ist verpflichtet, eine dem Verkehrsum

fang entsprechende Haftpflichtversicherung zu unterhalten 

und Mitglied einer Berufsgenossenschaft zu sein. 

§11 

(l) Diese Verleihung ist nur mit Zustimmung des Ministe

riums für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr übertragbar. 

(2) Die Veräußerung oder Verpachtung der Bahn bedarf der 

Zustimmung des Ministeriums für Wktschaft, Mittelstand 

und Verkehr. 

(3) Das Land Baden-Württemberg behält sich das Recht 

vor, das Eigentum an der Bahnanlage gegen Entschädigung 

zu übernehmen. 

STUTTGART, den 9. März 1977 

Die Regierung des Landes Baden-WUrUernbcrg: 

DR. FILHINGER 

DR. BENDER 

DR. HAHN 
GLEICHAUF 

GRIESINGER 

SCHIBSS 

DR. EBERLE 
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